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1. Ergebnis des Raumordnungsverfahrens 

1.1 Tenor 

Das Raumordnungsverfahren (ROV) für den Brandenburger Abschnitt der Erdgasfernleitung 
EUGAL kommt zu dem Ergebnis, dass für die Leitung in einer Trassenführung, die weitge-
hend mit der bestehenden Erdgasfernleitung OPAL gebündelt ist, eine Raum- und Umwelt-
verträglichkeit durch Umsetzung von Maßgaben erreicht werden kann. 

In den Varianten Eberswalde und Rietzneuendorf-Staakow widerspricht die Planung Zielen 
der Raumordnung zum Freiraumschutz. Im Bereich der Alten Oder und der Löcknitz stimmt 
die Planung mit Grundsätzen der Raumordnung zu den Umweltschutzgütern Pflanzen und 
Wasser nur bei Verlegung im HDD-Verfahren (Horizontalbohrung) überein. Auch in der Vor-
zugstrasse im Bereich Rietzneuendorf-Staakow, in der Variante Rietzneuendorf-Staakow 
Freileitung und in der Variante Bornsdorf-West stimmt die Planung mit Grundsätzen der 
Raumordnung zu den Schutzgütern Pflanzen und Boden nicht überein. (siehe Kap. 7 
Ergebniskarte) 

Die Planung wurde mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen abgestimmt. 
Diese stehen der Verlegung der Erdgasfernleitung nicht entgegen. 

1.2 Maßgaben 

Bei Umsetzung der folgenden Maßgaben steht die Planung nicht mehr im Widerspruch zu 
beachtenspflichtigen Zielen der Raumordnung: 

Freiraum 

1. In der Ortslage Bornsdorf ist die geplante Erdgasfernleitung mit der OPAL gebündelt zu 
führen. 

2. Auch westlich der Ortslage Grünewalde ist eine Bündelung der Erdgasleitung EUGAL mit 
der OPAL vorrangig umzusetzen. Eine eigenständige Trassenführung zwischen der Grü-
newalder Linse und dem Kleinen und Großen Woobergsee kann nur zugelassen werden, 
wenn nachgewiesen wird, dass in diesem Bereich eine Trassenführung in Bündelung mit 
der OPAL nicht möglich ist. 

 
Bei Umsetzung der folgenden Maßgaben kann eine Übereinstimmung der Planung mit zu 
berücksichtigenden Grundsätzen der Raumordnung hergestellt werden: 

Sachgebiete der Raumordnung 

Landwirtschaft 

3. Zum Erhalt der räumlichen Voraussetzungen für die Landwirtschaft sind vor, während und 
nach dem Leitungsbau die dazu erforderlichen Maßnahmen mit den betroffenen Eigentü-
mern, Nutzern bzw. Pächtern landwirtschaftlicher Flächen  - ggf. durch Bildung eines 
Kontrollgremiums - abzustimmen und festzulegen. 
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Schutzgüter der Umwelt 

Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

4. Im Planfeststellungsverfahren (PFV) sind geeignete Maßnahmen festzulegen, die die 
baubedingten Lärmbeeinträchtigungen mindern. 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

5. Als Grundlage der Maßnahmenspezifizierung und Feintrassierung sind im Rahmen des 
PFV fachgerechte Erfassungen des Teilschutzguts Tiere innerhalb der ausgewiesenen 
Empfindlichkeitsräume vorzunehmen. Dabei sind insbesondere Sicherungsmaßnahmen 
für Lebensgemeinschaften der Gewässer sowie Arten der Gewässersohlen und -ufer 
unter besonderer Berücksichtigung immobiler Entwicklungsstadien durchzuführen. 

6. Anhand der technischen Detailplanungen sind für die Feintrassierung im PFV die Möglich-
keiten zur Minderung von Beeinträchtigungen gehölzgeprägter Biotoptypen, Waldflächen, 
Gewässer und Auen umfassend zu prüfen. Räumlich und technisch umsetzbare Möglich-
keiten der Durchführung der Planung mit geringeren Auswirkungen auf das Teilschutzgut 
Pflanzen sind vorrangig umzusetzen. 

7. Insgesamt ist die Planung der konkreten Trassenführung und der bautechnischen Ausge-
staltung auf die weitestgehende Vermeidung der Beeinträchtigung von Lebensräumen, 
Schutzgebieten sowie geschützter Biotoptypen auszurichten. Nicht vermeidbare Beein-
trächtigungen sind fachgerecht zu kompensieren und geeignete Ausgleichsmaßnahmen 
im PFV ortskonkret festzulegen. 

8. Die Umsetzung von HDD-Bohrungen an Alter Oder und Löcknitz ist der Planung der 
jeweiligen Variante verbindlich zugrunde zu legen. Eine Option auf Anwendung anderer 
Querungslösungen ist ausgeschlossen. 

Boden 

9. Der Erhalt der Regenerationsfähigkeit der Böden ist durch den Einsatz einer bodenkundli-
chen Baubegleitung abzusichern. Insbesondere für hoch bedeutsame Gley- und Nieder-
moorböden sind in Abhängigkeit von der Verdichtungsempfindlichkeit geeignete Schutz-
maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. 

Landschaft 

10. In den Bereichen, in denen die Trasse durch Wald in Hanglage geführt wird, ist unmittel-
bar nach Bauende der Arbeitsstreifen mit Ausnahme des 18 m breiten, gehölzfrei zu hal-
tenden Streifen zu bepflanzen oder es ist ein Waldrand anzulegen. 
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2. Verfahren 

2.1 Art des Verfahrens 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg (GL) hat für die Planung 
ĂErdgasfernleitung EUGAL, Abschnitt Brandenburgñ das ROV mit integrierter raumordneri-
scher Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) ent-
sprechend dem Planungsstand sowie unter Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. 

Das Erfordernis zur Durchführung des ROV leitet sich aus den bundesrechtlichen Regelungen 
im Raumordnungsgesetz (§ 15 ROG) und der Raumordnungsverordnung (§ 1 Ziff. 14 RoV) 
und aus dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ab. Im Land Branden-
burg werden ROV mit integrierter UVP auf der Grundlage des Landesplanungsvertrages Ber-
lin-Brandenburg (Artikel 16) und der Gemeinsamen Raumordnungsverfahrensverordnung 
(GROVerfV) durchgeführt. 

Das ROV ist ein dem Zulassungsverfahren vorgelagertes Verwaltungsverfahren. Es dient der 
Überprüfung einer verträglichen räumlichen Einordnung der Planung unter überörtlichen 
Gesichtspunkten. 

Die von der Trägerin der Planung eingeführten Varianten wurden im Rahmen einer Raumver-
träglichkeitsprüfung (RVP) auf die Vereinbarkeit mit den Erfordernissen der Raumordnung 
geprüft. Die Erfordernisse der Raumordnung umfassen gemäß § 3 ROG Ziele, Grundsätze 
und sonstige Erfordernisse der Raumordnung. 

Die Ziele der Raumordnung sind verbindliche Vorgaben in Form von abschließend abgewo-
genen Festlegungen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums und müssen in 
nachfolgenden Einzelentscheidungen beachtet werden. 

Die Grundsätze der Raumordnung sind Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung 
des Raums und als Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen 
zu berücksichtigen. 

Zu den sonstigen Erfordernissen der Raumordnung zählen in Aufstellung befindliche Ziele der 
Raumordnung sowie Ergebnisse förmlicher landesplanerischer Verfahren. Sie müssen im 
Rahmen von Abwägungs- oder Ermessungsentscheidungen berücksichtigt werden. 

In der RVP wurden die Sachgebiete Gesamtraum / Zentrale Orte, Siedlungsraum, Freiraum, 
Verkehr, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Wirtschaft, Erholung und Tourismus, Rohstoffabbau 
und Lagerstätten, Ver- und Entsorgung / Technische Infrastruktur, Katastrophenschutz sowie 
Hochwasserschutz betrachtet. 

Darüber hinaus wurde die Planung unter raumordnerischen Gesichtspunkten mit anderen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen abgestimmt. 

In der raumordnerischen UVP wurden gemäß § 2 Abs. 1 und § 16 Abs.1 UVPG die raumbe-
deutsamen Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter Menschen, einschließlich der 
menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, 
Klima, Landschaft sowie Kulturgüter und sonstige Sachgüter, einschließlich der jeweiligen 
Wechselwirkungen bewertet. 

Die erforderlichen FFH-VP zur Prüfung der Verträglichkeit der Planung mit den Schutz- und 
Erhaltungszielen der jeweils betroffenen Natura 2000-Gebiete wurden entsprechend dem 
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Planungsstand ebenfalls im ROV durchgeführt und es wurde eine erste Einschätzung vorge-
nommen, ob Verbotstatbestände des besonderen Artenschutzes berührt sein können. 

Grundlage für die landesplanerische Beurteilung sind die in der Verfahrensunterlage enthalte-
nen Darstellungen und Bewertungen der Auswirkungen der Planung auf die einzelnen ent-
scheidungsrelevanten Sachgebiete der Raumordnung, die Schutzgüter der Umwelt, 
Natura 2000-Gebiete und den besonderen Artenschutz, die Stellungnahmen der beteiligten 
öffentlichen Stellen, Anregungen und Bedenken der Öffentlichkeit sowie eigene Ermittlungen. 

Die Öffentlichkeit wurde gemäß § 9 UVPG und § 5 Abs. 3 GROVerfV beteiligt und hatte Gele-
genheit, die Unterlagen einzusehen und Anregungen und Bedenken zur Planung vorzubrin-
gen. 

Das Ergebnis eines förmlichen landesplanerischen Verfahrens wie das des ROV ist nach § 3 
Ziff. 4 ROG ein sonstiges Erfordernis der Raumordnung. Sonstige Erfordernisse der Raum-
ordnung sind von öffentlichen Stellen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in 
der Abwägung oder Ermessensausübung nach Maßgabe der dafür geltenden Vorschriften 
gemäß § 4 ROG zu berücksichtigen. Dies gilt auch bei Genehmigungen, Planfeststellungen 
und sonstigen behördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maß-
nahmen von Personen des Privatrechts. Weitergehende Bindungswirkungen des Ergebnisses 
des ROV auf Grund von Fachgesetzen bleiben davon unberührt. 

2.2 Rechtliche Grundlagen 

Das ROV mit integrierter UVP und FFH-VP und Betrachtung des besonderen Artenschutzes 
wurde auf der Grundlage 

- des Raumordnungsgesetzes (ROG), 

- der Raumordnungsverordnung (RoV), 

- des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), 

- des Vertragsgesetzes zur Deutsch-Polnischen UVP-Vereinbarung, 

- des Espoo-Vertragsgesetzes, 

- des Vertrages über die Aufgaben und Trägerschaft sowie Grundlagen und Verfahren der 
Gemeinsamen Landesplanung zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg (Landes-
planungsvertrag - LPlV), 

- der Verordnung über die einheitliche Durchführung von Raumordnungsverfahren für den 
gemeinsamen Planungsraum Berlin-Brandenburg (Gemeinsame Raumordnungsverfah-
rensverordnung - GROVerfV),  

- des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) und 

- der Verwaltungsvorschrift der Landesregierung Brandenburg zur Anwendung der §§ 19a 
bis 19f BNatSchG in Brandenburg, insbesondere zur Verträglichkeit nach der FFH-Richtli-
nie 

in der bei Eröffnung des ROV gültigen Fassung durchgeführt. 

Maßstab für die raumordnerische Beurteilung der Planung sind die Ziele, Grundsätze und 
sonstigen Erfordernisse der Raumordnung. Diese ergeben sich aus 
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- Raumordnungsgesetz (ROG), 

- Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) der Länder Berlin und Brandenburg, 

- Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B), 

- Sachlicher Teilregionalplan ĂWindnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnungñ der 
Planungsregion Uckermark-Barnim (RegPlWR UB) vom 11. April 2016, 

- Sachlicher Teilregionalplan ĂWindenergienutzungñ der Planungsregion Oderland-Spree 
(RegPlWind OS) vom 21. April 2004, 

- Fortschreibung Sachlicher Teilregionalplan ĂWindenergienutzungñ der Planungsregion 
Oderland-Spree, 3. Entwurf vom 30. Januar 2017, 

- Integrierter Regionalplan Havelland-Fläming 2020 (RegPl HF 2020) vom 30. Oktober 
2015, 

- Sachlicher Teilregionalplan ĂWindenergienutzungñ der Planungsregion Lausitz-Spreewald 
(TRP Wind LS) vom 16. Juni 2016 und 

- Sachlicher Teilregionalplan ĂGewinnung und Sicherung oberflªchennaher Rohstoffeñ der 
Region Lausitz-Spreewald (TRP RS LS) vom 18. November 1996. 

Die zur Bewertung darüber hinaus herangezogenen Fachgesetze mit den entsprechenden 
untergesetzlich festgelegten Grenz-, Richt- und Vorsorgewerten werden in den Kapiteln zur 
RVP, UVP, FFH-VP und zum besonderen Artenschutz aufgeführt. 

2.3 Darstellung des Verfahrensablaufes 

2.3.1 Antragskonferenz 

Die Trägerin der Planung, die GASCADE Gastransport GmbH (nachfolgend nur noch 
GASCADE genannt), beantragte mit Schreiben vom 8. Februar 2016 die Prüfung der Notwen-
digkeit zur Durchführung eines Raumordnungsverfahrens f¿r die Planung ĂErdgasfernleitung 
EUGAL, Abschnitt Brandenburgñ. 

Mit Schreiben vom 10. März 2016 hat die GL nach § 2 Abs. 1 GROVerfV in Verbindung mit 
§ 1 Ziff. 14 RoV festgestellt, dass für die Planung der Erdgasfernleitung im Abschnitt Bran-
denburg die Durchführung eines ROV erforderlich ist. 

Die Antragskonferenz zur Festlegung des voraussichtlichen Untersuchungsrahmens des 
ROV, einschließlich Inhalt und Methode der Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) sowie 
der FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen, fand am 7. Juni 2016 mit den wesentlichen, in ihren 
fachlichen oder räumlichen Aufgaben berührten öffentlichen Stellen in Königs Wusterhausen 
statt. 

Die Festlegungen zum Untersuchungsraum und zu den Untersuchungsinhalten für das ROV 
wurden im Schreiben der GL vom 13. Juli 2016 festgehalten und der Trägerin der Planung 
sowie den beteiligten öffentlichen Stellen zugesandt. 

2.3.2 Einleitung des Verfahrens 

Nach mehreren Abstimmungsgesprächen zwischen der GL und der Trägerin der Planung 
wurde der GL am 2. November 2016 ein erster vollständiger Entwurf als ĂMusterunterlagen 

http://www.rpg-oderland-spree.de/regionalplan.htm
http://region-lausitz-spreewald.de/de/regionalplanung/teilplaene/artikel-sachlicher-teilregionalplan-windenergienutzung-veroeffentlicht-am-16-06-2016.html
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ROV - Brandenburgñ, Bearbeitungsstand 26. Oktober 2016, zur Vollständigkeitsprüfung 
vorgelegt. 

Im Ergebnis dieser Prüfung wurde noch weiterer Überarbeitungsbedarf festgestellt und der 
Trägerin der Planung mit Schreiben vom 8. November 2016 der Entwurf mit den wesentlichs-
ten Überarbeitungshinweisen der GL zurückgegeben. Nach ausführlicher Besprechung und 
Dokumentation des Überarbeitungsbedarfs am 28. November 2016 und Zusicherung der Trä-
gerin der Planung, alle noch erforderlichen Änderungen und Ergänzungen in die Verfahrens-
unterlage einzuarbeiten, hat die GL auf die Zusendung einer überarbeiteten Verfahrensunter-
lage zur erneuten Prüfung verzichtet. 

Mit Schreiben vom 15. Dezember 2016 bestätigte die GL, dass die Verfahrensunterlage die 
wesentlichen formalen Anforderungen erfüllt und für die Durchführung des ROV geeignet ist. 

Die Verfahrensunterlage wurde einschließlich der Anschreiben der GL von der Trägerin der 
Planung ab dem Ende der ersten Kalenderwoche 2017 an die zu beteiligenden öffentlichen 
Stellen verschickt. Daraufhin konnte das ROV am 11. Januar 2017 eröffnet werden. 

Neben den von der Planung berührten öffentlichen Stellen wurden der Marschall der Woje-
wodschaft Westpommern (Republik Polen) in Stettin und die Berliner Senatsverwaltungen für 
Stadtentwicklung und Wohnen sowie für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz über die Planung 
und Eröffnung des ROV informiert. 

2.3.3 Beteiligung der öffentlichen Stellen und der Öffentlichkeit 

Die in ihrem fachlichen und räumlichen Aufgabenbereich berührten öffentlichen Stellen wur-
den mit Schreiben der GL vom 30. Dezember 2016 über die Eröffnung des ROV zum 
11. Januar 2017 informiert. Anschließend hatten sie die Möglichkeit, ihre schriftlichen Stel-
lungnahmen bis zum 10. Februar 2017 abzugeben; auf Antrag wurden Fristverlängerungen 
gewährt. 

Nachfolgende 128 öffentliche Stellen wurden im Verfahren beteiligt: 

Bund 

- Bundesnetzagentur 

- Bundesministerium des Innern, Abteilung Stab PLG 

Land Mecklenburg-Vorpommern 

- Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, 
Referat 430 (Schwerin) 

- Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern (Greifswald) 

Land Sachsen 

- Staatsministerium des Innern Sachsen, Referat 41 (Dresden) 

- Landesdirektion Sachsen, Referate 32 und 34 (Chemnitz) 

Land Brandenburg 

- Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten, Abteilung 3, Referat 32 

- Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, Abteilung 1, 2, 3 und 4 
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- Landesamt für Umwelt, Abteilung T1, W1, W2 und N 

- Regionale Planungsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 

- Regionale Planungsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree 

- Regionale Planungsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming 

- Regionale Planungsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald 

- Landkreis Uckermark 

- Landkreis Barnim 

- Landkreis Märkisch-Oderland 

- Landkreis Oder-Spree 

- Landkreis Dahme-Spreewald 

- Landkreis Teltow-Fläming 

- Landkreis Elbe-Elster 

- Landkreis Oberspreewald-Lausitz 

- Stadt Angermünde 

- Amt Gramzow 

- Amt Oder-Welse 

- Amt Brüssow 

- Amt Britz-Chorin-Oderberg 

- Stadt Eberswalde 

- Amt Joachimsthal (Schorfheide) 

- Stadt Bad Freienwalde (Oder) 

- Stadt Wriezen 

- Stadt Strausberg 

- Amt Märkische Schweiz 

- Stadt Müncheberg 

- Amt Barnim-Oderbruch 

- Amt Falkenberg-Höhe 

- Gemeinde Grünheide (Mark) 

- Amt Spreenhagen 

- Gemeinde Heidesee 

- Stadt Königs Wusterhausen 

- Gemeinde Bestensee 

- Amt Schenkenländchen 

- Stadt Mittenwalde 
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- Stadt Baruth/Mark 

- Amt Unterspreewald 

- Stadt Luckau 

- Gemeinde Heideblick 

- Stadt Sonnewalde 

- Amt Kleine Elster (Niederlausitz) 

- Stadt Finsterwalde 

- Amt Elsterland 

- Amt Plessa 

- Stadt Lauchhammer 

- Amt Schradenland 

- Amt Uecker-Randow-Tal 

- Gemeinde Lampertswalde 

- Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Regionalstelle 
Prenzlau 

- Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Regionalstelle 
Fürstenwalde/Spree 

- Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Regionalstelle 
Groß Glienicke  

- Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, Regionalstelle 
Luckau 

- Landesbetrieb Forst Brandenburg, Betriebszentrale (Pdm.) 

- Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost (zur Weiterleitung an die Wasser- und Schifffahrts-
ämter Eberswalde und Berlin) 

- Landesbetrieb Straßenwesen (über den Vorstand in Hoppegarten an Planung BAB, Pla-
nung Ost, Planung  Süd) 

- Landesamt für Bauen und Verkehr (Hoppegarten) 

- Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 

- Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum 

- Biosphärenreservatsverwaltung Schorfheide-Chorin 

- Naturparkverwaltung Barnim 

- Naturparkverwaltung Märkische Schweiz 

- Nationaler Geopark Eiszeitland am Oderrand e.V. 

- Naturparkverwaltung Niederlausitzer Landrücken 

- Naturparkverwaltung Niederlausitzer Heidelandschaft 

- Naturparkverwaltung Dahme-Heideseen 
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- Landesverband der anerkannten Naturschutzverbände 

- Landesjagdverband Brandenburg e.V. 

- AG Kranichschutz Deutschland für Südbrandenburg 

- Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Ost Niederlassung Berlin, Liegenschafts-
Management (Berlin) 

- Niederbarnimer Eisenbahn AG / NEB Betriebsgesellschaft mbH (Berlin) 

- ODEG ï Ostdeutsche Eisenbahn GmbH, Sitz der Gesellschaft (Parchim) 

- LMBV, Lausitzer- u. Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft 

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Finsterwalde mbH ï WFG, Sonderlandeplatz Finster-
walde-Schacksdorf 

- Wehrbereichsverwaltung Ost (Strausberg) 

- Zentraldienst der Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst (Wünsdorf) 

- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Facility Management (Potsdam) 

- Brandenburgische Bodengesellschaft für Grundstücksverwaltung und -verwertung mbH 
(Zossen) 

- Wasser- und Bodenverband ĂUckerseenñ 

- Wasser- und Bodenverband ĂWelseñ 

- Wasser- und Bodenverband ĂFinowflieÇñ 

- Wasser- und Bodenverband ĂStºbber-Erpeñ 

- Gewässer- und Deichverband ĂOderbruchñ 

- Wasser- und Landschaftspflegeverband ĂUntere Spreeñ 

- Wasser- und Bodenverband ĂOberland Calauñ 

- Wasser- und Bodenverband ĂNºrdlicher Spreewaldñ 

- Wasser- und Bodenverband ĂDahme-Notteñ 

- Nord-Uckermärkischer Wasser- und Abwasserverband 

- Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung 

- Zweckverband für Wasserver- und Abwasserentsorgung Eberswalde 

- Trink- und Abwasserverband ĂOderbruch-Barnimñ 

- Wasserver- und Abwasserentsorgungsgesellschaft Märkische Schweiz 

- Wasserverband Strausberg-Erkner 

- Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland 

- Gewªsserunterhaltungsverband ĂKleine Elster-Pulsnitzñ 

- Gewässerunterhaltungsverband ĂObere Dahme/Bersteñ 

- Abwasserzweckverband ĂTeupitzseeñ 

- Wasser- und Abwasserzweckverband ĂGrªbendorf-Gussowñ 
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- Eigenbetrieb WABAU (Baruth/Mark) 

- Trink- und Abwasserzweckverband Luckau 

- Wasserverband Lausitz 

- Wasser- und Abwassergesellschaft Sonnewalde mbH 

- Wasser- und Abwasserverband ĂWestniederlausitzñ 

- Wasser- und Abwasserverband ĂElsterwerdañ 

- Wasser- und Abwasserzweckverband ĂSchradenlandñ 

- Wasserverband ĂKleine Elsterñ 

- Deutsche Telekom AG, T-Com TI, Niederlassung Nordost (Stahnsdorf) 

- Deutsche Telekom Technik GmbH, PTI 11 (Cottbus) 

- 50Hertz Transmission GmbH 

- E.DIS AG Fürstenwalde/Spree 

- Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 

- ONTRAS Gastransport GmbH 

- EWE Netz GmbH, Netzregion Brandenburg/Rügen 

- NBB - Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG 

- MVL - Mineralölverbundleitung Schwedt GmbH 

- PCK Raffinerie GmbH 

- VNG - Verbundnetz Gas AG 

- Open Grid Europe GmbH / Ruhrgas AG Essen 

- Spreegas Gesellschaft für Gasversorgung und Energiedienstleistung GmbH 

- Industrie- und Handelskammer Potsdam 

- Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg (Ffo.) 

- Industrie- und Handelskammer Cottbus 
 
Im Zuge der Behördenbeteiligung wurden von 90 öffentlichen Stellen Stellungnahmen abge-
geben; alle Stellungnahmen wurden der Trägerin der Planung in Kopie übergeben. 

Soweit sich öffentliche Stellen nicht äußerten, ging die Landesplanungsbehörde, wie im 
Anschreiben zur Eröffnung des ROV angekündigt, davon aus, dass die Planung mit den von 
ihnen wahrzunehmenden öffentlichen Belangen in Übereinstimmung steht. 

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 5 Abs. 3 GROVerfV wurde die Verfahrensunterlage 
für den Zeitraum vom 18. Januar bis 17. Februar 2017 in den Verwaltungen von 
8 Landkreisen, 13 Städten, 16 Ämtern und 4 amtsfreien Gemeinden sowie bei der Gemein-
samen Landesplanungsabteilung in den Referaten GL 5 in Frankfurt (Oder) und GL 4 in Cott-
bus zur Einsichtnahme ausgelegt. 

Zusätzlich wurde die Verfahrensunterlage im Internetauftritt der GL bereitgestellt. 
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Die öffentliche Bekanntmachung der Auslegung erfolgte im Amtsblatt für Brandenburg (Nr. 1 
vom 11. Januar 2017) und in den regional verbreiteten Tageszeitungen ĂMªrkische Oderzei-
tungñ / ĂMärkischer Marktñ, ĂUckermark Kurierñ, Teilausgaben ĂMªrkische Allgemeine Zeitungñ 
(hier ĂDahme Kurierñ und ĂZossener Rundschauñ), ĂLausitzer Rundschauñ und dem ĂWochen-
Kurierñ. 

Die Öffentlichkeit hatte bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist Gelegenheit, ihre 
Anregungen, Hinweise und Bedenken zur Planung bei den Auslegungsstellen bzw. der GL 
vorzubringen. 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gingen 41 Schreiben mit Anregungen, Hinwei-
sen und Bedenken von Bürgern ein. Hierunter waren auch Inhaber landwirtschaftlicher 
Betriebe, Betreiber von Transportunternehmern oder Windparkanlagen sowie Vertreter 
gemeinnütziger Landschaftspflegegesellschaften. 

Die in den Schreiben enthaltenen Anregungen und Bedenken gingen bei entsprechender 
Relevanz in die Ermittlung der Auswirkungen der Planung und ihre Bewertung ein. Damit flos-
sen sie in die raumordnerische Abwägung und in das Ergebnis des ROV bzw. in die Maßga-
ben ein. Sachfremde, d.h. nicht den Gegenstand des ROV betreffende Erwägungen, blieben 
unberücksichtigt. 

2.3.4 Beteiligung der Republik Polen 

Weil die Planung keine wesentlichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf polnisches 
Staatsgebiet hat, wurde keine polnische Behörde am ROV beteiligt. Zur allgemeinen Informa-
tion hat die GL dennoch dem Marschall der Wojewodschaft Westpommern mit Schreiben vom 
6. Januar 2017 eine ins Polnische übersetzte Kurzfassung sowie die komplette Verfahrens-
unterlage übersandt. 

Daraufhin hat die Generaldirektion für Umweltschutz in Warschau (GD) mit Schreiben an die 
Espoo-Kontaktstelle im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) vom 15. Mai 2017 um eine Dokumentation gemäß Art. 3 Abs. 2 des 
Espoo-Übereinkommens (Erstinformation) einschl. der benötigten Übersetzung ins Polnische 
gebeten. 

Da die bereits übersandte Kurzfassung die Anforderungen aus Art. 3 Abs. 2 des Espoo-Über-
einkommens nur zum Teil erfüllt, hat die Trägerin der Planung daraufhin eine Erstinformation 
gemäß Art. 3 Abs. 2 des Espoo-Übereinkommens für die polnische Seite erarbeitet. Diese hat 
die GL mit Schreiben vom 13. Juli 2017 der GD übersandt. 

Mit Schreiben vom 9. August 2017 an die Espoo-Kontaktstelle im BMUB hat die GD mitgeteilt, 
dass die polnische Seite an der grenzüberschreitenden UVP mitwirken will. Daraufhin hat die 
GL der GD die ins Polnische übersetzte Umweltverträglichkeitsuntersuchung sowie die 
komplette deutsche Verfahrensunterlage mit Anschreiben vom 21. August 2017 übersandt 
und eine Frist für Stellungnahmen bis zum 23. Oktober 2017 gesetzt. 

Die GD hat fristgerecht eine eigene Stellungnahme sowie Stellungnahmen des 
Hauptinspektorats für Umweltschutz und des Ministeriums für Energie eingebracht. Im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Regionaldirektion für Umweltschutz in Stettin 
waren keine Stellungnahmen eingegangen. 

Die polnische Seite bat um schriftliche Erläuterungen zu den vorgenannten Fragen, meldete 
aber keine Beteiligung an grenzüberschreitenden Konsultationen in Form eines Treffens im 
Rahmen des ROV an. 
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3. Planung 

3.1 Ausgangssituation und Begründung der Planung 

GASCADE1 betreibt derzeit ein etwa 2.400 km langes überregionales Hochdruckleitungsnetz 
für den Transport von Erdgas. An diese Gasleitungen sind über 100 weitere Netzbetreiber in 
Deutschland unmittelbar angeschlossen. 

Wegen der künftig auf dem Erdgasmarkt zu erwartenden tiefgreifenden Veränderungen ï u.a. 
aufgrund rückgängiger Erdgasgewinnung in Deutschland und in der Nordseeregion ï verän-
dern sich auch Importbedarf und Transportwege für das weiterhin notwendige Erdgas. Um die 
Erdgasversorgung langfristig zu sichern, hält GASCADE eine Erweiterung und Verdichtung 
bestehender Erdgasnetze für erforderlich. Das heißt konkret, das die Erdgasnetze flexibler, 
vorhandene Lücken darin geschlossen und bestehende Transportrouten im europäischen 
Netz ausgebaut werden müssen. Dazu gehört, dass der Erdgastransport in Europa zukünftig 
je nach Marktbedarf und Notwendigkeit von West nach Ost sowie von Nord nach Süd als auch 
in die jeweiligen Gegenrichtungen (bidirektional) ermöglicht wird. 

GASCADE hat bereits im August 2015, gemeinsam mit anderen Fernleitungsnetzbetreibern, 
eine erste noch unverbindliche Marktabfrage Ămore capacityñ an den Grenzen des deutschen 
Marktgebietes GASPOOL durchgeführt. Die mit dieser Anfrage eingereichten Kapazitätsan-
fragen beziehen sich auf die Marktraumübergänge nach Polen, Russland, Tschechien, in die 
Niederlande und das andere deutsche Marktgebiet NetConnect Germany (NCG). An allen 
Marktübergabepunkten (bis auf NCG) lagen die angefragten Kapazitäten dabei teils erheblich 
über den aktuell technisch verfügbaren Kapazitäten. 

Auf Basis dieser Nachfrageanalyse hat GASCADE die Notwendigkeit neuer Ausbauvorhaben 
ermittelt. 

Die Szenarien berücksichtigen auch die geplante Erweiterung der Ostseepipeline 
Nord Stream. Das als Nord Stream 2 bekannte Projekt soll die Transportkapazitäten des 
Transitweges durch die Ostsee verdoppeln und so trotz der zurückgehenden Eigenproduktion 
die Erdgasversorgung des europäischen Marktes auch in Zukunft sichern2. 

Die über die Nord Stream 2 künftig eingeführten Erdgasmengen begründen einen zusätzli-
chen Transportbedarf vom geplanten Anlandepunkt dieser Offshore-Leitungen bei Lubmin 
(Mecklenburg-Vorpommern) bis hin zur tschechischen Gasstation Sankt Katharinaberg nahe 
der deutschen Grenze. 

                                                      

 

1 ehemals WINGAS TRANSPORT GmbH 

2 Die Nord Stream 2 ist politisch umstritten und wird tlw. sehr kontrovers diskutiert, u.a. weil sie den 
Interessen einiger Ostsee-Anrainerstaaten, aber auch in Teilen den energiepolitischen Interessen der EU 
widerspricht. Denn es ist ein wesentliches Ziel der Energieunion, die Wirtschaft aus der Abhängigkeit von 
fossilen Brennstoffen zu lösen. Dabei ist die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und eine 
Diversifizierung der Versorgung (Energiequellen, Lieferanten und Versorgungswege) zu erreichen. Daneben 
soll sich die Energieunion zu einer von der Nachfrage gesteuerten, dezentralisierten Energieversorgung 
entwickeln und von Energieimporten weitgehend unabhängig werden. (vgl. Paket zur Energieunion, 
Europäische Kommission, 25. Februar 2015, S. 2f.) 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0002.01/DOC_1&format=PDF
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Um diese Transportaufgabe zu erfüllen ist der Bau der Europäischen Gas-Anbindungsleitung 
EUGAL sowie eine Anschlussleitung zur nach Niedersachsen führenden Erdgasfernleitung 
NEL (AL NEL) erforderlich. 

Die Realisierung der EUGAL sowie die zusätzlichen Netzkopplungen zu nachgelagerten Lei-
tungssystemen sind laut GASCADE von großer Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Ver-
sorgungssicherheit auf dem deutschen und europäischen Gasmarkt. 

Die Bundesnetzagentur teilte im Rahmen des ROV in ihrer Stellungnahme mit, dass im 
TYNDP 20153 weder die Erdgasfernleitung EUGAL noch Nord Stream 2 enthalten seien. 
Beide Projekte seien hinsichtlich der Planung mittlerweile jedoch weiter fortgeschritten und in 
den TYNDP 2017 eingebracht worden. Aus ihrer Sicht besteht eine hohe Realisierungswahr-
scheinlichkeit für die EUGAL, sofern nicht die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsberechnung 
entgegenstehen. (vgl. abschließende Stellungnahme Bundesnetzagentur vom 27. April 2017). 

Nach Kenntnis der verbindlichen Jahresauktion vom 6. März 2017 teilt das MWE in seiner 
abschließenden Stellungnahme diese Einschätzung. Allerdings stellt sich die Frage, ob die 
Notwendigkeit des geplanten zweiten Leitungsstranges weiter gegeben ist. Schlussendlich ist 
die geplante EUGAL eine zusätzliche Transportroute durch die die Versorgungssicherheit 
Deutschlands und auch Brandenburgs erhöht und die Planung grundsätzlich nicht mehr in 
Frage gestellt wird. (vgl. abschließende Stellungnahme MWE vom 19. Mai 2017). 

Im Rahmen der grenzüberschreitenden UVP teilte das Ministerium für Energie der Republik 
Polen mit, dass die Begründung des Vorhabens nicht von einer Analyse der Marktnachfrage 
nach Art. 26 der EU-Verordnung vom 16. März 20174 ausgeht, sondern von einer 
Marktanalyse, die keinen Bezug zum EU-Recht hat. Auch bleiben die bestehenden 
Erdgaspipelines aus Russland, insbesondere das Ukrainische Fernleitungsnetz zum Teil 
ungenutzt. Den Informationen der ukrainischen Öl- und Gasgesellschaft Naftogaz zufolge lag 
der physische Erdgastransport in die EU bei 79,2 Mrd.m3 im Jahr 2016, obwohl die 
Transportkapazität dieses Systems 146,0 Mrd. m3 in Richtung EU beträgt. 

3.2 Beschreibung der Planung 

In Weiterführung der geplanten Erweiterung der Ostseepipeline Nord Stream 2 plant 
GASCADE den Bau der Europäischen Gas-Anbindungsleitung EUGAL. 

Die EUGAL soll auf ca. 275 km möglichst parallel zur bereits bestehenden Erdgasferngaslei-
tung OPAL durch Brandenburg geführt werden. Sie umfasst zwei Leitungsstränge von je 
1.400 mm Durchmesser und soll für einen Betriebsdruck von 100 bar ausgelegt werden. Ihre 
jährliche Transportkapazität wird mit maximal 51 Mrd. m3 angegeben. 

Die Verlegung der EUGAL ist bis auf wenige Ausnahmen (z.B. bei notwendigen Kreuzungen 
mit anderen Medien oder von Gewässern) in offener Bauweise vorgesehen. Neben der bereits 
genannten Absicht zur Parallelführung zur ĂOPALñ soll sie auch in Bündelung mit anderen 

                                                      

 

3 Ten Year Network Development Plan 

4 Verordnung (EU) 2017/459 der Kommission vom 16. März 2017 zur Festlegung eines Netzkodex über 
Mechanismen für die Kapazitätszuweisung in Fernleitungsnetzen und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 984/2013 
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Trassen der technischen Infrastruktur (z.B. Freileitungen, Straßen, andere Rohrleitungen) und 
vollständig unterirdisch mit einer Erdüberdeckung von mindestens 1 m verlegt werden. 

Zur Sicherung des Betriebsdrucks ist eine Verdichterstation notwendig, die GASCADE in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur bereits bestehenden Verdichterstation der OPAL am Standort 
Radeland in der Stadt Baruth/Mark errichten möchte. 

Im Raum Kienbaum ist eine bidirektionale Verbindung/Überleitung der EUGAL mit der Fern-
gasleitung FGL 306 und im Bereich der Verdichterstation Radeland eine leistungsstarke Netz-
kopplung mit der bestehenden Erdgasfernleitung JAGAL geplant. 

Zudem ist alle 10-18 km die Errichtung von gemeinsamen Absperrstationen für beide EUGAL-
Stränge mit einem Platzbedarf von ca. 2.000 m2 (inkl. Begrünung) vorgesehen. 

Auf der gesamten Länge der Erdgasfernleitung ist ein Schutzstreifen von ca. 22 m Breite5 
erforderlich. Dieser Streifen unterliegt Nutzungseinschränkungen (u.a. dürfen darin auf einer 
Breite von 18 m keine Bäume und Sträucher gepflanzt werden). 

3.3 Kurzbeschreibung der Untersuchungskorridore 

Gegenstand der RVU waren Untersuchungskorridore von i.d.R. 600 m Breite (je 300 m beid-
seits der geplanten Trassenachse). Soweit sachlich erforderlich (z.B. Sachgebiet Gesamt-
raum / Zentrale Orte) wurde ein deutlich größerer Untersuchungsaum in die Betrachtung 
einbezogen. 

Die Untersuchungskorridore der UVU haben ebenfalls eine Breite von i.d.R. 600 m. Für die 
Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt (hier insbesondere bei Querung von 
Zug- und Rastvogelbereichen) wurde der Untersuchungskorridor bis auf 1.000 m aufgeweitet. 

Hinsichtlich der FFH-Verträglichkeit und der artenschutzrechtlichen Einschätzung wurde ein 
600 m breiter Untersuchungskorridor betrachtet, der bei Berührung von Natura 2000-Gebieten 
auf 1.000 m aufgeweitet wurde. 

Bei der RVU, der UVU, der FFH-VU und der Betrachtung des besonderen Artenschutzes 
wurde für die Verdichterstation ein Untersuchungsraum abgegrenzt, der die Flächen bis zu 
einer Entfernung von 1.700 m von beiden Standortalternativen umfasst. 

Alle Untersuchungsräume liegen vollständig im Land Brandenburg. 

3.4 Kurzbeschreibung der Untersuchungsabschnitte 

Für die Bewertung im ROV wurden die Untersuchungskorridore den 5 Beurteilungsstrecken A, 
B1, B2, C und D zugeordnet (vgl. Abbildung 1). Nur die beiden Beurteilungsstrecken B1 und 
B2 stehen alternativ zueinander. 

                                                      

 

5 Für beide parallel verlegten Leitungsstränge bei einem geplanten Achsabstand von 10 m und  einer 
Überlappung beider Schutzstreifen um 1 m (2 x 11 m = 22 m) 
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3.5 Zulassungsverfahren 

Die Trägerin der Planung beabsichtigt, für die Erdgasfernleitung beim LBGR ein Planfeststel-
lungsverfahren gemäß § 43 EnWG und für die Verdichterstation beim LfU ein Genehmigungs-
verfahren gemäß § 4 BImSchG zu beantragen. 

 
Abbildung 1: Übersicht Beurteilungsstrecken 
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Die Beurteilungsstrecken3 charakterisieren sich wie folgt: 
 
Tabelle 1: Untersuchungsabschnitte (mit raumrelevanten Varianten) 
 

Beurteilungsstrecke Länge /Fläche 

Beurteilungs- 
abschnitt 

auf der Ebene der Raumordnung unter-
scheidbare  kleinräumige Varianten6  

A 29,5 km ----- 

B1 69,1 km 

gleich 

 

Variante HDD Alte Oder 

B2 67,0 km 

gleich 

 

Variante Tornow 

C 98,0 km 

- 1,2 km 
- 0,2 km 
+ 0,7 km 
- 0,9 km 
- 1,0 km 
- 0,8 km 

 

Variante Prädikow 
Variante HDD Löcknitz 
Variante HDD Bindow 
Variante Rietzneuendorf-Staakow 
Variante Rietzneuendorf-Staakow Freileitung 
Variante Rietzneuendorf-Staakow Friedrichshof 

D 77,7 km 

gleich 

 

Variante Bornsdorf-West 

Verdichterstation  7 - 8 ha 

7 - 8 ha 

VS 2 - A 

VS 2 - B 

 
Da den Beurteilungsstrecken A, C und D keine alternativen Trassenführungen gegenüberste-
hen, ergeben sich grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten für eine durchgängige Leitungsfüh-
rung; entweder über 

- die Beurteilungsstrecken A, B1, C und D mit den (Vorzugstrasse seitens GASCADE)  

oder über 

- die Beurteilungsstrecken A, B2, C und D. 

In den 5 Beurteilungsstrecken wiederum befinden sich die in der vorherigen Tabelle 1 aufge-
führten vergleichend zu betrachtenden kleinräumigen Varianten. 

                                                      

 

6 Gegenstand der Prüfung im ROV ist der mögliche Verlauf der Erdgasfernleitung im Untersuchungskorridor. 
Ins ROV eingebrachte kleinräumige Varianten innerhalb eines Untersuchungskorridors werden nur bei 
unterschiedlichen technischen Lösungen unterschieden. Dies betrifft die geschlossene Bauweise der 
Varianten HDDD Löcknitz und HDD Bindow gegenüber der offenen Bauweise im selben Abschnitt. 
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4. Begründung der landesplanerischen Beurteilung 

4.1 Darstellung und Bewertung der Auswirkungen auf den Raum 

4.1.1 Gesamtraum / Zentrale Orte 

Grundlagen 

Im Sachgebiet Gesamtraum / Zentrale Orte werden die Auswirkungen der Planung auf die 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, die Nachhaltigkeit der Raumentwicklung und die Leis-
tungsfähigkeit der Zentralen Orte betrachtet. Bewertungsgrundlage sind das ROG, das 
LEPro 2007 und der LEP B-B. 

Bestand 

Die Untersuchungskorridore für die geplante Erdgasfernleitung EUGAL durchziehen die 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg von Nord nach Süd und queren dabei die Landkreise 
Uckermark, Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming, 
Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster. Berlin und die Republik Polen sind von der Planung 
räumlich nicht betroffen. Die Untersuchungskorridore verlaufen ganz überwiegend durch den 
weiteren Metropolenraum und erreichen nur in den Gemeinden Strausberg, Grünheide (Mark) 
sowie randlich in den Gemeinden Königs Wusterhausen und Mittenwalde den Stadt-Umland-
Zusammenhang von Berlin und Potsdam. 

Von der Planung berührte Zentrale Orte sind die in Ziel 2.9 LEP B-B festgelegten Mittelzen-
tren Prenzlau, Eberswalde, Bad Freienwalde (Oder), Strausberg, Königs Wusterhausen, 
Finsterwalde und Lauchhammer. 

Auswirkungen 

Die Erdgasfernleitung EUGAL ist im Gegensatz zur Erdgasfernleitung OPAL nicht als reine 
Transitleitung geplant. Daher kann sie durch Erdgasausspeisungen auch die Versorgung der 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg sichern. 

In der Bauphase in den Jahren 2018 bis 2020 werden in Brandenburg über 
1.500 Arbeitskräfte, die überwiegend nicht in aus der Region stammen an der Verlegung der 
Leitung beteiligt sein (vgl. Kap. 4.1.7 Wirtschaft). Auch in den Jahren 2021 und 2022 wer-
den ï in geringerem Umfang ï weiterhin Arbeitskräfte vor Ort tätig sein, um Rekultivierungen, 
Wiederherstellungen von Straßen, Anpflanzungen und andere Folgetätigkeiten durchzuführen. 
Gerade in den dünn besiedelten Teilräumen, die von der Leitungsverlegung betroffen sind, 
gehen von diesen zusätzlichen Arbeitskräften durch Nachfrage von Unterkünften, Waren und 
Dienstleistungen ï zeitlich begrenzt ï erhebliche Impulse auf die lokale Wirtschaft aus. 

Die Planung hat über die Nachfrageimpulse während der Bauphase hinaus keine Auswirkun-
gen auf die zentralörtliche Funktion der berührten Mittelzentren. 

Stellungnahmen 

Wesentliche Anregungen und Bedenken zum Sachgebiet Gesamtraum / Zentrale Orte waren 
in den abgegebenen Stellungnahmen der öffentlichen Stellen und der Öffentlichkeit nicht ent-
halten. 
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Bewertung 

Die Erfordernisse der Raumordnung zum Gesamtraum werden in § 2 Abs. 2 Ziff. 1, 4 und 8 
ROG beschrieben und landesplanerisch durch die Grundsätze zur Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg in § 1 LEPro 2007 sowie 1.1 LEP B-B konkretisiert. 

Die Erfordernisse der Raumordnung zum Zentrale Orte System werden in den Grundsätzen 
aus § 2 Abs. 2 Ziff. 2 ROG, § 3 LEPro 2007 und 2.2 LEP B-B beschrieben. Hiernach sollen die 
Zentralen Orte als Siedlungsschwerpunkte entwickelt werden und die Versorgungsfunktionen 
für ihren Versorgungsbereich übernehmen. 

Die Planung entspricht den Erfordernissen der Raumordnung zu Zentralen Orten. 

Feststellung 

Die Verlegung der Erdgasfernleitung EUGAL und die Errichtung der Verdichterstation sind in 
allen Varianten mit den Erfordernissen der Raumordnung bezogen auf das Sachgebiet 
Gesamtraum / Zentrale Orte vereinbar. 

4.1.2 Siedlungsraum  

Grundlagen 

In diesem Sachgebiet werden die Auswirkungen der Planung auf den Siedlungsraum 
betrachtet. Bewertungsgrundlagen sind das ROG, das LEPro 2007 und der LEP B-B. Bewer-
tet wird die Beeinträchtigung der raumordnerischen Belange zur Siedlungsentwicklung durch 
Inanspruchnahme und Zerschneidung von vorhandenen und geplanten Siedlungsflächen. 

Die Beeinträchtigungen der Menschen, einschließlich deren Gesundheit sowie der Landschaft 
werden im Rahmen der UVP in den Kapiteln zu den jeweiligen Schutzgütern behandelt. 

Bestand 

Der Untersuchungsraum der Erdgasfernleitung EUGAL einschließlich ihrer raumrelevanten 
Varianten durchquert Brandenburg von Nord nach Süd und erfasst das Gemeindegebiet von 
56 selbstständigen Gemeinden. 

Für 3 dieser Gemeinden bestehen flächenbezogene raumordnerische Ausweisungen zur 
Siedlungsentwicklung, nämlich für Strausberg und Königs Wusterhausen durch den Gestal-
tungsraum Siedlung im LEP B-B und für Baruth/Mark durch die Vorzugsräume Siedlung im 
RegPl HF 2020. Der Untersuchungsraum der Planung berührt diese räumlichen Ausweisun-
gen aber nicht. 

Da der Untersuchungsraum der geplanten Erdgasfernleitung ganz überwiegend im Freiraum 
liegt, sind bestehende Siedlungsflächen, in Flächennutzungsplänen (FNP) dargestellte Bau-
flächen und in Bebauungsplänen (B-Plan) einschl. Vorhaben- und Erschließungsplänen (VEP) 
ausgewiesene Baugebiete von der Korridorachse nur in Einzelfällen betroffen und ragen ganz 
überwiegend nur in die Untersuchungskorridore hinein: 
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Tabelle 2: Betroffenheit bestehender und geplanter Siedlungsgebiete7 
 

Landkreis Gemeinde, 
Ortsteil (OT) 

Nutzung / 
Planung 

Beurteilungs-
strecke 
ggf. Variante 
Stationierung8 

Betroffenheit 

Uckermark Grünow, OT Dreesch Wohnnutzung A 
BB 16,9 

Abstand von 80 m 
zur Korridorachse 

Uckermark Angermünde, 
OT Crussow 

Wohnnutzung 
Ortslage Neuhof 

B1 
BB 51,9 

Abstand von 90 m 
zur Korridorachse 

Märkisch-
Oderland 

Bad Freienwalde, 
OT Hohensaaten 

Wohnnutzung B1 
BB 70,5 

Abstand von 20 m 
zur Korridorachse 

Barnim Oderberg Kleingartennutzung B1 
BB 70,7 

Querung durch 
Korridorachse 

Märkisch-
Oderland 

Bad Freienwalde, 
OT Altglietzen 

Wohnnutzung B1 
BB 76,4 

Abstand von 50 m 
zur Korridorachse 

Märkisch-
Oderland 

Bad Freienwalde, 
OT Hohenwutzen 

Wohnnutzung B1 
BB 76,7 

Abstand von 60 m 
zur Korridorachse 

Märkisch-
Oderland 

Wrietzen, 
OT Lüdersdorf 

Mischnutzung B1 
BB 94,0 

Abstand von 90 m 
zur Korridorachse 

Uckermark Angermünde FNP: 
Wohnbaufläche 

B2, 
BB 20,6 

Querung durch 
Korridorachse 

Barnim Chorin Mischnutzung B2, 
BB 33,5 

Abstand von 70 m 
zur Korridorachse 

Barnim Chorin, 
OT Hohenfinow 

Landwirtschaftsbetr
ieb 

B2, Variante 
Tornow 
BB 2,7 

Abstand von 60 m 
zur Korridorachse 

Märkisch-
Oderland 

Höhenland, 
OT Wölsickendorf-
Wollenberg 

Landwirtschaftsbetr
ieb 

B2, 
BB 59,4 

Abstand von 60 m 
zur Korridorachse 

Märkisch-
Oderland 

Prötzel, OT Prötzel 
und Prädikow 

VEP ĂKonferenz- 
und Sportzentrum 
Prºtzel, Schlossñ 

C, Variante 
Prädikow 
BB 2,5 

Querung durch 
Korridorachse 

Märkisch-
Oderland 

Garzau-Garzin B-Plan im Verfah-
ren: Photovoltaik 

C, 
BB 118,5 

Querung durch 
Korridorachse 

Dahme-
Spreewald 

Heidesee, 
OT Dannenreich 

Gewerbenutzung C, 
BB 149,9 

Abstand von 20 m 
zur Korridorachse 

Dahme-
Spreewald 

Heidesee, OT Bindow Wohnnutzung C, 
BB 155,1 

Abstand von 80 m 
zur Korridorachse 

Dahme-
Spreewald 

Heidesee, 
OT Gräbendorf 

Wohnnutzung C, 
BB 160,2 

Abstand von 10 m 
zur Korridorachse 

                                                      

 

7 Bauliche Nutzungen, Bauflächen und -gebiete, die den Untersuchungskorridor nur randlich berühren und 
Gebiete für die Nutzung der Windenergie sind in der Tabelle nicht aufgelistet. 

8 Stationierung in Bau-km für die Vorzugstrasse der Trägerin der Planung im Abschnitt Brandenburg; 
räumliche Varianten haben eine eigene, jeweils bei 0,0 beginnende Stationierung 
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Landkreis Gemeinde, 
Ortsteil (OT) 

Nutzung / 
Planung 

Beurteilungs-
strecke 
ggf. Variante 
Stationierung8 

Betroffenheit 

Dahme-
Spreewald 

Bestensee, OT Pätz Wohnnutzung C, 
BB 163,4 

Abstand von 90 m 
zur Korridorachse 

Teltow-
Fläming 

Baruth, OT Radeland FNP: Wochenend-
hausgebiet 

C, 
BB 185,0 

Abstand von 70 m 
zur Korridorachse 

Dahme-
Spreewald 

Rietzneuendorf-
Staakow, OT 
Friedrichshof 

Wohnnutzung C, 
BB 195,0 

Abstand von 10 m 
zur Korridorachse 

Dahme-
Spreewald 

Rietzneuendorf-
Staakow, OT 
Rietzneuendorf 

Wohnnutzung C, 
BB 195,8 

Abstand von 40 m 
zur Korridorachse 

Dahme-
Spreewald 

Rietzneuendorf-
Staakow, OT 
Rietzneuendorf 

Landwirtschaftsbe-
trieb 

C, 
BB 195,9 

Abstand von 90 m 
zur Korridorachse 

Dahme-
Spreewald 

Heideblick, 
OT Bornsdorf 

Wohnnutzung D, 
BB 223,8 

Abstand von 40 m 
zur Korridorachse 

Dahme-
Spreewald 

Heideblick, 
OT Weißack 

B-Plan im Verfah-
ren ĂSolarpark 
Heideblick, 
OT Weißack 

D, 
BB 228,3 

Querung durch 
Korridorachse 

Dahme-
Spreewald 

Heideblick, 
OT Weißack 

Wohnnutzung D, Variante 
Bohnsdorf 
West, 
BB 0,8 

Abstand von 50 m 
zur Korridorachse 

Elbe-Elster Finsterwalde Segelflugplatz D, 
BB 239,6 

Querung durch 
Korridorachse 

Elbe-Elster Gröden Gewerbenutzung D, 
BB 266,9 

Abstand von 90 m 
zur Korridorachse 

Elbe-Elster Gröden B-Plan im Verfah-
ren: Photovoltaik 

D, 
BB 267,2 

Querung durch 
Korridorachse 

 
Im Untersuchungsraum beider alternativer Standorte der geplanten Verdichterstation befindet 
sich nur die gewerbliche Nutzung der Verdichterstation der OPAL. 

Stellungnahmen 

Die Stadt Angermünde lehnt die Beurteilungsstrecke B2 wegen der nachteiligen Auswirkun-
gen für ihre weitere Entwicklung ab. 

Der Landkreis Märkisch-Oderland weist auf die Durchquerung des rechtswirksamen 
VEP ĂKonferenz- und Sportzentrum Prötzel, Schlossñ durch die Erdgasfernleitung hin. 

Das Amt Elsterland und die Stadt Finsterwalde weisen auf Betroffenheiten bestehender und 
geplanter Siedlungsflächen in den Ortsteilen Drößig, Sorno und am Segelflugplatz Finster-
walde hin.  

Seitens der Öffentlichkeit wird die Nähe der Ferngas-Pipeline mit ihrem Ăextrem hohen Zerstö-
rungspotenzialñ zu Siedlungsgebieten problematisiert. 
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Auswirkungen 

In Nachbarschaft der bestehenden Verdichterstation am Standort Radeland soll eine weitere 
Verdichterstation gleicher Größe errichtet werden. Diese gewerbliche Nutzung schließt nicht 
an vorhandene Siedlungsgebiete an. 

Daneben werden durch Bau, Anlage und Betrieb der geplanten Erdgasfernleitung weder 
unmittelbar noch als Folgewirkung Siedlungsflächen entstehen. 

Die geplante Erdgasfernleitung führt an bestehenden bzw. geplanten Siedlungsflächen mit 
Abständen von teilweise weniger als 100 m vorbei (vgl. Tabelle 2). Für im Untersuchungskorri-
dor gelegene Siedlungsflächen, die von der geplanten Erdgasfernleitung und ihrem Schutz-
streifen nicht in Anspruch genommen werden, sind keine anlage- oder betriebsbedingten 
Auswirkungen zu erwarten. 

Die Querung bestehender bzw. geplanter Siedlungsflächen führt zu folgenden Auswirkungen. 

- Die Querung der Kleingartenanlage in Oderberg in der Beurteilungsstrecke B1 durch die 
geplante Erdgasleitung in Parallellage mit der OPAL erfordert die Aufgabe weiterer 
Parzellen. 

- Die im Flächennutzungsplan Angermünde dargestellte Wohnbaufläche wird von der 
EUGAL in der Beurteilungsstrecke B2 geschnitten. Die Verlegung der Erdgasfernleitung 
führt hier zu einer deutlichen Verringerung der beabsichtigten baulichen Nutzung. 

- Der VEP ĂKonferenz- und Sportzentrum Prºtzel, Schlossñ wird von der geplanten Erdgas-
fernleitung in der Beurteilungsstrecke C, Variante Prädikow geschnitten. Die Verlegung 
der Erdgasfernleitung beeinträchtigt hier die beabsichtigte Entwicklung. 

- Der in Aufstellung befindliche B-Plan ĂPhotovoltaikñ in Garzau-Garzin wird - wie bereits 
von der OPAL - von der geplanten Erdgasleitung geschnitten. 

- Der Solarpark Heideblick, OT Weißack wird ï wie bereits von der OPAL ï von der geplan-
ten Erdgasfernleitung in der Beurteilungsstrecke D geschnitten. Hier besteht zwischen den 
Flächen der Solarmodule ein ca. 80 m breiter Grünstreifen in dem bereits die OPAL ver-
läuft und der auch die EUGAL aufnehmen kann. 

- Der Segelflugplatz in Finsterwalde wird im Kap. 4.1.4 Verkehr behandelt. 

- Das Plangebiet des in Aufstellung befindlichen B-Plans ĂPhotovoltaikñ in Grºden wird ï 
wie bereits von der OPAL ï in der Beurteilungsstrecke D von der geplanten Erdgasfern-
leitung geschnitten. 

Bewertung 

Die Erfordernisse der Raumordnung zum Siedlungsraum werden durch den Grundsatz zur 
Siedlungstätigkeit in § 2 Abs. 2 Ziff. 2 ROG beschrieben. Die landesplanerische Konkretisie-
rung erfolgt durch den Grundsatz aus § 5 LEPro 2007 sowie durch die Ziele und Grundsätze 
zur Steuerung der Siedlungsentwicklung im LEP B-B. 

Gemäß § 5 Abs. 1 und 2 LEPro 2007 soll die Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte und 
raumordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche ausgerichtet werden. Die Innenentwicklung soll 
Vorrang vor der Außenentwicklung haben. 

Gemäß Ziel 4.2 LEP B-B sind neue Siedlungsflächen an vorhandene Siedlungsgebiete anzu-
schließen. Bei der Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen sind Ausnahmen zulässig, 
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wenn besondere Erfordernisse des Immissionsschutzes [...] ein unmittelbares Angrenzen 
entsprechender Nutzungen an vorhandene Siedlungsgebiete ausschließen. 

Für den Schutz baurechtlich gesicherter Positionen bestehen keine Erfordernisse der Raum-
ordnung. Unabhängig davon ist eine Beanspruchung in Flächennutzungsplänen dargestellter 
Bauflächen und in Bebauungsplänen festgesetzter baulicher Nutzungen mit Schwierigkeiten 
verbunden. 

Die Errichtung der Verdichterstation steht an beiden Alternativstandorten im Einklang mit 
Ziel 4.2 LEP B-B, da ihre Schallemissionen ein direktes Anschließen an bestehende bewohnte 
oder gewerblich genutzte Siedlungsgebiete ausschließen. 

Feststellung 

Die geplante Erdgasfernleitung EUGAL ist in allen Beurteilungsstrecken und Varianten mit 
den Erfordernissen der Raumordnung zum Siedlungsraum vereinbar. In der Beurteilungsstre-
cke B2 und in der Beurteilungsstrecke C, Variante Prädikow sind aber Konflikte mit rechts-
wirksamen Bauleitplänen zu bewältigen. Die Verdichterstation ist an beiden Alternativstand-
orten mit den Erfordernissen der Raumordnung zum Siedlungsraum vereinbar. 

4.1.3 Freiraum 

Grundlagen 

Im Sachgebiet Freiraum werden die Auswirkungen der Planung auf den Freiraum insgesamt 
sowie auf die besonders geschützten raumordnerisch festgelegten Freiraumfunktionen 
betrachtet. Bewertungsgrundlage sind das LEPro 2007, der LEP B-B und der RegPl HF 2020. 

Bestand 

Um besiedelte Bereiche umgehen zu können, verlaufen die Untersuchungskorridore der Erd-
gasfernleitung einschließlich der ins Verfahren eingeführten Varianten ganz überwiegend 
durch den Freiraum. 

Innerhalb des Freiraums ist die besonders geschützte Gebietskategorie des Freiraumver-
bunds9 in Ziel 5.2 LEP B-B raumordnerisch festgelegt. Dieser Freiraumverbund ist 
multifunktional angelegt. Unabhängig von den Gegebenheiten, die zur Einbeziehung einer 
Fläche in den Freiraumverbund geführt haben, ist sein Schutzstatus in der gesamten Gebiets-
kulisse einheitlich. Das Konzept des Freiraumverbunds besteht auch darin, hochwertige 
Naturräume miteinander zu vernetzen. 

In den Untersuchungskorridoren bestehen bereits zahlreiche Trassen von Verkehrsinfra-
strukturen (Autobahnen, weitere Straßen, Eisenbahnstrecken, Kanäle) und Leitungsinfra-
strukturen (Hochspannungsfreileitungen, Erdölleitungen, Erdgasleitungen), die den Freiraum 
und insbesondere auch den Freiraumverbund zerschneiden. 

Im Bereich der beiden Alternativstandorte für die Verdichterstation in der Stadt Baruth/Mark 
(Planungsregion Havelland-Fläming) ist kein Vorranggebiet Freiraum nach Ziel 3.1.1 
RegPl HF 2020 festgelegt. Die Standorte und ihre nähere Umgebung sind aber den empfindli-

                                                      

 

9 In der Planungsregion Havelland-Fläming ist der Freiraumverbund durch die Vorranggebiete Freiraum 
gemäß Ziel 3.1.1 RegPl HF 2020 konkretisiert. 
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chen Teilräumen der regionalen Landschaftseinheiten gemäß Grundsatz 3.1.2 RegPl HF 2020 
zugeordnet. 

Auswirkungen 

Eine Betroffenheit von Freiraum einschließlich besonderer Freiraumfunktionen ist bei neuen 
linienförmigen Infrastrukturtrassen fast immer unvermeidlich. Wenn auch nicht in dem Maße 
wie durch eine oberirdische Leitung wird auch durch eine erdverlegte Leitung Freiraum 
beansprucht. 

Die Betroffenheit des Freiraumes und des Freiraumverbunds durch die Planung und ihre Vari-
anten stellt sich wie folgt dar: 
 
Tabelle 3: Inanspruchnahme von Freiraum und Freiraumverbund 
 

 

 

Beurteilungs-
strecke 

 

 

Länge 

 

Querung von 

Freiraum darunter Freiraumverbund bzw. 
Vorranggebiete Freiraum 

insgesamt darunter 
ungebündelt 

insgesamt darunter 
ungebündelt 

A 29,5 km 29,5 km   0,4 km 1 Querung 
mit 0,1 km 

  0,0 km 

B1 
 

Var. HDD Alte Oder 

69,1 km 
 

gleich 

69,1 km   1,0 km 7 Querungen 
zus. 8,1 km 

zus. 7,6 km 

  0,0 km 
 

  0,5 km 

B2 
 

Var. Tornow 

67,0 km 

 
gleich 

67,0 km 
 

gleich 

52,3 km 
 

- 3,4 km 

10 Querungen 
zus. 14,9 km 

gleich 

8. Querungen 
zus. 12,4 km 

gleich 

C 
 

Var. Prädikow 
Var. HDD Löcknitz 
Var. Bindow 
Var. Rietzn.-Staak. 
Var. R-S Freileitung 
Var. R-S Friedrich. 

98,0 km 
 

- 1,2 km 
- 0,2 km 
+ 0,7 km 
- 0,9 km 
- 1,0 km 
- 0,8 km 

98,0 km 
 

- 1,2 km 
- 0,2 km 
+ 0,7 km 
- 0,9 km 
- 1,0 km 
- 0,8 km 

  6,82 km 

 
- 5,2 km 
+ 1,0 km 
gleich 
+ 4,3 km 
gleich 
+ 1,7 km 

11 Querungen 
zus. 10,1 km 

gleich 
gleich 
+ 1,3 km 
+ 1,8 km 
+ 7,3 km 
+ 1,4 km 

  0,0 km 
 

gleich 
+ 1,0 km 
gleich 
+ 1,8 km 
gleich 
gleich 

D 
 

Var. Bornsdorf-
West 

77,7 km 
 

gleich 

77,7 km 
 

gleich 

  5,3 km 
 

gleich 

9 Querungen 
zus. 5,4 km 

- 0,5 km 

1. Querung 
mit 0,5 km 

gleich 

Bauphase 

Für die Verlegung der Erdgasfernleitung in offener Bauweise wird ein 52 m breiter Arbeits-
streifen benötigt, der in forstwirtschaftlich genutzten Flächen auf 42 m eingeschränkt wird. Für 
die Bauarbeiten wird dieser Arbeitsstreifen frei gemacht, es werden schwere Baumaschinen 
eingesetzt, Gräben ausgehoben, Bodenaushub aufgeschüttet und Rohre gelagert. 

Als Horizontalbohrung (Horizontal Directional Drilling, HDD) verursacht die Verlegung der 
Erdgasfernleitung regelmäßig keine Beeinträchtigung des Freiraums. In offener Bauweise 
stellt die Verlegung der Erdgasfernleitung hingegen eine wesentliche Beeinträchtigung des 
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Freiraums dar. Diese wird wegen der geplanten zeitversetzten Verlegung der beiden Stränge 
der geplanten Erdgasfernleitung über 2 bis 3 Jahre andauern. Weil diese Beanspruchung aber 
nicht dauerhaft ist, wird der Freiraumverbund allein hierdurch nicht beeinträchtigt. 

Der Bau der Verdichterstation führt zu einer Flächeninanspruchnahme im Bereich des 
geplanten Anlagenstandortes von insgesamt ca. 7 ï 8 ha zzgl. einer Montagefläche von ca. 
1,5 ha. 

Anlage 

Die Anlage der Erdgasfernleitung wirkt sich oberhalb der Geländeoberfläche durch einen 
gehölzfrei zu haltenden aber nicht versiegelten Streifen mit einer Breite von 18 m und durch 
16 bis 18 Absperrstationen auf einem umzäunten Grundstück von jeweils ca. 0,2 ha aus. Zur 
Lage der Absperrstationen gibt es noch keine Angaben. Bei 4 Beurteilungsstrecken mit Län-
gen zwischen 30 und 98 km ist von 2 bis 6 Absperrstationen je Beurteilungsstrecke 
auszugehen. 

In den Abschnitten, in denen die geplante Leitung mit Trassen anderer linienhafter Infrastruk-
turen mit mindestens der gleichen Störwirkung gebündelt ist, kommt es zu keiner Neuzer-
schneidung des Freiraums bzw. des Freiraumverbunds. 

Soweit die geplante Erdgasfernleitung nicht gebündelt wird, kann sie auch unter der Erdober-
fläche eine Zerschneidung des Freiraumverbunds hervorrufen. Dies ist dann der Fall, wenn 
die Verbundwirkung durch zusammenhängende Waldgebiete hergestellt wird, die durch den 
gehölzfrei zu haltenden Streifen getrennt werden oder wenn die Verbundwirkung durch 
hochwertige Moorböden mit gemeinsamem oberflächennahen Grundwasserhorizont gebildet 
wird. 

In folgenden Bereichen wird der Freiraumverbund durch eine Korridorachse ungebündelt 
durchschnitten: 
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Tabelle 4: Ungebündelte Durchschneidung des Freiraumverbunds 
 

Beurteilungs-
strecke 

Lage Länge Empfindlichkeit 

B1 Oderberg, Variante HDD Alte 
Oder 

0,5 km keine besondere 

B2 Angermünde, Kauelsberg 1,7 km keine besondere 

B2 Angermünde, Sernitz 3,1 km hochwertiges Moor 

B2 Angermünde, Dievenitzgraben 0,5 km keine besondere 

B2 Angermünde, Bach zur Blumber-
ger Mühle 

0,3 km keine besondere 

B2 Joachimsthal, westlich Serwester 
See 

1,2 km keine besondere 

B2 Joachimsthal, südlich Bhf. Chorin 0,6 km Wald 

B2 Joachimsthal, östlich Amtssee 2,0 km z.T. Wald 

C Rietzneuendorf-Staakow 1,8 km Wald 

D Heideblick, Bornsdorfer Weinberg  0,3 km z.T. Wald 

D Lauchhammer, zwischen der 
Grünewalder Linse und dem Klei-
nen und Großen Woobergsee 

0,5 km Wald 

 
In den Bereichen, in denen keine besonderen Empfindlichkeit vorliegt, führt auch eine 
ungebündelte Durchschneidung zu keiner Beeinträchtigung des Freiraumverbunds. In den 
Bereichen, in denen im Zuge einer ungebündelten Freiraumzerschneidung Wald in Anspruch 
genommen oder hochwertige Moorböden getrennt werden, wird die Funktion des Freiraum-
verbunds beeinträchtigt. 

Die Verdichterstation stellt sich als großtechnische Anlage mit einer Länge von ca. 250 m und 
einer Höhe (Schornsteine) von bis zu 34 m dar. Beide alternativen Standorte für die Verdich-
terstation liegen in unmittelbarer Nachbarschaft der bereits bestehenden Verdichterstation der 
Erdgasfernleitung OPAL und erhöhen damit die am Standort bereits vorhandene Belastung. 

Betriebsphase 

Vom Betrieb der Erdgasfernleitung gehen keine Beeinträchtigungen des Freiraums aus. 

Durch den Betrieb der Verdichterstation wird der Freiraum durch zusätzliche Schall- und 
Schadstoffemissionen belastet. 

Stellungnahmen 

Nach Ansicht der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming kommt der Ausnah-
mefall nach Ziel 3.1.1 RegPl HF 2020 3. Anstrich in Betracht. Die neu ins Verfahren aufge-
nommenen Alternativvarianten Rietzneuendorf-Staakow sowie Rietzneuendorf-Staakow Frei-
leitung stellten eine deutlich umfangreichere Inanspruchnahme der Vorranggebiete Freiraum 
gegenüber der Vorzugstrasse der Trägerin der Planung dar. 

Zur Lage der Verdichterstation in den empfindlichen Teilräumen der regionalen Landschafts-
einheiten stellt die Regionale Planungsgemeinschaft fest, dass eine entstellende Wirkung 
nicht unmittelbar ausgeschlossen werden könne. Aus ihrer Sicht komme es darauf an, die 
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Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu bewerten, ggf. Planungsalternativen außerhalb der 
empfindlichen Teilräume der regionalen Landschaftseinheiten zu erwägen bzw. darzulegen, 
durch welche Maßnahmen weitere landschaftliche Beeinträchtigungen vermieden oder 
gemindert werden können. 

Bewertung 

Gemäß dem Grundsatz aus § 6 Abs. 2 LEPro 2007 soll die Inanspruchnahme und Zerschnei-
dung von Freiraum vermieden bzw. notwendige Zerschneidungswirkungen bandartiger Infra-
struktur durch räumliche Bündelung minimiert werden. 

Der bestehende Freiraum soll gemäß Grundsatz 5.1 LEP B-B in seiner Multifunktionalität 
erhalten werden. Bei Planungen, die Freiraum in Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, 
kommt den Belangen des Freiraumschutzes eine hohe Bedeutung zu. 

Der in der Festlegungskarte 1 des LEP B-B festgelegte Freiraumverbund ist gemäß Ziel 5.2 
LEP B-B zu sichern und in seiner Funktionsfähigkeit zu entwickeln. Neuzerschneidungen 
durch Infrastrukturtrasse, die die räumliche Entwicklung oder Funktion des Freiraumverbunds 
beeinträchtigen, sind hier regelmäßig ausgeschlossen. In Ausnahmefällen kann der Freiraum-
verbund in Anspruch genommen werden, wenn 

- eine überregional bedeutsame linienhafte Infrastruktur nicht umgesetzt werden kann, ohne 
den Freiraumverbund in Anspruch zu nehmen. Dabei muss nachgewiesen werden, dass 
die Planung ohne die Inanspruchnahme von Flächen des Verbundes nicht realisierbar 
wäre und dass die Inanspruchnahme minimiert wird. 

Nach Grundsatz 6.8 Abs. 1 LEP B-B sollen Leitungstrassen räumlich gebündelt werden und 
eine Zerschneidung des Freiraumes nur erfolgen, wenn eine Bündelung mit bestehenden 
Trassen nicht möglich ist. Für Vorhaben der technischen Infrastruktur, Ver- und Entsorgung 
sowie Energieerzeugung im Außenbereich sollen gemäß Grundsatz 6.8 Abs. 2 LEP B-B ent-
sprechend vorgeprägte, raumverträgliche Standorte vorrangig mit- oder nachgenutzt werden. 

Wegen der Beeinträchtigung des Freiraumverbunds in den Beurteilungsstrecken B2 (Anger-
münde: Sernitz sowie Joachimsthal: südlich Bahnhof Chorin und östlich Amtssee), C (Rietz-
neuendorf-Staakow), D (Heideblick, Bornsdorfer Weinberg), (Lauchhammer, zwischen der 
Grünewalder Linse und dem Kleinen und Großen Woobergsee) steht die geplante Erdgas-
fernleitung hier zunächst im Widerspruch mit Ziel 5.2. LEP B-B. 

Die Planung der Erdgasfernleitung EUGAL kann ohne Inanspruchnahme von Flächen des 
Freiraumverbunds nicht realisiert werden. 

Für die Beurteilungsstrecke B2 ist die Ausnahmebedingung aber nicht erfüllt, da mit der alter-
nativen Beurteilungsstrecke B1 eine Trassenführung möglich ist, in der die Verlegung der 
Erdgasfernleitung keine Beeinträchtigung des Freiraumverbunds verursacht. 

Auch für die Beurteilungsstrecke C Variante Rietzneuendorf-Staakow kann die Ausnahme 
gemäß Ziel 5.2 LEP B-B nicht in Anspruch genommen werden, da in dieser Beurteilungsstre-
cke mit der Variante in Bündelung mit der OPAL, in Bündelung mit der Freileitung und in der 
Variante Friedrichshof Trassenführungen möglich sind, in denen die Verlegung der Erdgas-
fernleitung keine Beeinträchtigung des Freiraumverbunds verursacht. 

In der Beurteilungsstrecke D, Heideblick beeinträchtigt die geplante Erdgasfernleitung den 
Freiraumverbund am Bornsdorfer Weinberg. Hier wird in der Verfahrensunterlage zusätzlich 
die nicht raumrelevante Variante Bornsdorf-Ost betrachtet. In dieser Variante ist die geplante 
Erdgasfernleitung mit der OPAL gebündelt und beeinträchtigt den Freiraumverbund nicht. 
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Daher steht im Bereich der Ortslage Bornsdorf die geplante Erdgasfernleitung nur dann im 
Einklang mit Ziel 5.2 LEP B-B, wenn sie mit der OPAL gebündelt geführt wird. (Maßgabe 1) 

Für die Beurteilungsstrecke D, Lauchhammer, zwischen der Grünewalder Linse und dem 
Kleinen und Großen Woobergsee ist zwar keine alternative Trassenführung ins ROV einge-
führt. Es besteht aber die Möglichkeit, in diesem Abschnitt westlich der Ortslage Grünewalde 
auf eine eigenständige Trassenführung zu verzichten und die Erdgasfernleitung EUGAL auch 
hier mit der OPAL zu bündeln, wodurch die Planung im Einklang mit Ziel 5.2 LEP B-B stünde. 
Eine Inanspruchnahme des Freiraumverbunds durch Anwendung der Ausnahmebedingung 
des Ziels 5.2 LEP B-B kann in diesem Bereich nur zugelassen werden, wenn nachgewiesen 
wird, dass hier eine Bündelung der EUGAL mit der OPAL nicht möglich ist. (Maßgabe 2) 

Bei der geplanten Verdichterstation ist an beiden Alternativstandorten eine Vereinbarkeit mit 
Grundsatz 3.1.2 RegPl HF 2020, dem zufolge das Gefüge empfindlicher Teilräume der regio-
nalen Landschaftseinheiten [...] hinsichtlich seiner typischen Merkmale gesichert und entwi-
ckelt werden soll, nicht unmittelbar erkennbar. Eine Maßgabe zur Entwicklung von Vermei-
dungs- oder Minderungsmaßnahmen weiterer landschaftlicher Beeinträchtigungen im nach-
folgenden Zulassungsverfahren liefe aber ins Leere, weil in immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren kein Ermessen ausgeübt wird und es auf eine Übereinstimmung der 
Planung mit Grundsätzen der Raumordnung nicht ankommt. 

Feststellung 

Die geplante Erdgasfernleitung EUGAL ist in den Beurteilungsstrecken A, B1, und C mit den 
Erfordernissen der Raumordnung zum Freiraum vereinbar. In der Beurteilungsstrecke B2 und 
in der Variante Rietzneuendorf-Staakow der Beurteilungsstrecke C ist die geplante Erdgas-
fernleitung mit den Erfordernissen der Raumordnung zum Freiraum nicht vereinbar. In der 
Beurteilungsstrecke D ist die geplante Erdgasfernleitung bei Umsetzung der Maßgaben 1 und 
2 mit den Zielen der Raumordnung zum Freiraum vereinbar. 

4.1.4 Verkehr 

Grundlagen 

Im Sachgebiet Verkehr werden die Auswirkungen der Planung auf die Verkehrsinfrastruktur 
betrachtet. Bewertungsgrundlagen sind das ROG, das LEPro 2007 und der LEP B-B. 

Bestand 

Die Untersuchungskorridore der EUGAL queren eine Vielzahl von verschiedenen Ver-
kehrstrassen. Dabei sind Bundesautobahnen, Bundes-, Landes-, Kreis- und kommunale Stra-
ßen und Wege, Eisenbahntrassen sowie Bundes- und Landeswasserstraßen von der Planung 
betroffen. Die Parallellagen und Kreuzungen der Erdgasfernleitung mit bestehenden oder 
geplanten Straßen und Schienenwegen sind in der RVU (ab S. 46) aufgelistet. Die nachfol-
gende Darstellung des Bestandes beschränkt sich daher nur auf die großen überregionalen 
Verbindungen: 

- Bundesautobahn BAB 11 Berlin ï Stettin (Beurteilungsstrecke A) 

- Eisenbahnstrecke Berlin ï Stettin (B1, B2) 

- Bundeswasserstraße Oder-Havel-Kanal (B1, B2) 

- Bundeswasserstraße Finowkanal (B2) 
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- Bundeswasserstraße Oder-Spree-Kanal (C) 

- Bundesautobahn BAB 12 Berlin ï Frankfurt (Oder) (C) 

- Eisenbahnstrecke Berlin ï Frankfurt (Oder) (C) 

- Bundesautobahn BAB 13 Berlin ï Dresden (C) 

- Eisenbahnstrecke Cottbus ï Leipzig (D) 

Die Untersuchungskorridore queren Flugbetriebsflächen der Sonderlandeplätze Crussow 
(Beurteilungsstrecke B1) und Finsterwalde-Heinrichsruh (Beurteilungsstrecke D). 

Im Untersuchungsraum der geplanten Verdichterstation befinden sich keine klassifizierten 
Straßen, Schienenwege oder Flugplätze. 

Stellungnahmen 

Die Stadt Eberswalde weist darauf hin, dass der Trassenkorridor sich mit der geplanten Orts-
umgehung B 167 überschneidet, was ggf. zu übermäßiger Trassenbreite im Einschnitt des 
Mühlenbachs führen könne (Beurteilungsstrecke B2). 

Nach dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde liegt die geplante Kreuzung des 
Finowkanals im Bereich einer Dammstrecke, für die die Standsicherheit des nördlichen Dam-
mes rechnerisch nicht nachgewiesen ist (Beurteilungsstrecke B2). 

In der Stellungnahme der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg wird 
angemerkt, dass die Belange der zivilen Luftfahrt aus luftrechtlicher Sicht durch die Planung 
berührt werden. Die Korridorachse verläuft teilweise durch den Baubeschränkungsbereich 
sowie unterhalb des nordöstlichen An- und Abflugsektors des Verkehrslandeplatzes Straus-
berg (Beurteilungsstrecke C). 

Im Rahmen des nachfolgenden PFV sind bei Näherung und Querung von Straßen weitere 
Abstimmungen mit den zuständigen Straßenbaulastträgern erforderlich. Hierzu enthält die 
Stellungnahme des Landesbetriebes Straßenwesen weitere konkrete Hinweise. 

Auswirkungen 

Bauphase 

Die Auswirkungen der Planung auf den Verkehr beschränken sich vorrangig auf die Bauphase 
und hier im Wesentlichen auf den Transport der Rohre, Baumaschinen und Baumaterialien. 
So sind vorlaufend zur eigentlichen Bauphase viele LKW-Transporte erforderlich, um die 
Pipelinerohre auf Rohrlagerplätze zu bringen. In Brandenburg sind insgesamt ca. 
30.000 Rohre anzuliefern. 

Nicht klassifizierte Straßen sollen in der Regel in offener Bauweise, Schienenwege und Bun-
desautobahnen grundsätzlich in geschlossener Bauweise gequert werden. 

Im Vergleich der Beurteilungsstrecken B1 und B2 wird bei der Variante ĂEberswaldeñ große 
überregionale Verbindung weniger gequert, jedoch mehr Straßen der Kategorie Landes-
straße. In der Variante Bornsdorf-West (Beurteilungsstrecke D) quert die Planung den Unter-
suchungskorridor um eine Kreisstraße mehr als in der Vorzugstrasse. 

Für die Errichtung der Verdichterstation muss mit einer erheblichen Verkehrsbelastung 
gerechnet werden. Hier erfolgt der Baustellenzulieferverkehr außerhalb des Untersuchungs-
raumes über ein leistungsfähiges Straßennetz (B 96, L 707, K 7225) sowie über das Straßen-
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netz des Gewerbegebietes Bernhardsmüh. Zum geplanten Standort kann die Zufahrt der 
bestehenden Verdichterstation Radeland genutzt werden. 

Bei Einhaltung der geltenden technischen Regeln und technischen Vorgaben ist für die zu 
kreuzenden Straßen-, Schienen- und Wasserwege keine Beeinträchtigung zu erwarten. In der 
Bauphase sind geringe und zeitlich sehr beschränkte Auswirkungen möglich. Bei Querung in 
geschlossener Bauweise werden Beeinträchtigungen der Verkehrswege vermieden. 

Die Korridorachse quert die Flugplätze Crussow und Finsterwalde-Heinrichsruh. Zudem tan-
gierendie Untersuchungskorridore jeweils den beschränkten Bauschutzbereich des Verkehrs-
landeplatzes Strausberg und des Sonderlandeplatzes Finsterwalde-Heinrichsruh, der nach 
§ 17 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) gesichert ist. 

Anlage und Betriebsphase 

Während der Betriebsphase wird das öffentliche Verkehrsnetz nur gering belastet. Lediglich 
zu bestimmten Kontroll- und Wartungsfahrten werden die Absperr- und Molchstationen tur-
nusmäßig durch das Wartungspersonal über die vorhandenen Straßen und Wege angefahren. 
Zur Überprüfung der Leitungstrasse werden in etwa halbjährlichen Abständen Befliegungen 
durchgeführt. 

Bewertung 

Die Planung steht den im § 2 Abs. 2 Ziff. 3 ROG und § 7 LEPro 2007 formulierten Grundsät-
zen zur Verkehrserschließung in der Hauptstadtregion nicht entgegen. Sie steht auch dem 
Ziel 6.2 LEP B-B zur Sicherung und nachfragegerechten Entwicklung der großräumigen und 
überregionalen Verkehrsverbindungen nicht entgegen. 

Zwischen den alternativen Beurteilungsstrecken und Varianten sind auch keine relativen 
Unterschiede festzustellen. 

Zur Antragskonferenz wurde eine Umgehung des Flugplatzes Finsterwalde-Heinrichsruh 
angeregt. Nach Prüfung der standörtlichen Gegebenheiten und planerischen Grundlagen 
wurde festgestellt, dass eine Umgehung des Flugplatzes nicht realisierbar ist. Am östlichen 
und nordöstlichen Rand grenzt der Siedlungsbereich von Finsterwalde unmittelbar an den 
Flugplatz an. Am westlichen Rand befinden sich stillgelegte bergbauliche Anlagen und alte 
Abbauflächen, die einen Gefährdungsbereich darstellen. Im weiteren westlichen Bereich lie-
gen eine aktive Kiessandlagerstätte sowie weitere Vorbehaltsgebiete gemäß Regionalplan für 
die zukünftige Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen. 

Im weiteren Genehmigungsverfahren sind von der Trägerin der Planung Abstimmungen mit 
den Betreibern der Flugplätze Crussow und Finsterwalde-Heinrichsruh vorgesehen. 

Hinsichtlich der Sonderlandeplätze Crussow und Finsterwalde-Heinrichsruh ist im Rahmen 
des nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens die Zustimmung der Luftfahrtbehörde gem. 
§ 17 Satz 1 LuftVG erforderlich. 

Feststellung 

Die Planung ist in allen Beurteilungsabschnitten und allen Varianten und beiden Alternativ-
standorten für die Verdichterstation mit den Erfordernissen der Raumordnung zum Sachgebiet 
Verkehr vereinbar. 
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4.1.5 Forstwirtschaft 

Grundlagen 

In diesem Sachgebiet werden die Auswirkungen der Planung auf die Forstwirtschaft durch 
Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung von Wald betrachtet. Die Auswirkungen werden 
anhand des ROG, des LEPro 2007 und des LEP B-B bewertet. 

Die Auswirkungen auf die Erholungsfunktion des Waldes werden im Sachgebiet ĂErholung 
und Tourismusñ (vgl. Kap. 4.1.8 Erholung und Tourismus) behandelt. 

Bestand 

Große Teile der Kulturlandschaften in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg werden durch 
die Land- und Forstwirtschaft geprägt. 

Ausgedehnte und für die Planung relevante Waldgebiete sind vor allem in den Landkreisen 
Barnim, Oderland-Spree, Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming lokalisiert. 

In allen Untersuchungskorridoren sowie den beiden Alternativstandorten der geplanten Ver-
dichterstation befinden sich umfangreiche überwiegend forstwirtschaftlich genutzte 
Waldflächen. 

Auswirkungen 

Bei überregionalen linienförmigen Infrastrukturprojekten ist i.d.R. die Querung und Inan-
spruchnahme von Waldgebieten unausweichlich. 

Auswirkungen auf die Forstwirtschaft ergeben sich insbesondere in Bezug auf die mit dem 
Bau und der Anlage der geplanten Erdgasfernleitung und seiner Verdichterstation verbunde-
nen temporären und dauerhaften Flächeninanspruchnahmen und den daraus resultierenden 
Einschränkungen bezüglich der Produktion des Rohstoffes Holz oder auch der Beeinflussung 
von Waldfunktionen. 

Bauphase 

Während der Bauphase kommt es vor allem zu Auswirkungen durch die Inanspruchnahme 
von Wald und seiner forstwirtschaftlichen Nutzung. 

Die Betroffenheit im Sachgebiet Forstwirtschaft durch die Planung und deren raumrelevante 
kleinräumige Varianten stellt sich wie folgt dar. 
 
Tabelle 5: Querung / Inanspruchnahme von Waldflächen 
 

Beurteilungsstrecke / 

kleinräumige Variante 

Länge Querungs
länge 
Waldflä-
chen 

Temporäre Flä-
cheninanspruch-
nahme (während 
der Bauphase 
auf 42 m Breite) 

Dauerhafte Flächenin-
anspruchnahme (ver-
bleibender gehölz-
freier Streifen auf 18 m 
Breite) 

A 29,5 km 0,2 km 0,8 ha 0,4 ha 

B1 
 

Var. HDD Alte Oder 

69,1 km 
 

gleich 

4,8 km 
 

- 0,1 km 

20,2 ha 
 

- 0,4 ha 

8,6 ha 
 

- 0,2 ha 
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Beurteilungsstrecke / 

kleinräumige Variante 

Länge Querungs
länge 
Waldflä-
chen 

Temporäre Flä-
cheninanspruch-
nahme (während 
der Bauphase 
auf 42 m Breite) 

Dauerhafte Flächenin-
anspruchnahme (ver-
bleibender gehölz-
freier Streifen auf 18 m 
Breite) 

B2 
 

Var. Tornow 

67,0 km 

 
gleich 

11,3 km 
 

+ 0,7 km 

47,5 ha 
 

+ 2,9 ha 

20,3 ha 
 

+ 1,3 ha 

C 
 

Var. Prädikow 
Var. HDD Löcknitz 
Var. Bindow 
Var. Rietzneudf.-Staakow 
Var. R-S Freileitung 
Var. R-S Friedrichshof 

98,0 km 
 

- 1,2 km 
- 0,2 km 
+ 0,7 km 
- 0,9 km 
- 1,0 km 
- 0,8 km 

38,6 km 
 

+ 0,3 km 
gleich 

- 0,4 km 
- 1,6 km 
+ 3,4 km  
- 3,0 km 

161,8 ha 
 

+ 1,3 ha 
gleich 

- 1,7 ha 
- 6,7 ha 

+ 14,3 ha 
- 12,6 ha 

69,3 ha 
 

+ 0,5 ha 
gleich 

- 0,7 ha 
- 2,9 ha 
+ 6,1 ha 
- 5,4 ha 

D 
 

Var. Bornsdorf-West 

77,7 km 
 

gleich 

20,3 km 
 

+ 0,3 km 

85,1 ha 
 

+ 1,3 ha 

36,5 ha 
 

+ 0,5 ha 

Verdichterstandort 
Radeland 

VS 2 - A 
VS 2 - B 

 
 

--- 
--- 

 
 

--- 
--- 

 
 

7 ï 8 ha (+ 1,5 ha) 
7 ï 8 ha (+ 1,5 ha) 

 
 

7 ï 8 ha (+ 1,5 ha) 
7 ï 8 ha (+ 1,5 ha) 

 

* temporäre Flächeninanspruchnahme = Regelarbeitsstreifenbreite in Waldlagen 42 m x Querungslänge 

** dauerhafte Flächeninanspruchnahme = max. Breite gehölzfrei zu haltender Streifen 18 m x Querungslänge 

Die +/- Abweichung der hier aufgeführten kleinräumigen Varianten (in den Spalten 3 ï 5) bezieht sich immer 
auf den alternativen Abschnitt der Vorzugstrasse GASCADE. 

Im Ergebnis des quantitativen Vergleichs wurde in Bezug auf das Sachgebiet Forstwirtschaft jeweils die Tras-
senführung mit der geringsten Auswirkung unterstrichen. 

Trotz der vorgesehenen Nutzung vorhandener Schneisen und der weitest gehenden Parallel-
führung der geplanten Erdgasfernleitung mit bereits bestehenden anderen Infrastrukturtrassen 
in Waldlagen ist eine zusätzliche Inanspruchnahme von Waldflächen nicht vermeidbar, da für 
die Leitungsverlegung auf einem 42 m breiten Arbeitsstreifen (für 2 Stränge) die Baufreiheit zu 
gewährleisten ist. Auch müssen Sicherheitsabstände zu benachbarten Leitungen eingehalten 
werden. 

Gegenüber der Schaffung neuer Waldschneisen stellt jedoch die Mitnutzung bestehender 
Leitungstrassen in Waldbereichen i.d.R. eine geringere Beeinträchtigung der betroffenen 
Waldgebiete dar. Nach der Verlegung der Erdgasfernleitung, die wegen der beiden Stränge 
voraussichtlich 2 bis 3 Jahre andauert, kann der ursprüngliche Arbeitsstreifen bis auf einen 
gehölzfrei zu haltenden Trassenstreifen von insgesamt 18 m Breite wieder aufgeforstet 
werden. 
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Sofern bei kleinräumigen Varianten10 die geschlossene (grabenlose) Bauweise zur 
Anwendung kommen kann, reduzieren und beschränken sich die Auswirkungen i.d.R. auf die 
Start- und Zielgrube und die erforderliche(n) Vormontagestrecke(n). 

Für die geplante Verdichterstation werden 7ï8 ha (zzgl. einer temporären Montagefläche von 
ca. 1,5 ha) benötigt, die an beiden alternativen Standorten zu ebendiesem Verlust an Waldflä-
che führt. 

Die detaillierten Auswirkungen der Planung auf das Sachgebiet Forstwirtschaft können erst 
nach der endgültigen Variantenauswahl und auf der Grundlage der Feintrassierung in den 
nachfolgenden Zulassungsverfahren ermittelt werden.  

Anlage 

Die Erdgasfernleitung wirkt sich oberhalb der Geländeoberfläche in Waldlagen durch einen 
gehölzfrei zu haltenden Streifen mit einer Breite von 18 m sowie durch die Errichtung von 
Absperrstationen alle 10 ï 18 km mit einer Flächeninanspruchnahme von jeweils 0,2 ha (ein-
gezäuntes Grundstück) aus. Die Verdichterstation (Radeland 2) wird eine Betriebsfläche von 
7-8 ha aufweisen, über die dafür typischen Hochbauten verfügen und ebenfalls eingezäunt 
sein. 

Sowohl die Verdichterstation als auch die Absperrstationen führen in Waldlagen zum dauer-
haften Entzug der bisherigen Waldflächen. 

Betriebsphase 

Vom Betrieb der Erdgasfernleitung gehen keine Auswirkungen auf das Sachgebiet Forstwirt-
schaft aus. 

Durch den Betrieb der Verdichterstation werden die umliegenden Waldflächen durch zusätzli-
che Schadstoffemissionen belastet. 

Stellungnahmen 

In der Gesamtstellungnahme des MLUL (für das Referat Wald und Forstwirtschaft sowie den 
Landesbetrieb Forst Brandenburg) wird ausschließlich der sogenannten Vorzugstrasse, die 
parallel zur bestehenden OPAL-Trasse verlaufen soll, zugestimmt; die großräumige Trassen-
variante Eberswalde wird abgelehnt. Es wird bemängelt, dass die notwendigen Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen (Ersatzaufforstungsflächen, Flächen für waldverbessernde Maßnah-
men) bisher nicht ausgewiesen wurden. Für die Waldinanspruchnahme bewegt sich das 
Kompensationsverhältnis zwischen 1 : 1 und 1 : 3. Mit Realisierung der EUGAL wird die 
erfolgte Bepflanzung des Arbeitsstreifens der OPAL wieder vernichtet; diese Bepflanzungen 
sind ebenfalls in die Eingriffs- und Ausgleichsbilanz aufzunehmen. 

In der Stellungnahme des Landesbüros der anerkannten Naturschutzverbände wird darauf 
hingewiesen, dass die angestrebte Parallelführung der EUGAL mit einer vorhandenen Erd-
gastrasse den Zerschneidungseffekt der Landschaft weiter potenzieren (vorhandene Trasse + 
Sicherheitsabstand + neue Trasse) und zu erheblichen Beeinträchtigungen an den Waldflä-
chen (wie erhöhtem Windbruch) führen werde. 

                                                      

 

10 Wird bisher nur f¿r die Varianten ĂHDD Alte Oderñ und ĂHDD Lºcknitzñ von GASCADE in Erwªgung 
gezogen. 
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Der Landkreis Oder-Spree spricht sich in seinem Zuständigkeitsbereich für die Variante 
ĂHDD Lºcknitzñ aus, da durch die geschlossene (grabenlose) Querung weniger Waldfläche 
beansprucht werde und sich der Umfang der zu leistenden Ersatzaufforstungen verringere. 

Bewertung 

Die Grundsätze der Raumordnung im Bereich Forstwirtschaft dienen dazu, die weitere Zer-
schneidung von Waldflächen so weit wie möglich zu vermeiden und die räumlichen Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass die Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die Rohstoffpro-
duktion erhalten bleibt und ihren Beitrag dazu leisten kann, die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schützen sowie Natur und Landschaft zu pflegen und zu gestalten (§ 2 Abs. 2 Punkte 2, 4 
und 5 ROG). Durch eine nachhaltige und integrierte ländliche Entwicklung soll die Forstwirt-
schaft als Teil der Kulturlandschaft weiterentwickelt werden (§ 4 Abs. 2 LEPro 2007). Die 
Forstwirtschaft gehört zu den Freiraumfunktionen, die gesichert und entwickelt werden sollen 
(§ 6 LEPro 2007). Darüber hinaus enthalten die Erläuterungen zu den Grundsätzen 3.1 und 
3.2 LEP B-B zur Kulturlandschaft Aussagen zur aktiven Kulturlandschaftsentwicklung, die 
auch die forstwirtschaftlich genutzten Produktionslandschaften umfasst. 

Die Planung steht aufgrund der umfangreichen temporären und dauerhaften Inanspruch-
nahme forstwirtschaftlich genutzter Flächen zunächst nicht im Einklang mit den Grundsätzen 
zum Erhalt der räumlichen Voraussetzungen für die Forstwirtschafft in ihrer Bedeutung für die 
Rohstoffproduktion. Eine Vereinbarkeit mit diesen Anforderungen wird erst durch die erforder-
lichen Ersatzaufforstungen erreicht. 

Die erforderlichen Ersatzaufforstungen werden von der Trägerin der Planung ï bereits bei 
einem Ausgleich im Verhältnis von nur 1:1 ï aktuell auf ca. 140 ha geschätzt und fallen bei 
strengerem Kompensationsverhältnis entsprechend höher aus. 

Beim überschlägigen quantitativen Vergleich der beiden zueinander alternativen Beurteilungs-
strecken B1 und B2 zeigt sich, dass bezogen auf das Sachgebiet Forstwirtschaft, die Beurtei-
lungsstrecke B1 (über Oderberg) mit der Durchquerung von nur rd. 4,8 km Waldfläche deut-
lich günstiger ist als die Beurteilungsstrecke B2 (großräumige Variante ĂEberswaldeñ) mit rund 
11,3 km. Dadurch fallen auch die temporäre und dauerhafte Inanspruchnahme von Waldflä-
chen sowie der Anteil an erforderlichen Ersatzaufforstungsflächen an anderer Stelle für die 
Beurteilungsstrecke B1 deutlich geringer aus.  

Bei den raumrelevanten, kleinräumigen Varianten sind diejenigen mit den geringsten Auswir-
kungen auf das Sachgebiet Forstwirtschaft am geeignetsten (vgl. Tabelle 5 Unterstreichun-
gen, Anm.: Wenn bei zueinander alternativen kleinräumigen Varianten keine unterstrichen ist, 
ist der dazu relevante kurze Abschnitt auf der Vorzugstrasse GASCADE am günstigsten). 

Die beiden zueinander alternativen Standorte für die Verdichterstation sind bezogen auf das 
Sachgebiet Forstwirtschaft als gleichwertig zu bewerten, da beide eine gleichgroße Inan-
spruchnahme forstwirtschaftlich genutzter Flächen erfordern. 

Feststellung 

Die geplante Erdgasfernleitung EUGAL ist in allen Varianten einschl. beider Alternativstand-
orte für die Verdichterstation mit den Erfordernissen der Raumordnung bezogen auf das 
Sachgebiet Forstwirtschaft vereinbar. 



Landesplanerische Beurteilung der Erdgasfernleitung EUGAL, Abschnitt Brandenburg 

 

 

42 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg 

 

 

4.1.6 Landwirtschaft 

Grundlagen 

In diesem Sachgebiet werden die Auswirkungen der Planung auf die Landwirtschaft durch 
Flächeninanspruchnahme und Zerschneidung von Anbau- und Betriebsflächen, aber auch die 
Inanspruchnahme bzw. der Verlust von weiteren Landwirtschaftsflächen für die notwendigen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (hier konkret bei Ersatzaufforstungen) betrachtet. Die 
Auswirkungen werden anhand des ROG, des LEPro 2007 und des LEP B-B bewertet. 

Bestand 

Große Teile der Kulturlandschaften in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg werden durch 
die Land- und Forstwirtschaft geprägt. In allen Untersuchungskorridoren (bis auf den Untersu-
chungsraum der geplanten Verdichterstation) befinden sich vielfältige landwirtschaftliche Flä-
chen, insbesondere für den Ackerbau und die Nutzung als Grünland. 

Die Landwirtschaft hat in den von der Erdgasfernleitung betroffenen strukturschwachen ländli-
chen Räumen eine hohe Bedeutung als Wirtschaftsfaktor. 

Auswirkungen 

Überregionale linienförmige Infrastrukturprojekte sind i.d.R. auf die Mitnutzung land- wirt-
schaftlicher Flächen angewiesen. Landwirtschaftliche Nutzungen und unterirdisch verlegte 
Erdgasleitungen sind grundsätzlich miteinander vereinbar. 

Beim Bau der EUGAL muss überschlägig von einem temporären Flächenentzug von mind. 
855 ï 915 ha11 für die Landwirtschaft für einen Zeitraum von ca. 2 bis 3 Jahre ausgegangen 
werden. 

Eine mittelbare aber erhebliche Auswirkung der EUGAL auf das Sachgebiet Landwirtschaft 
stellen auch die aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen resultierenden umfangreichen 
Ersatzaufforstungen an anderer Stelle in einem Umfang von schätzungsweise 140 ha dar12. 
Weil hierfür vorzugsweise bestehende Landwirtschaftsflächen vorzusehen sind, führt dies zu 
einem zusätzlichen Verlust von Landwirtschaftsfläche in etwa der v.g. Größenordnung. 

Bauphase 

Während der Bauphase kommt es vor allem zu Auswirkungen durch temporäre Inanspruch-
nahme landwirtschaftlich genutzter Flächen. 

                                                      

 

11 Überschlägiger Berechnungsansatz  
Bei der Vorzugstrasse von GASCADE über Beurteilungsstrecke B1 sowie allen alternativlosen 
Beurteilungsstrecken: 176,0 km Leitungsführung über Landwirtschaftsflächen x Regelarbeitsstreifenbreite 
von 52 m = rd. 915 ha. 
Bei der Leitungsführung über Beurteilungsstrecke B2 sowie allen alternativlosen Beurteilungsstrecken: 
164,5 km Leitungsführung über Landwirtschaftsflächen x Regelarbeitsstreifenbreite von 52 m = rd. 855 ha. 

 

12 Wegen des im Schutzstreifen der Erdgasfernleitung auf 18 m gehölzfrei zu haltenden Streifens, ist eine 
Wiederaufforstung nach Bauende auf der Leitungstrasse dauerhaft ausgeschlossen und muss zwangsläufig 
an anderer Stelle erfolgen. Die Fläche ergibt sich nach Angaben der Trägerin der Planung bei einem 
Kompensationsverhältnis von 1 : 1. 
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Bei der Verlegung der EUGAL in offener Bauweise beläuft sich diese Inanspruchnahme auf 
den gesamten Regelarbeitsstreifen (52 m breit) sowie die notwendigen Rohrlagerplätze. 
Wegen der geplanten zeitversetzten Verlegung der beiden Leitungsstränge kommt es zudem 
mit voraussichtlich 2 bis 3 Jahren zu einem deutlich längeren Entzug der landwirtschaftlichen 
Flächen. 

Bei Anwendung der geschlossenen (grabenlosen) Bauweise reduzieren und beschränken sich 
die Auswirkungen i.d.R. auf die Start- und Zielgrube und die erforderliche(n) 
Vormontagestrecke(n). 

Die Betroffenheit im Sachgebiet Landwirtschaft durch die Planung und deren raumrelevante 
kleinräumige Varianten stellt sich wie folgt dar: 
 
Tabelle 6: Querung / Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen 
 

 

Beurteilungsstrecke / 
kleinräumige Variante 

 

Länge Querungslänge 
Landwirtschaftliche 
Nutzfläche 

 

Temporäre 

Flächeninanspruchnahme *  

während der Bauphase 

A 29,5 km 26,8 km 139,4 ha 

B1 
 

Var. HDD Alte Oder 

69,1 km 
 

gleich 

59,2 km 
 

- 0,4 km 

307,8 ha 
 

- 2,1 ha 

B2 
 

Var. Tornow 

67,0 km 

 
gleich 

47,7 km 
 

- 0,9 km 

248 ha 
 

- 4,7 ha 

C 
 

Var. Prädikow 
Var. HDD Löcknitz 
Var. Bindow 
Var. Rietzneudf.-Staakow 
Var. R-S Freileitung 
Var. R-S Friedrichshof 

98,0 km 
 

- 1,2 km 
- 0,2 km 
+ 0,7 km 
- 0,9 km 
- 1,0 km 
- 0,8 km 

39,9 km 
 

- 1,8 km 
+ 0,1 km 
- 1,4 km 
+ 1,7 km 
+ 1,6 km 
+ 0,8 km 

207,5 ha 
 

- 9,4 ha 
+ 0,5 ha 
- 7,3 ha 
+ 8,8 ha 
+ 8,3 ha 
+ 4,2 ha 

D 
 

Var. Bornsdorf-West 

77,7 km 
 

gleich 

50,0 km 
 

- 0,3 km 

26,0 ha 
 

- 1,6 ha 

Verdichterstandort 
Radeland 

VS 2 - A 
VS 2 - B 

 
 

--- 
--- 

 
 

--- 
--- 

 
 

--- 
--- 

 

* temporäre Flächeninanspruchnahme = Regelarbeitsstreifenbreite in freier Feldflur 52 m x Querungslänge 

Die +/- Abweichung der hier aufgeführten kleinräumigen Varianten (in den Spalten 3 und 4) bezieht sich immer 
auf den alternativen Abschnitt der Vorzugstrasse GASCADE. 

Im Ergebnis des quantitativen Vergleichs wurde in Bezug auf das Sachgebiet Landwirtschaft jeweils die Tras-
senführung mit der geringsten Auswirkung unterstrichen. 
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Die tatsächlichen Auswirkungen der Planung auf das Sachgebiet Landwirtschaft können erst 
nach der endgültigen Variantenauswahl und auf der Grundlage der Feintrassierung im nach-
folgenden Zulassungsverfahren detailliert ermittelt werden. 

Anlage 

Nach der unterirdischen Verlegung der Erdgasfernleitung ï mit 1,0 m Überdeckung und bei 
fachgerechter Rekultivierung ï können alle bisherigen Landwirtschaftsflächen grundsätzlich 
wieder bewirtschaftet werden. Nur in ihrem erforderlichen Schutzstreifen (22 m breit) sind 
einige wenige Einschränkungen für die landwirtschaftliche Wieder-Nutzung zu beachten (u.a. 
kein Tiefpflügen, keine tiefwurzelnden Pflanzen auf 18 m Breite). 

Auf den Landwirtschaftsflächen, auf denen die notwendigen Absperrstationen (ca. alle 
10-18 km, 0,2 ha) errichtet werden, ist anschließend keine landwirtschaftliche Nutzung mehr 
möglich.  

Betriebsphase 

Vom Betrieb der Erdgasfernleitung und der zugehörigen neuen Verdichterstation gehen keine 
Beeinträchtigungen auf das Sachgebiet Landwirtschaft aus. 

Stellungnahmen 

In zahlreichen Stellungnahmen von Eigentümern, Nutzern und Pächtern landwirtschaftlicher 
Flächen wird mit Bezug auf die schlechten Erfahrungen beim Bau der Erdgasfernleitung 
OPAL (u.a. Bodenschädigungen und Zerstörung von Drainagesystemen sowie Vernässung 
auch noch nach Jahren, zusätzlicher Bearbeitungsaufwand, Ertragsausfälle) vor allem kriti-
siert, dass sie wegen der angestrebten Trassenbündelung nun wieder durch den Bau der 
EUGAL geschädigt werden. Teilweise wird ein Mindestabstand von 3 km Abstand zur OPAL 
gefordert. 

Bewertung 

Die Grundsätze der Raumordnung im Bereich Landwirtschaft zielen darauf ab, die räumlichen 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Landwirtschaft in ihrer Bedeutung für die Nah-
rungs- und Rohstoffproduktion erhalten bleibt und ihren Beitrag dazu leisten kann, die natürli-
chen Lebensgrundlagen zu schützen sowie Natur und Landschaft zu pflegen und zu gestalten 
(§ 2 Abs. 2 Ziff. 4 und 5 ROG). Durch eine nachhaltige und integrierte ländliche Entwicklung 
soll die Landwirtschaft als Teil der Kulturlandschaft weiterentwickelt werden (§ 4 Abs. 2 
LEPro 2007) bzw. die Kulturlandschaft als Träger der regionalen Identität bewahrt und weiter-
entwickelt werden (Grundsatz 3.1 LEP B-B). Gemäß Grundsatz 1.1 Abs. 4 LEP B-B sollen die 
ländlichen Räume der Hauptstadtregion als Lebensmittelpunkt sowie als Wirtschaftsraum und 
Erwerbsgrundlage für die dort lebende Bevölkerung gesichert und entwickelt werden. 

Landwirtschaftliche Nutzungen und unterirdisch verlegte Erdgasleitungen schließen sich nicht 
aus. Aufgrund der Einschränkung der Bewirtschaftung während der Bauphase steht die Pla-
nung dennoch, zumindest zeitlich, nicht im Einklang mit den Grundsätzen der Raumordnung 
zum Erhalt der räumlichen Voraussetzungen für die Landwirtschaft in ihrer Bedeutung für die 
Nahrungs- und Rohstoffproduktion. 

Dieser Widerspruch der Planung mit den Erfordernissen der Raumordnung bezogen auf das 
Sachgebiet Landwirtschaft kann in allen Beurteilungsstrecken ausgeglichen werden, vor, wäh-
rend und nach dem Leitungsbau die dazu erforderlichen Maßnahmenmit den betroffenen 
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Eigentümern, Nutzern bzw. Pächtern landwirtschaftlicher Flächen - ggf. durch Bildung eines 
Kontrollgremiums - abgestimmt und festgelegt werden. (Maßgabe 3) 

Bau- und anlagenbedingte Nutzungsausfälle und erforderliche Eingriffe in die Landwirt-
schaftsflächen sind gutachterlich zu bilanzieren und soweit möglich zu kompensieren. Dabei 
liegt es in der Verantwortung der Trägerin der Planung, die Möglichkeiten zur Eingriffsminimie-
rung und -kompensation (z.B. Baubeginn erst nach Ernte) mit den Eigentümern und Nutzern 
bzw. Pächtern landwirtschaftlicher Flächen rechtzeitig und detailliert abzustimmen und zu 
dokumentieren. 

Beim überschlägigen und rein quantitativen Vergleich der beiden zueinander alternativen 
Beurteilungsstrecken B1 und B2 zeigt sich, dass bezogen auf das Sachgebiet Landwirtschaft, 
die Trassenführung über die Beurteilungsstrecke B2 (großräumige Variante ĂEberswaldeñ) mit 
der Inanspruchnahme von rd. 855 ha Landwirtschaftsfläche auf der gesamten Trasse etwas 
günstiger ist als über die Beurteilungsstrecke B1 (über Oderberg) mit rd. 915 ha. Diese Inan-
spruchnahme (auf dem 52 m breiten Regelarbeitsstreifen) wäre allerdings nur temporär für 
den Zeitraum von 2 bis 3 Jahren. 

Bei den raumrelevanten, kleinräumigen Varianten sind diejenigen mit den geringsten Auswir-
kungen auf das Sachgebiet Landwirtschaft am geeignetsten (vgl. Tabelle 6 Unterstreichun-
gen, Anm.: Wenn bei zueinander alternativen kleinräumigen Varianten keine unterstrichen ist, 
ist der dazu relevante kurze Abschnitt auf der Vorzugstrasse GASCADE am günstigsten). 

Zu berücksichtigen sind gleichfalls die mittelbaren Auswirkungen auf das Sachgebiet Land-
wirtschaft infolge der notwendigen Bereitstellung von Ersatzaufforstungsflächen an anderer 
Stelle ï vornehmlich auf bisherige Landwirtschaftsflächen. Sie sind erheblich, überschlägig 
bereits ermittelbar, aber gegenwärtig räumlich noch nicht bestimmbar. 

So sind nach eigenen Berechnungen unter Annahme eines Kompensationsverhältnisses 1 : 1 
bei der Leitungsführung über die Beurteilungsstrecken A, B1, C und D nur etwa 123 ha an 
Ersatzaufforstungsflächen bereitzustellen, bei der Führung über A, B2, C und D sind es etwa 
135 ha; d.h. 12 ha mehr bzw. zusätzlich, die der landwirtschaftlichen Nutzung dauerhaft ent-
zogen würden. 

Die beiden zueinander alternativen Standorte für die Verdichterstation sind bezogen auf das 
Sachgebiet Landwirtschaft als gleichwertig zu bewerten, da keiner von beiden Landwirt-
schaftsfläche beansprucht. 

Feststellung 

Die geplante Erdgasfernleitung EUGAL ist in allen Varianten (einschl. beider Alternativstand-
orte für die Verdichterstation) bei Umsetzung der Maßgabe 3 mit den Erfordernissen der 
Raumordnung bezogen auf das Sachgebiet Landwirtschaft vereinbar; dabei ist eine Lei-
tungsführung über die Beurteilungsstrecke B1 insgesamt etwas günstiger. 

4.1.7 Wirtschaft 

Grundlagen 

Im Sachgebiet Wirtschaft werden die Auswirkungen der Planung auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung, auf gewerbliche Betriebsstandorte und die Nachhaltigkeit der Nutzung erneuerbarer 
Energien betrachtet. Bewertungsgrundlagen sind das ROG, das LEPro 2007, der LEP B-B, 
der Sachliche Teilplan ĂWindnutzung, Rohstoffsicherung und -gewinnung der Planungsregion 
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Uckermark-Barnim (RegPlWR UB), der ĂIntegrierte Regionalplan 2020ñ der Planungsregion 
Havelland-Fläming (RegPl HF 2020), der Sachliche Teilplan ĂWindenergienutzungñ der Pla-
nungsregion Oderland-Spree (RegPlWind OS) von 2004, der Sachliche Teilplan 
ĂWindenergienutzungñ der Planungsregion Lausitz-Spreewald (TRP Wind LS) und die 
Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg. 

Bestand 

Zusammen mit dem Land Berlin bildet das Land Brandenburg einen gemeinsamen Wirt-
schaftsraum und Arbeitsmarkt. Die geplante Erdgasfernleitung EUGAL quert diesen 
Wirtschaftsraum. 

Im Umfeld der Untersuchungskorridore befinden sich mit ĂFreienbrink-Nordñ (Beurteilungs-
strecke C) ein Vorsorgestandort für großflächige gewerblich-industrielle Vorhaben gemäß 
Grundsatz 4.6 LEP B-B. Im RegPl HF 2020 ist der Industriestandort ĂBaruth-Nordñ (Gewerbe-
gebiet Bernardsmüh, Beurteilungsstrecke C) als regional bedeutsamer gewerblicher Schwer-
punkt festgelegt (Grundsatz 2.3.2. RegPl HF 2020). 

Der Untersuchungskorridor quert das Misch- und Gewerbegebiet ĂDannenreich, OT Wenzlowñ 
(Beurteilungsstrecke C), den bestehenden Solarpark ĂHeideblick OT WeiÇackñ und die 
geplante Photovoltaikanlage ĂGrödenñ (beide Beurteilungsstrecke D). 

In den Untersuchungskorridoren befinden sich regionalplanerisch ausgewiesene Windeig-
nungsgebiete (WEG). In der Beurteilungsstrecke A liegen gemäß RegPlWR UB die WEG 25 
ĂSchenkenbergñ, WEG 10 ĂGrünow-Ludwigsburgñ, WEG 3 ĂBietikowñ und WEG 14 ĂHohen-
güstowñ im Untersuchungskorridor. 
In der Beurteilungsstrecke B1 trifft dies auf die im RegPlWR UB festgelegten Gebiete WEG 23 
ĂPinnowñ, WEG 43 ĂParsteinñ sowie das WEG 22 ĂWriezener Höheñ aus dem RegPlWind OS 
zu. 
In der Beurteilungsstrecke B2 sind die im RegPlWR UB festgelegten WEG 32 ĂWelsowñ und 
der RegPlWind OS das WEG 27 ĂWölsickendorf-Wollenbergñ betroffen. 
In der Beurteilungsstrecke C sind die im RegPlWind OS ausgewiesenen WEG 24 ĂPrºtzel-
Herzhornñ und WEG 26 ĂWerder-Zinndorfñ unmittelbar von der Planung betroffen. 
In der Beurteilungsstrecke D tangiert der Untersuchungskorridor keine festgelegten 
Windeignungsgebiete. 

Der Standort der geplanten Verdichterstation befindet sich in der Nähe des Industrie- und 
Gewerbegebietes Bernhardsmüh der Stadt Baruth/Mark. 

Die positive wirtschaftliche Entwicklung des Industriegebiets Bernhardsmüh führte dazu, dass 
die bestehenden Lärmschutzfestsetzungen örtlich überschritten wurden. Die Stadt 
Baruth/Mark war daher gezwungen, durch die Anpassung ihrer bauleitplanerischer Zielset-
zungen die Geräuschkontingentierung über einen Schallrahmenplan zu steuern, um so 
sicherzustellen, dass die Gesamtbelastungen durch gewerbliche Geräuschimmissionen die 
gesetzlich vorgesehenen Grenzwerte nicht überschreiten. 

Stellungnahmen 

Die PCK Raffinerie GmbH Schwedt weist darauf hin, dass ihr Aufgabengebiet durch die Pla-
nung unmittelbar berührt wird. 

Seitens der Regionalen Planungsstelle Uckermark-Barnim wird angemerkt, dass im WEG 10 
ĂGr¿now-Ludwigsburgñ die geplante Korridorachse 2 Windenergieanlagen quert, die sich 
gegenwärtig im Genehmigungsverfahren befinden. 

http://www.havelland-flaeming.de/regionalplan.html
http://www.rpg-oderland-spree.de/regionalplan.htm
http://region-lausitz-spreewald.de/de/regionalplanung/teilplaene/artikel-sachlicher-teilregionalplan-windenergienutzung-veroeffentlicht-am-16-06-2016.html
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Die Stadt Baruth/Mark äußert immissionsschutzrechtliche Bedenken bezüglich der beiden 
alternativen Standorte der geplanten Verdichterstation. 

Aus der Beteiligung der Öffentlichkeit kam der Hinweis, die Abwärme der künftigen Verdicht-
erstation zu nutzen. Nach Angaben von GASCADE könne die Abwärme der Abgase aus 
Gasturbinen z.B. zum Zwecke der Stromerzeugung und/oder als Heizwärme genutzt werden. 
Eine Abgabe von Fernwärme richtet sich nach der Verfügbarkeit von lokalen Abnehmern, 
weshalb derzeit bereits Gespräche mit der Stadt Baruth/Mark und Betrieben im Gewerbege-
biet Bernhardmüh stattfinden. 

Auswirkungen 

Aufgrund des überwiegenden Transitcharakters der Erdgasfernleitung sind nur indirekte Aus-
wirkungen der EUGAL auf die regionale Wirtschaft zu erwarten. Auswirkungen, die sich durch 
die Planung für das Land Brandenburg ergeben könnten, sind u.a. potenzielle Beschäfti-
gungsmöglichkeiten in der Bauwirtschaft und eine tendenzielle Belebung der regionalen Wirt-
schaft während der Bauphase. In den Jahren 2018 bis 2020 sollen ca. 1.500 Arbeitskräfte 
entlang der gesamten Trasse im Land Brandenburg tätig sein. Die Unterbringung der Arbeits-
kräfte erfolgt größtenteils im Bereich der einzurichtenden Baucamps. Die Aufträge zur Her-
stellung und Beschichtung der Rohre werden von zwei Firmen mit Sitz in Mülheim an der Ruhr 
durchgeführt. Die verschiedenen Dienstleistungen und Bauarbeiten für EUGAL werden euro-
paweit ausgeschrieben, wobei auch mit positiven regionalen Effekten für die regionale Wirt-
schaftsstruktur zu rechnen ist. 

Durch die Realisierung der Planung kann die Versorgungssicherheit auf dem deutschen und 
europäischen Gasmarkt erhöht werden (vgl. Kap. 3.1 Ausgangssituation und Begründung der 
Planung), aber auch die Abhängigkeit von russischem Erdgas. 

Die Vorsorgestandorte für großflächige gewerblich-industrielle Vorhaben nach LEP B-B sind 
von der Planung nicht betroffen. Der regionalplanerisch festgelegte regional bedeutsame 
gewerbliche Schwerpunkt Industriestandort ĂBaruth-Nordñ kann durch die Ansiedlung weiterer 
Betriebe profitieren. Denkbar sind Synergieeffekte durch die Nutzung der Abwärme der 
geplanten Verdichterstation. 

Im Zuge der Errichtung einer zweiten Verdichterstation am Standort Radeland wurde von der 
Stadt Baruth/Mark das Risiko gesehen, dass die noch vorhandenen Immissionskontingente 
verbraucht werden und damit eine weitere wirtschaftliche Entwicklung des Industriegebietes 
faktisch verhindert wird. Das LfU, Abt. Technischer Umweltschutz 2 konnte entkräftend 
äußern, dass der geplante Verdichterstandort einer Weiterentwicklung des Industriestandortes 
aus immissionsschutzfachlicher Sicht nicht entgegensteht. 

Bestehende Industrie- und Gewerbegebiete ragen in die Untersuchungskorridore hinein. Bei 
der Durchquerung des bestehenden Solarparks ĂHeideblick OT WeiÇackñ sind im weiteren 
Verfahren entsprechende Abstimmungen zwischen der Trägerin der Planung und dem Betrei-
ber der Anlage zu treffen. 

Die Querung von Windeignungsgebieten durch die geplante Erdgasfernleitung stellt einen 
Konflikt dar, wenn hierdurch einzelne Windenergieanlagen nicht errichtet werden können. 

Bewertung 

Die Grundsätze der Raumordnung zur wirtschaftlichen Entwicklung dienen der Unterstützung 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums, der Entwicklung einer langfristig wettbewerbsfähigen 
wirtschaftsnahen Infrastruktur, der Nutzung von Wachstumschancen der Hauptstadtregion 
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sowie der kostengünstigen, sicheren und umweltverträglichen Energieversorgung und dem 
Ausbau von Energienetzen (Grundsätze aus § 2 Abs. 2 Ziff. 1 und 4 ROG und § 2 Abs. 1 und 
3 LEPro 2007 sowie aus 1.1 Abs. 4 und in 6.9 LEP B-B). 

Die Planung entspricht überwiegend diesen Grundsätzen. Sie dient dazu, die Daseinsvor-
sorge hinsichtlich der Energie- und Rohstoffversorgung der Wirtschaft nachhaltig zu sichern. 

Im Sinne einer zuverlässigen Energieversorgung sowie einer Senkung der energiebedingten 
CO2-Emissionen steht die Planung im Einklang mit der ĂEnergiestrategie 2030ñ des Landes 
Brandenburg.  

Die im Abschnitt Grundlagen genannten Regionalpläne legen Eignungsgebiete fest, in denen 
raumbedeutsame Windenergieanlagen zu konzentrieren sind (z.B. Ziel 1 RegPlWR UB). Die 
in den Beurteilungsstrecken A, B1, B2 und C vom Untersuchungskorridor gequerten Windeig-
nungsgebiete weisen einen unterschiedlichen Grad der Realisierung auf. Notwendige Sicher-
heitsabstände zwischen Erdgasfernleitung und Windkraftanlagen müssen in Bestand und 
Planung berücksichtigt werden. Dies sollte bei der Feintrassierung in Absprache mit den 
Betreibern der Windenergieanlagen geschehen (vgl. Kap. 4.1.13 Andere raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen). 

Wirtschaftliche Impulse, die durch den Bau der geplanten Verdichterstation auf den regional 
bedeutsamen gewerblichen Schwerpunkt Baruth-Nord wirken, unterstützen Grundsatz 2.3.1. 
RegPl HF 2020, dem zufolge der gewerbliche Siedlungsbestand gesichert und bedarfsgerecht 
entwickelt werden soll. 

Feststellung 

Die Planung ist in allen Varianten einschl. beider Alternativstandorte für die Verdichterstation 
mit den Erfordernissen der Raumordnung zum Sachgebiet Wirtschaft vereinbar. 

4.1.8 Erholung und Tourismus 

Grundlagen 

Im Sachgebiet Erholung und Tourismus werden die Auswirkungen auf die für Erholung und 
Tourismus relevanten Landschaftsräume sowie die bestehenden und geplanten Erholungs- 
und Tourismuseinrichtungen betrachtet. Die Auswirkungen werden anhand des ROG, des 
LEPro 2007 und des LEP B-B bewertet. 

Bestand 

Im Untersuchungsraum befinden sich vielfältige für die regionale und die überregionale Erho-
lung und den Tourismus bedeutsame Gebiete und Standorte. Auf regionalplanerischer Ebene 
werden Gebiete für dieses Sachgebiet nicht ausgewiesen. 

Die Untersuchungskorridore durchqueren die bedeutsamen Erholungsgebiete Uckermark / 
Uckerseen (Beurteilungsstrecke A), Eberswalde/ Parsteiner See (Beurteilungsstrecken B1, 
B2), Strausberger Wald- und Seengebiet / Gamengrund, Grünauer-Grünheider Seengebiet / 
Löcknitztal, Teupitz-Köriser Seengebiet, Baruther Urstromtal (alle Beurteilungsstrecke C), 
Luckenwalder Heide und Schradenland (beide Beurteilungsstrecke D). Berührt werden auch 
der Nationalpark Unteres Odertal (Beurteilungsstrecke B1), und die Naturparke Märkische 
Schweiz, Dahme-Heideseen (beide Beurteilungsstrecke C), Lausitzer Landrücken und Nie-
derlausitzer Heidelandschaft (beide Beurteilungsstrecke D). Der Untersuchungskorridor der 
Beurteilungsstrecke B2 verläuft auch durch das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. 
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Der Untersuchungskorridor quert einige Rad- und Wanderwege in Brandenburg. Im Einzelnen 
sind dies die ĂTour Brandenburgñ bei Oderberg und Bad Freienwalde (Oder) (Beurteilungs-
strecke B1), bei Chorin (Beurteilungsstrecke  B2), bei Prötzel OT Prädikow und bei Grünheide 
(Mark) OT Kienbaum (beide Beurteilungsstrecke C), der ĂEuroparadweg R1ñ bei Garzau-Gar-
zin, den ĂSpreeradwegñ bei Spreenhagen, den ĂDahmeradwegñ bei Heidesee OT Bindow und 
Rietzneuendorf-Staakow (alle Beurteilungsstrecke C) sowie den ĂF¿rst-Pückler-Radwegñ bei 
Heideblick OT Riedebeck und OT Bornsdorf und auf dem Gebiet der Städte Finsterwalde und 
Lauchhammer (Beurteilungsstrecke D). 

In den Untersuchungskorridoren befinden sich keine Flächen, die nach § 12 LWaldG zu 
Schutz- oder Erholungswald erklärt wurden und damit einer besonderen Rechtsbindung 
unterliegen. Die Obere Forstbehörde des Landes Brandenburg teilt die Waldflächen je nach 
Besucherfrequentierung in drei Intensitätsstufen ein, die keine besondere Rechtswirkung ent-
falten. Die Untersuchungskorridore queren in allen Beurteilungsstrecken Erholungswälder der 
Stufen 2 und 3. Im Bereich Spreewerder (Beurteilungsstrecke  C, BB 139) überschneidet der 
Korridor einen Erholungswald der Stufe 1. 

Die geplante Verdichterstation liegt auf einer Erholungswaldfläche der Stufe 3. 

Stellungnahmen 

Die Stadt Baruth / Mark weist darauf hin, dass durch die zweite Verdichterstation ein weiteres 
technisches Landschaftselement entstehen könnte, welches u.U. negative Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild und somit auf die Erholungsfunktion besitzen könnte. 

Das LfU befürchtet Einschränkungen von Wald mit Erholungsfunktion. Die Wälder des LSG 
ĂBarnimer Heideñ seien von besonderer Bedeutung für die naturnahe Erholung im unmittelba-
ren Umfeld von Eberswalde. 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wird darauf aufmerksam gemacht, dass illegale 
Jeep- und Crossfahrten auf der Waldschneise der bereits bestehenden OPAL stattfinden, 
womit auch Ablagerungen und Müll verbunden seien. 

Auswirkungen 

Die direkten Auswirkungen auf die Tourismus- und Erholungsfunktion des von der Planung  
beanspruchten Raumes beschränken sich vordergründig auf die Bauphase und sind nur tem-
porär. Sie treten vor allem durch ein höheres Verkehrsaufkommen beim Transport von Bau-
maschinen und Material oder der Zwischenlagerung von Erdreich und durch Lärmemissionen 
der Baumaschinen auf. Während der Bauausführung kann sich die Erholungsqualität der 
betroffenen Gebiete auch außerhalb von öffentlichen Straßen sowie durch Lärm-, Staub- und 
Schadstoffimmissionen erheblich verschlechtern. Zeitlich beschränkte Sperrungen von Wegen 
und Zufahrten können ebenfalls den Fremdenverkehr beeinträchtigen. 

Aufgrund ihrer unterirdischen Verlegung verursacht die Erdgasfernleitung durch dauerhafte 
Veränderungen der Erholungslandschaft nur indirekte Auswirkungen auf das Sachgebiet 
Erholung und Tourismus. Dies betrifft insbesondere den von tiefwurzelnden Gehölzen freizu-
haltenden Streifen mit einer Breite von 18 m. Aufgrund der vorgesehenen Trassenbündelung 
der EUGAL mit anderen im Raum befindlichen linienhaften Infrastruktureinrichtungen (OPAL, 
JAGAL) kann eine Neuzerschneidung von Erholungswaldflächen vermieden werden. Die 
Auswirkungen auf Erholungswälder sind kleinflächig, da keine großflächige oberirdische 
Überbauung stattfindet. 



Landesplanerische Beurteilung der Erdgasfernleitung EUGAL, Abschnitt Brandenburg 

 

 

50 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg 

 

 

Der Standort der geplanten Verdichterstation befindet sich unmittelbar angrenzend zur beste-
henden Verdichterstation Radeland 1 innerhalb eines Waldgebietes. Beim Bau der Verdicht-
erstation kommt es zur Flächeninanspruchnahme sowie zu Immissionen. Der dauerhafte Ent-
zug an Waldfläche beträgt ca. 7 ï 8 ha. Durch den Betrieb der Verdichterstation entstehen 
Schadstoff- und Schallemissionen. 

Bau, Anlage und Betrieb der geplanten Verdichterstation haben keine nennenswerten Auswir-
kungen für die Naherholungsfunktion, da über die vorhandenen Wegeverbindungen die wei-
terhin bestehenden Möglichkeiten der waldgebundenen Erholung in dem großflächigen Wald-
gebiet genutzt werden können. 

Bewertung 

Zu den Grundsätzen der Raumordnung gehört, die weitere Zerschneidung der freien Land-
schaft und von Waldflächen so weit wie möglich zu vermeiden. Ländliche Räume sind unter 
Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen wirtschaftlichen und natürlichen Entwicklungspoten-
ziale als Lebens- und Wirtschaftsräume mit eigenständiger Bedeutung zu erhalten und zu 
entwickeln; dazu gehört auch die Umwelt- und Erholungsfunktion (§ 2 Abs. 2 Ziff. 2 und 4 
ROG). Durch eine nachhaltige und integrierte ländliche Entwicklung sollen auch die touristi-
schen Potenziale in den ländlichen Räumen als Teil der Kulturlandschaft weiterentwickelt 
werden (§ 4 Abs. 2 LEPro 2007). Die Funktion der ländlichen Räume der Hauptstadtregion 
u.a. als Erholungsraum für den Gesamtraum soll gestärkt werden (Grundsatz 1.1 Abs. 4 
LEP B-B). 

Gemäß Grundsatz 6 Abs. 3 LEPro soll die öffentliche Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von 
Gebieten, die für die Erholungsnutzung besonders geeignet sind, erhalten werden. Während 
der Bauphase wird die Funktion temporär eingeschränkt. Anlage und Betrieb der unterirdi-
schen Erdgasfernleitung verringern die Erholungseignung nicht. Die Planung steht somit im 
Einklang mit den vorgenannten Erfordernissen der Raumordnung. 

Die Auswirkungen müssen dennoch durch Bauausführungen nach Stand der Technik sowie 
eine gut abgestimmte Baustellenlogistik unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 
auf ein Minimum reduziert werden. Ebenso muss die Auswahl der Standorte für die Absperr-
stationen auch unter dem Gesichtspunkt der Erholungsnutzung erfolgen. 

Feststellung 

Die Planung ist in allen Varianten einschl. beider Alternativstandorte für die Verdichterstation 
mit den Erfordernissen der Raumordnung zum Sachgebiet Erholung und Tourismus vereinbar. 

4.1.9 Rohstoffabbau und Lagerstätten 

Grundlagen  

Im Sachgebiet Rohstoffabbau und Lagerstätten werden die Auswirkungen der Planung auf 
bestehende Rohstoffgewinnungsbetriebe, geplante Rohstoffgewinnungsvorhaben, ggf. vor-
handene Erkundungsvorhaben sowie den Altbergbau betrachtet. Diese werden anhand des 
ROG, des LEPro 2007, des LEP B-B, des Sachlichen Teilregionalplans ĂWindnutzung, Roh-
stoffsicherung und -gewinnungñ der Regionalen Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim 
(RegPlWR UB), des Regionalplans ĂHavelland-Flªming 2020ñ (RegPl HF 2020) und des 
Sachlichen Teilregionalplans "Gewinnung und Sicherung oberflächennaher Rohstoffe" der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald (TRP RS LS) bewertet. Für die Pla-
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nungsregion Oderland-Spree liegen keine rechtswirksamen Ausweisungen zu dieser Raum-
nutzung vor. 

Bestand  

In den Planungsregionen Uckermark-Barnim und Havelland-Fläming befinden sich keine regi-
onalplanerisch ausgewiesenen Vorranggebiete Rohstoffsicherung innerhalb der Untersu-
chungskorridore. Der TRP RS LS weist Vorrang- (VR) und Vorbehaltsgebiete (VH) für die 
Sicherung der Rohstoffversorgung aus, die den Untersuchungskorridor auch tangieren bzw. 
teilweise direkt betreffen. So ragen im Beurteilungsabschnitt C die Gebiete Pätz (VR07), Egs-
dorf (VR09), Neuendorf (VH05) und im Beurteilungsabschnitt D Golßen (VH08), Ponnsdorf-
Süd (VH36), Hennersdorf 2C (VR51), Hennersdorf (VR51) und Schraden (VH56) in den 
Untersuchungskorridor hinein. 

Es befinden sich zwei Rahmenbetriebsplanflächen innerhalb des Untersuchungskorridors, die 
jedoch nicht von der Korridorachse gequert werden. Eine Rahmenbetriebsplanfläche 
(Kiessandtagebau Hennersdorf) liegt im Untersuchungskorridor der Beurteilungsstrecke D. 
Die Abgrenzung entspricht im Wesentlichen dem Vorranggebiet Hennersdorf 2C (VR51). Die 
zweite Rahmenbetriebsplanfläche (Hartgesteintagebau Großthiemig) befindet sich ebenfalls 
im Untersuchungskorridor der Beurteilungsstrecke D und wird regionalplanerisch durch das 
Vorranggebiet Großthiemig (VR84) gesichert. 

Im Untersuchungskorridor (Beurteilungsstrecke C) liegt der ehemalige Sandtagebau Egsdorf 
(VR09), für den die Bergaufsicht beendet ist. 

In Lauchhammer (Beurteilungsstrecke D) verläuft die Korridorachse zwischen den beiden, nur 
durch einen Weg voneinander getrennten Teilflªchen des Abschlussbetriebsplans ĂRestlºcher 
und bergbauliche Anlagen im Raum Plessañ. Die Altbergbaugebiete sind ¿berwiegend als 
Seen rekultiviert worden (Grünwalder Linse, Großer und Kleiner Woobergsee). 

Die geplante Verdichterstation befindet sich außerhalb von Rohstoffabbaugebieten, Lager-
stätten oder Flächen für Abgrabungen. 

In der Beurteilungsstrecke B2 (Großräumige Variante Eberswalde) berührt die Planung keine 
Rohstoffabbaugebiete. 

Stellungnahmen 

In der Stellungnahme des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg 
werden zwei Baubeschränkungsgebiete genannt, die in den Untersuchungskorridor hineinra-
gen. Es handelt sich dabei um die Bergwerksfelder Hartmannsdorf-Jänickendorf (Beurtei-
lungsstrecke C) und Hennersdorf (Beurteilungsstrecke D). Innerhalb von Baubeschränkungs-
gebieten darf gemäß § 108 BbergG die für die Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Nut-
zungsänderung baulicher Anlagen erforderliche baurechtliche Genehmigung oder Zustim-
mung oder eine diese einschließende Genehmigung nur mit der Zustimmung des LBGR erteilt 
werden. 

Die Regionale Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald weist darauf hin, dass Rohstoffsi-
cherungsflächen im Untersuchungskorridor liegen bzw. unmittelbar an die geplante Erdgas-
fernleitung angrenzen. 
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Auswirkungen 

Nach dem Bau der Erdgasfernleitung können innerhalb der Lagerstätten - zumindest im 
Bereich des notwendigen Schutzsockels und Schutzstreifens - keine Rohstoffe mehr im 
Tagebau gewonnen werden. 

Im Bereich des Alttagebaus Egsdorf (Beurteilungsstrecke C) tangiert die Korridorachse das 
Vorranggebiet VR09 des TRP RS LS. Gleiches gilt für die beiden Vorbehaltsgebiete Golßen 
und Ponnsdorf-Süd (beide Beurteilungsstrecke D). 

Im Bereich des Altbergbaus im Raum Plessa (Beurteilungsstrecke D) können Gefährdungen 
der Erdgasfernleitung durch Tagesbrüche oder Setzungen nicht völlig ausgeschlossen 
werden. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass bereits durch die weitgehende Parallelführung mit 
der bestehenden OPAL Konflikte mit dem Rohstoffabbau und dem Lagerstättenschutz soweit 
wie möglich vermieden werden können. Im Betrieb befindliche Sand- und Kiessandtagebaue 
und bestätigte Rohstoffabbaugebiete werden nicht überbaut. 

Bewertung 

Nach § 2 Abs. 2 Satz 4 ROG sind die räumlichen Voraussetzungen für die vorsorgende Siche-
rung sowie für die geordnete Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen Rohstof-
fen zu schaffen. Gemäß Grundsatz 6.9 LEP B-B sollen die Gewinnung und Nutzung einheimi-
scher Bodenschätze und Energieträger als wichtiges wirtschaftliches Entwicklungspotenzial 
räumlich gesichert werden und Nutzungskonflikte hierbei minimiert werden. Nach Ziel 4.4.16 
des TRP RS LS sind Vorrangflächen solche Gebiete, die andere Raumnutzungen in diesem 
Gebiet ausschließen, soweit diese mit den vorrangigen Raumfunktionen, Raumnutzzungen 
oder anderen für diese Gebiete bestehenden Zielen der Raumordnung und Landesplanung 
nicht vereinbar sind. 

Von der Verlegung der Erdgasfernleitung ausgelöste Konflikte mit den drei regionalplanerisch 
gesicherten Vorrang- und Vorbehaltsgebieten können im Zuge der Feintrassierung mit den 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung in Einklang gebracht werden. 

Die Tangierung des Vorranggebietes VR09 des TRP RS LS stellt keinen Konflikt mit 
Ziel 4.4.16 des TRP RS LS dar. Angesichts des Maßstabs der Festlegungskarte von 
1 : 200.000 ist eine Betroffenheit des Vorranggebietes nicht erkennbar. 

Es soll eine einvernehmliche Abstimmung des konkreten Trassenverlaufs in den Randberei-
chen der Bergwerksfelder Hangelsberg/Jänickendorf (Beurteilungsstrecke C) mit der BVVG 
Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH und dem Vorranggebiet Hennersdorf 2C (Beur-
teilungsstrecke D) mit der ABS-Holding Aktiengesellschaft erfolgen, die in ihrem Ergebnis den 
genehmigten Rohstoffabbau ohne größere und zeitliche Einschränkungen ermöglicht. 

Feststellung 

Die Planung ist in allen Varianten einschl. beider Alternativstandorte für die Verdichterstation 
mit den Erfordernissen der Raumordnung zum Sachgebiet Rohstoffabbau und Lagerstätten 
vereinbar. 
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4.1.10 Ver- und Entsorgung / Technische Infrastruktur 

Grundlagen  

Im Sachgebiet Ver- und Entsorgung / Technische Infrastruktur werden die Auswirkungen der 
Planung auf die im Untersuchungsraum vorhandenen und geplanten13 Anlagen der Ver- und 
Entsorgung sowie die technische Infrastruktur betrachtet. Diese werden anhand des ROG und 
des LEP B-B bewertet. 

Bestand 

In allen Untersuchungskorridoren / Beurteilungsstrecken einschl. der Alternativstandorte der 
geplanten Verdichterstation verlaufen zahlreiche Freileitungen, Erdgashochdruck- und Pro-
duktenleitungen mit regionaler oder überregionaler Bedeutung sowie Ver- und Entsorgungs-
leitungen verschiedener Medien (z.B. Wasser- und Abwasserleitungen, Stromkabel, Erdgas-
mitteldruckleitungen, Telefon- und Kommunikationsleitungen) mit kommunaler und regionaler 
Bedeutung. 

Die Parallellagen / Näherungen und Kreuzungen der Erdgasfernleitung mit bestehenden oder 
geplanten Ver- und Entsorgungsleitungen sind in der RVU (ab S. 97) aufgelistet. Die nachfol-
gende Darstellung des Bestandes beschränkt sich daher auf die großen überregionalen Frei- 
und Rohrleitungen, zu denen die geplante Erdgasfernleitung EUGAL oft in Parallellage / 
Näherung geführt wird oder welche gekreuzt werden sollen. 

- Erdgasfernleitung OPAL der OPAL Gastransport GmbH & Co. KG 

- Erdgasfernleitung JAGAL der GASCADE Gastransport GmbH 

- Ferngasleitung FGL 305 der ONTRAS Gastransport GmbH 

- Mineralölpipeline (Rostock ï Schwedt) und Produktenpipeline (Schwedt ï Seefeld) der 
PCK Raffinerie GmbH Schwedt 

- Mineralölverbundleitungen (von Crussow bis Oderberg und von Frankenfeld bis Dannen-
reich) der MVL GmbH Schwedt 

- 380-kV- und 220-kV-Freileitungenen der 50Hertz Transmission GmbH 

- 110-kV-Freileitungen der edis AG und der envia Mitteldeutsche Energie AG 

Auswirkungen 

Betroffenheiten von Anlagen der Ver- und Entsorgung / technischen Infrastruktur sind bei der 
unterirdischen Verlegung neuer linienförmiger Infrastrukturtrassen fast immer unvermeidlich. 
Sie bleiben jedoch überwiegend auf die Bauphase beschränkt und können durch rechtzeitige 
und enge Abstimmung zwischen der Trägerin der Planung und den betroffenen Leitungsbe-
treibern niedrig gehalten werden. 

Des Weiteren können durch den Bau der Erdgasfernleitung und der zugehörigen Verdichter-
station selbst Auswirkungen, in Form von massiven Anforderungen an die hierfür benötigten 
Medien (Elektroenergie, Wasseré), in ihrem näheren Umfeld entstehen. 

                                                      

 

13 Ohne raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen; diese werden im Kapitel 4.1.12 betrachtet.  
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Bauphase 

Aufgrund der großen Länge der Erdgasfernleitung wird eine Vielzahl von technischen Ver- 
und Entsorgungseinrichtungen verschiedenster Versorgungsträger von der Planung berührt. 

Neben der überwiegend vorgesehenen Parallelverlegung zu anderen linienförmigen Infra-
strukturtrassen stellt die Kreuzung, und hierbei zumeist die Unterquerung der vorhandenen 
Leitungen durch die EUGAL, den Regelfall dar. Dabei ist sowohl die offene als auch die 
geschlossene (grabenlose) Bauweise mit ihren unterschiedlichen Auswirkungen vorgesehen. 
Daher kann es auch notwendig werden, kurzzeitig und lokal beschränkt, Trennungen oder 
Absperrungen bei einzelnen leitungsgebundenen Medien, vorzunehmen. 

Bezüglich der für den Bau der EUGAL erforderlichen Medien wird davon ausgegangen, dass, 
wie schon beim Bau der Erdgasfernleitung OPAL, diese im benötigten Maße zur Verfügung 
stehen werden. 

Die tatsächlichen Auswirkungen der Planung auf die Leitungen und Netze der Ver- und Ent-
sorgung sowie Einrichtungen der Technischen Infrastruktur können erst nach der endgültigen 
Variantenauswahl und auf der Grundlage der Feintrassierung im nachfolgenden Zulassungs-
verfahren detailliert ermittelt werden. 

Anlage 

Sofern nach dem Bau der Erdgasfernleitung der zugehörigen Absperrstationen und der Ver-
dichterstation in deren unmittelbaren Umfeld weitere Projekte der Ver- und Entsorgung / tech-
nischen Infrastruktur realisiert werden sollen, können sich räumliche Einschränkungen für 
diese ergeben. Für diese sind dann die relevanten Sicherheitsabstände oder Kreuzungsbe-
stimmungen einzuhalten. 

Betriebsphase 

Vom Betrieb der Erdgasfernleitung und der neuen Verdichterstation gehen keine Beeinträchti-
gungen auf das Sachgebiet Ver- und Entsorgung / Technische Infrastruktur aus. 

Stellungnahmen 

Wesentliche Anregungen und Bedenken zum Sachgebiet Ver- und Entsorgung / Technische 
Infrastruktur waren in den abgegebenen Stellungnahmen der öffentlichen Stellen und der 
Öffentlichkeit nicht enthalten. 

Einige Ver- und Entsorgungsunternehmen weisen jedoch explizit darauf hin, dass die notwen-
digen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Versorgungsaufgaben und Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit mit den jeweiligen Leitungsträgern bzw. den zuständigen Behörden 
vorher abzustimmen sind. 

Bewertung 

Die hier relevanten Erfordernisse der Raumordnung werden in § 2 Abs. 2 Ziff. 2 und 4 ROG 
beschrieben und landesplanerisch durch den Grundsatz 6.8 LEP B-B konkretisiert. Hiernach 
sollen Leitungs- und Verkehrstrassen räumlich gebündelt werden, soweit sicherheitsrelevante 
Belange nicht entgegenstehen. Den räumlichen Erfordernissen für eine kostengünstige, 
sichere und umweltverträgliche Energieversorgung einschließlich des Ausbaus von Energie-
netzen ist Rechnung zu tragen. Diesen Grundsätzen wird durch die angestrebte und weitest 
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gehende Trassenbündelung der EUGAL mit der Erdgasfernleitung OPAL oder anderen 
linienförmigen Infrastrukturtrassen Rechnung getragen. 

Der Bestand und die Funktionsfähigkeit berührter Ver- und Entsorgungsleitungen Dritter durch 
den Bau der Erdgasfernleitung EUGAL und der Verdichterstation sind nicht gefährdet. Die 
während der Bauphase im Einzelfall notwendigen kurzzeitigen Trennungen oder Absperrun-
gen bei bereits vorhandenen Leitungen führen nicht zu einem Widerspruch mit den genannten 
Grundsätzen. Im Rahmen des PFV werden die erforderlichen Kreuzungen und Parallelver-
läufe / Näherungen der EUGAL mit den Ver- und Entsorgungsanlagen sicherheitsgerecht 
unter Berücksichtigung der geltenden Richtlinien der einzelnen Versorgungsträger geplant 
und mit ihnen abgestimmt. 

Die beiden zueinander alternativen Beurteilungsstrecken B1 und B2 sind bezogen auf das 
Sachgebiet als gleich anzusehen. 

Auch die beiden Alternativstandorte für die Verdichterstation sind gleichwertig. 

Feststellung 

Die geplante Erdgasfernleitung EUGAL ist in allen Varianten einschl. beider Alternativstand-
orte für die Verdichterstation mit den Erfordernissen der Raumordnung bezogen auf das 
Sachgebiet Ver- und Entsorgung / Technische Infrastruktur vereinbar. 

4.1.11 Katastrophenschutz 

Grundlagen  

Im Sachgebiet Katastrophenschutz wird die Möglichkeit des Eintretens von Unglücksfällen 
durch Havarien sowie die Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung der Auswirkungen 
solcher Unglücksfälle behandelt. Auch wird beschrieben, weshalb die geplante Erdgasfernlei-
tung und ihre zugehörigen Anlagenteile als sicher eingestuft werden. 

Ein Erfordernis der Raumordnung mit Bezug zum Katastrophenschutz findet sich im ROG. 
Einen Bezug zu raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen enthält außerdem § 50 
BImSchG. 

Gesetzlich ist im Land Brandenburg der Katastrophenschutz im ĂBrandenburgischen Brand- 
und Katastrophenschutzgesetzñ BbgBKG)14 geregelt. 

Sicherheit der Erdgashochdruckleitung (einschl. Verdichterstation) 

Der Bau und der Betrieb der Erdgasfernleitung unterliegen dem § 49 Energiewirtschaftsge-
setz, der Verordnung über Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV) und dem Regelwerk des 
Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfachs e.V. (DVGW). 

Die vorgesehene Verdichterstation gehört nach § 2 Abs. 2 GasHDrLtgV als dem Leitungsbe-
trieb dienende Einrichtung ebenfalls zu den Gashochdruckleitungen und unterliegt somit auch 
deren allgemeinen Anforderungen. 

                                                      

 

14 Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg vom 
24. Mai 2004 
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Die geplante Erdgasfernleitung EUGAL wird, so die Trägerin der Planung, entsprechend den 
Anforderungen des aktuellen Standes der Technik errichtet werden. Dem in Deutschland übli-
chen Sicherheitskonzept folgend wird die EUGAL dementsprechend ausgelegt, errichtet, 
geprüft und betrieben. 

Die Sicherheit wird durch zahlreiche Maßnahmen gewährleistet. Die aus 22 mm starkem Stahl 
gefertigten Rohre werden mit Kunststoff ummantelt und mit einem besonderen (kathodischer) 
Korrosionsschutz gegen Durchrosten gesichert. Auch die Rohrverlegearbeiten werden ständig 
begleitet und überwacht. 

Nach Fertigstellung wird die Leitung zur Feststellung ihrer Festigkeit und Dichtigkeit einer 
Druckprobe im Stresstestverfahren durch amtlich anerkannte Sachverständige unterzogen. 

Alle 10 ï 18 km ist zudem die Errichtung von Absperrstationen vorgesehen. Zuständigkeiten 
für einen nicht ausschließbaren Störfall werden in einem Alarmplan festgelegt. 

Über die Betriebszentrale besteht neben der ständigen Überwachung jederzeit auch eine 
übergeordnete Eingriffsmöglichkeit durch entsprechende Steuer-Befehle, die entweder durch 
die Überwachungseinrichtungen für Druck und Volumenstrom beim Überschreiten von sicher-
heitstechnischen Grenzwerten automatisch oder durch die Betriebsaufsicht bei sonstigen 
erkennbaren Störfällen manuell ausgelöst werden können.  

Mittels Leckortungseinrichtung (z.B. über Mengen - Druckänderungstendenz - Kombination) 
ist auch eine schnelle Ortung von Schadensereignissen möglich. 

Durch das Anbringen von Markierungspfählen ist die Lage der Erdgasfernleitung an der Ober-
fläche erkennbar und es wird ein insgesamt 22 m breiter Schutzstreifen eingerichtet; in dem 
betriebsfremde Bauwerke künftig nicht gebaut werden dürfen. Um die Erdgasfernleitung lang-
fristig und dauerhaft von schädigenden Einflüssen freizuhalten, dürfen innerhalb eines 18 m 
breiten Streifens keine tiefwurzelnden Bäume oder Sträucher gepflanzt werden. 

Um rechtzeitig Zustände zu erkennen, die eine Gefährdung der Erdgasfernleitung erwarten 
lassen, wird die Trasse regelmäßig beflogen und kritische Trassenpunkte örtlich besichtigt. 
Ebenso finden regelmäßig Befahrungen und/oder Begehungen der Trasse statt. 

Die Bündelung mehrerer gleichartiger Leitungen oder auch mit anderen Leitungstrassen 
bewirkt neben den Aspekten der geringeren Flächenzerschneidung und -inanspruchnahme 
auch eine gute Erkennbarkeit. Dies führt wiederum zu einer signifikanten Verringerung der 
unbeabsichtigten Beschädigung der einzelnen Leitungen durch Dritte15, also z.B. durch 
äußere Eingriffe wie Baumaßnahmen. 

Stellungnahmen 

In der Stellungnahme des Bundesministeriums des Innern (BMI) wird aus Sicht des Schutzes 
kritischer Infrastrukturen (KRITIS) die Trassenzusammenlegung unter dem Aspekt der Ver-
wundbarkeit (Vulnerabilität) kritisch gesehen. Gerade in Zeiten der sich verschärfenden 

                                                      

 

15 Im niederländischen Regelwerk (Guideline for quantitative risk assessment ôPurple bookô CPR 18E), das 
sich explizit mit der Wahrscheinlichkeit der Leitungsbeschädigung durch Eingriffe von außen befasst, ist 
angegeben, dass sich die Gefährdung für die in Trassenbündelung verlegte Einzelleitung um den Faktor 10, 
gegenüber einer im Einzelkorridor verlegten Leitung, verringert. 
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Sicherheitslage ist die Konzentration von KRITIS zu hinterfragen. Die parallele Verlegung von 
Fernleitungen ist aus Sicht KRITIS deshalb grundsätzlich besonders abzuwägen. 

Das Landesbüro der anerkannten Naturschutzverbände befürchtet, dass ein sogenannter 
ĂDennoch-Stºrfallñ, insbesondere bei der beabsichtigten Parallellage der EUGAL zu bereits 
vorhandenen Leitungen im Abschnitt zwischen Kienbaum und Radeland, erhebliche Auswir-
kungen hätte. Aus Bau und Betrieb der EUGAL entstünden zusätzliche Gefahren und Umwelt-
risiken, auch weil die gebündelte Leitungstrasse nahe der Berliner Stadtgrenze und in der 
Einflugschneise des Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) ein mögliches Anschlagziel 
darstellten. 

Die Familienbetriebe Land und Forst Brandenburg e.V. sowie einzelne Bürger thematisieren in 
ihren Stellungnahmen ebenfalls die vorgesehene Parallelführung (insbesondere mit der 
OPAL). Dies sei in vielerlei Hinsicht widersinnig, weil benachbarte Leitungen bei Ausfall (i.S.v. 
Zerstörung) einer Leitung gleichzeitig in Mitleidenschaft gezogen werden könnten oder die 
Parallelführung hier bei den großen Rohrdimensionen an sich schon ein ganz erhebliches 
inhärentes Risiko für den nicht ausschließbaren Katastrophenfall in sich berge. Der Gefahren-
radius/ -bereich bei einer unabsichtlich oder absichtlich herbeigeführten Pipeline-Explosion 
vergrößere sich quasi noch einmal erheblich. 
Auch dass gleich mehrere Leitungen mit nur geringen technischen und finanziellen Mitteln bei 
einem terroristischen Anschlag hier zur Explosion gebracht werden könnten, erhöhe die 
Gefahr bzw. Wahrscheinlichkeit für die EUGAL Anschlagsziel zu werden; deshalb sollte dafür 
Sorge getragen werden, solche Leitungen so weit wie möglich räumlich voneinander getrennt 
zu führen. 

Das BMI führt auch in seiner Erwiderung wieder aus, dass die parallele Verlegung von Fern-
gasleitungen aus Sicht KRITIS grundsätzlich besonders abzuwägen ist. Das die Trassenfüh-
rung die Einflugschneise des BER kreuzt, erscheint dem BMI dagegen unerheblich. 

Die technischen Regeln des DVGW und der GasHDrLtgV stellen laut Erwiderung der Trägerin 
der Planung zu den v.g. Bedenken einen unumstrittenen und bewährten Sicherheitsstandard 
für Gashochdruckleitungen dar. Bei Umsetzung der darin enthaltenen technischen Anforde-
rungen werde von einem sicheren Betrieb der Erdgasfernleitung ausgegangen. Die Betriebs-
erfahrung und die Schadensstatistik über das gesamte bundesdeutsche Erdgasnetz bestätig-
ten dies. 

Gemäß einer Sicherheitsstudie des TÜV, ist eine Entzündung des ausströmenden Erdgases 
als unwahrscheinlich einzustufen. Für den dennoch unterstellten Fall einer Entzündung sei 
eine gefährliche Beeinflussung der benachbarten Erdgasleitung nicht zu erwarten (u.a., 
wegen der unterirdischen Verlegung mit 1,0 m Überdeckung und Stahlmantel mit 22 mm 
Rohrwanddicke).  

Auch habe die Parallelführung mit anderen Leitungstrassen neben geringerer Flächeninan-
spruchnahme auch sicherheitstechnische Vorzüge (z.B. bessere Erkennbarkeit durch Häu-
fung von Schilderpfählen oder breitere Trassen / Schneisen). (s. hierzu auch wieder 
Fußnote 15, Niederlªndisches Regelwerk ĂGuideline for quantitative risk assessment ôPurple 
bookô CPR 18Eñ). 

Der Generaldirektor für Umweltschutz der Republik Polen fragt, warum es in den Unterlagen 
keine Risikoeinschätzung im Zusammenhang mit einer Anlagenexplosion gibt und warum 
keine Simulation einer möglichen Explosion einschließlich eventueller Folgen für die Umwelt 
und die Bevölkerung erfolgte. 
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Auswirkungen  

Störungen des bestimmungsmäßigen Betriebes der Erdgasfernleitung (einschl. der zugehöri-
gen Verdichterstation) sind vor allem durch das Austreten des zu transportierenden Erdgases 
aus der Leitung, und in deren Folge im ungünstigsten Fall, auch Explosionen und Brände 
denkbar. 

Die Risikoeinschätzung ergibt, dass lochförmige Beschädigungen oder gar der Bruch der 
Leitung ï z.B. durch Baggerzähne oder infolge eines Erdbebens ï wegen der Elastizität und 
der Wandstärke der zu verlegenden Stahlrohre nach Angaben der Trägerin der Planung 
auszuschließen sind. Demnach belege die über Jahrzehnte geführte europäische Statistik, 
dass eine Havariewahrscheinlichkeit für Leitungen dieser Dimension und Rohrwanddicke 
gleich Null sei. 

Daher ist ein Havarieereignis nicht zu simulieren und es sind keine Auswirkungen auf die 
Umwelt und die Bevölkerung abzuschätzen. 

Versuche absichtlicher Zerstörungen sind in Anbetracht der gegenwärtigen weltpolitischen 
Lage nicht mehr generell auszuschließen. Entsprechende Anschläge stellen selbst eine Kata-
strophe dar. Dass die Schadenshöhe oder -wahrscheinlichkeit einer gezielten Zerstörung 
durch eine gebündelte Führung mehrerer Erdgasleitungen erhöht wird, kann nicht sicher aus-
geschlossen werden. 

Bewertung  

Gemäß dem Grundsatz aus § 2 Abs. 2 Ziff. 3 ROG ist dem Schutz kritischer Infrastrukturen 
Rechnung zu tragen.  

Da selbst im Havariefall einer Leitung benachbarte Leitungen nicht beeinträchtigt werden (s. 
Erwiderung des BMI unter Stellungnahmen), steht die geplante Erdgasfernleitung auch in den 
mehrfach gebündelten Abschnitten (v.a. zwischen den bestehenden Verdichterstationen 
Kienbaum und Radeland, Beurteilungsstrecke C) im Einklang mit dem Grundsatz aus § 2 
Abs. 2 Ziff. 3 ROG. Diese Bewertung gilt jedoch nur für Havarien im Regelbetrieb. Zur Vor-
sorge gegen mögliche Auswirkungen absichtlicher Zerstörungen sind zusätzliche Maßnahmen 
zu ergreifen. 

Weitere Erkenntnisse zum vorbeugenden Katastrophenschutz können auf der Grundlage der 
deterministischen Planungen eine Strukturanalyse16 (SRA) und eine Quantitative Risikoana-
lyse17 (QRA) liefern. 

                                                      

 

16 Mittels der Strukturanalyse wird die Leitungssicherheit ermittelt (Berechnung der Wahrscheinlichkeit des 
Versagens der Leitungen infolge mechanischer Beanspruchung oder der Gefährdung durch Dritte). 

17 Mittels der Quantitativen Risikoanalyse wird das individuelle Risiko für betroffene Anwohner ermittelt. (Das 
Risiko f¿r die Bevºlkerung wird quantitativ in zwei Zahlenwerten ermittelt. Das sogenannte Ăortsbezogene 
Risikoñ oder ĂIndividualrisikoñ ist ein MaÇstab f¿r die Qualitªt des technischen Systems. Es ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine aus dem System heraus auftretende Auswirkung eine Fatalität zur Folge hat. 
Das Risiko ist Ăortsbezogenñ, da es mit zunehmenden Abstand geringer wird. 
Das sogenannte Ăgesellschaftliche Risikoñ ist ein MaÇstab f¿r die Hªufigkeit und AusmaÇ einer Katastrophe 
und beschreibt die Wahrscheinlichkeit, wenn es durch einen ungewollten Austritt von Stoffen aus dem 
System zu zehn oder mehr sofortigen Fatalitäten kommt).  

 Quelle für beide Fußnoten: Sicherheit bei Bau und Trassierung von Hochdruckleitungen,  
Autoren Ulrich Hoffmann und Jörg Himmerich, bbr 05-2015 
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Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass von schweren 
Unfällen im Sinne des Art. 3 Ziff. 5 der Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgeru-
fene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete 
sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wich-
tige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes beson-
ders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit 
wie möglich vermieden werden. Die Erdgasfernleitung einschl. der Verdichterstation steht bei 
einer bestimmungsgemäßen Nutzung im Einklang mit § 50 BImSchG. 

Sowohl die Erdgasfernleitung als auch die geplante Verdichterstation unterliegen nicht den 
Vorschriften und Regelungen der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) und/oder der Seweso III-
Richtlinie, da für die Erdgasfernleitung und die Verdichterstation der Ausnahmetatbestand 
gemäß Art. 4 der Richtlinie 96/823/EG, geändert durch Richtlinie 2003/105/EG, zutrifft. Unter 
Punkt d ist ausgeführt, dass diese Richtlinie nicht für die Beförderung gefährlicher Stoffe in 
Rohrleitungen, einschließlich ihrer Pumpstationen, außerhalb der unter diese Richtlinie fallen-
den Betriebe, gilt. 

Das Brandenburgische Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) schreibt vor, dass 
Gefahren und Risikoanalysen durch die Landkreise und kreisfreien Städte sowie durch das 
Land zu erstellen sind. In diesen Analysen werden Schutzziele für Ereignisse, von denen 
Gefahren für das Gebiet ausgehen und die eine überörtliche Gefahrenabwehr im Großscha-
dens- und Katastrophenfall erfordern festgelegt. Über den zu erstellenden Gefahrenabwehr-
bedarfsplan sind Schlussfolgerungen für die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Gashoch-
druckleitungen stellen u.a. Schutzziele dar. 

Feststellung 

Die geplante Erdgasfernleitung EUGAL ist in allen Varianten einschl. beider Alternativstand-
orte der Verdichterstation mit den raumordnerischen Anforderungen zum Sachgebiet Kata-
strophenschutz vereinbar. 

4.1.12 Hochwasserschutz 

Grundlagen 

Im Sachgebiet Hochwasserschutz werden die Auswirkungen der Planung auf die Belange des 
Hochwasserschutzes im Untersuchungsraum betrachtet. Bewertungsmaßstab sind das 
LEPro 2007 und der LEP B-B. 

Bestand 

Der Hochwasserschutz ist von der Planung einschl. ihrer Varianten nur in den Untersu-
chungskorridoren der Beurteilungsstrecken B1 und D betroffen und stellt sich wie folgt dar: 
 
Tabelle 7: Querungslänge des ĂRisikobereichs Hochwasserñ 
 

Beurteilungs-
strecke 

Länge Querungslªnge ăRisikobereich Hochwasserò 

B2 67,0 km 11,5 km 

D 77,7 km   4,8 km  
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Auswirkungen 

Aufgrund ihrer großen Ausdehnung ist die Inanspruchnahme bzw. Querung von ĂRisikobe-
reich Hochwasserñ bei der Trassenführung der geplanten Erdgasfernleitung kaum vermeidbar. 
Mögliche Auswirkungen bleiben jedoch fast vollständig auf die Bauphase beschränkt. 

Bauphase 

Während der Bauphase sind teilweise umfangreiche Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich. 
Wasserhaltung kann unter anderem durch Sammeln und Abpumpen von eindringendem 
Oberflächenwasser oder durch eine Absenkung des Grundwasserspiegels erfolgen. 

Des Weiteren müssen entsprechende vorsorgende Maßnahmen getroffen werden, die im 
Falle eines Hochwassers den Wasserabfluss aus der Fläche ermöglichen und eine Aufstau-
ung des Hochwassers verhindern. 

Sofern die Querung von Hochwasserschutzanlagen / -deichen erforderlich ist und in offener 
Bauweise erfolgen muss, sind weitere vorsorgende Maßnahmen zum Hochwasserschutz im 
unmittelbaren und nahen Umfeld der Bautrasse notwendig. Bei Querungen in geschlossener 
(grabenloser) Bauweise bleiben diese in der Regel auf die Start- und Zielgrube beschränkt. 

Im Falle eines ggf. auftretenden Hochwasserereignisses müssen die Bauarbeiten auch unter-
brochen werden. 

Durch schwere Maschinen, die beim Bau zum Einsatz kommen, können Verdichtungen und 
Störungen des natürlichen Bodengefüges mit Verringerung der Infiltrationskapazität (Wasser-
volumenaufnahme des Bodens) verursacht werden. Diese bleiben jedoch auf die Bauphase 
beschränkt, da der Boden nach Bauende mit einem Tiefenlockerer (Aufreißhaken an der Pla-
nierraupe) wieder aufgelockert wird. 

Anlage 

Die Erdgasfernleitung EUGAL wird unter der Geländeoberfläche verlegt und mit 1,0 m Boden 
überdeckt; es findet jedoch keine Versiegelung statt. Lediglich an den erforderlichen Absperr-
stationen (alle 10 ï 18 km, jeweils ca. 0,2 ha) sind kleinflächige Bodenversiegelungen vorge-
sehen. Hier kann es zu einer allenfalls geringen Abnahme des Retentionsvermögens (Was-
serrückhaltevermögen) des Bodens kommen. 

Betriebsphase 

Bei Hochwasserereignissen besteht das Risiko, dass ungesicherte Leitungen aufschwemmen. 
In hochwassergefährdeten Bereichen sind bauliche Maßnahmen vorgesehen (z.B. Einbau von 
Betonreitern oder Tonriegeln), die dies verhindern. Darüber hinaus wird die Erdgasfernleitung 
nach dem neusten Stand der Technik gebaut und gegen Austritte von Leitungsinhalten gesi-
chert, so dass eine Gefährdung durch Erdgasemissionen auch bei Hochwasser nicht zu 
erwarten ist. 

Stellungnahmen 

Das LfU weist darauf hin, dass im Zuge der Hochwasserrisikomanagementplanung Schwarze 
Elster im Bereich des ĂSchradensñ (Beurteilungsstrecke D) die Rückgewinnung von Re-
tentionsflächen vorgesehen ist. 

In der Stellungnahme der Gemeinde Grünheide (Mark) wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass bei zu erwartenden Rückstaus in den Flüssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden 
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sollen, um Überschwemmungen in bewohnten Bereichen und kultivierten Flächen zu vermei-
den. Diese Sorge hat das LfU in seiner Erwiderung als unbegründet eingestuft, da die Que-
rung der Spree hier vorzugsweise in geschlossener Bauweise (s. Variante HDD Löcknitz) 
erfolgen soll.  

Bewertung 

Gemäß § 6 Abs. 5 LEPro 2007 sollen in Gebieten, die aufgrund ihrer topografischen Lage 
hochwassergefährdet sind, Schadensrisiken minimiert werden. 

Nach Grundsatz 5.3 LEP B-B ist im Risikobereich Hochwasser den Belangen des vorbeugen-
den Hochwasserschutzes und der Schadensminimierung besonderes Gewicht beizumessen. 

Mit den vorgesehenen Maßnahmen, die u.a. ein Aufschwemmen der Erdgasfernleitung in den 
relevanten hochwassergefährdeten Bereichen verhindern soll, der Sicherung der Leitung 
gegen Austritte von Leitungsinhalten oder der rechtzeitigen Bauunterbrechung im Hochwas-
serfall kann davon ausgegangen werden, dass in allen relevanten Beurteilungsstrecken den 
Anforderungen an eine hochwasserangepasste oder zumindest schadensmindernde Gestal-
tung ausreichend Rechnung getragen wird. 

Die Beurteilungsstrecke B2 (Variante ĂEberswaldeñ) besitzt gegenüber der alternativen Beur-
teilungsstrecke B1 aus Sicht des Hochwasserschutzes Vorteile da die Erdgasfernleitung hier 
nicht durch den Risikobereichs Hochwasser geführt wird. (vgl. Tabelle 7) 

Feststellung 

Die geplante Erdgasfernleitung EUGAL ist in allen Varianten einschl. beider Alternativstand-
orte der Verdichterstation mit den Erfordernissen der Raumordnung bezogen auf das Sach-
gebiet Hochwasserschutz vereinbar. 

4.1.13 Andere raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 

Grundlagen 

Neben der Prüfung der Übereinstimmung der raumbedeutsamen Auswirkungen der Planung 
mit den Erfordernissen der Raumordnung soll gemäß § 15 Abs. 1 ROG im ROV auch die 
Abstimmung mit anderen raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen geprüft werden. 

Bestand 

Im Untersuchungsraum der Erdgasfernleitung EUGAL sind folgende raumbedeutsame Pla-
nungen und Maßnahmen bekannt: 

380-kV-Freileitung Bertikow - Neuenhagen (ĂUckermarkleitungñ) 

Die geplante Freileitung ist am 17. Juli 2014 vom LBGR planfestgestellt worden. Der Planfest-
stellungsbeschluss wurde mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 21. Januar 2016 für 
rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt. Die Mängel, die zu diesem Urteil geführt haben, 
können durch einen ergänzenden Planfeststellungsbeschluss geheilt werden. Derzeit erar-
beitet die 50Hertz Transmission GmbH die ergänzenden Verfahrensunterlagen. 

Die geplante Freileitung verläuft in der Beurteilungsstrecke B2 auf einer Länge von 11 km im 
Untersuchungskorridor der geplanten Erdgasfernleitung. Sie trifft auch auf die Einbindung der 
geplanten Freileitung im Bereich des Umspannwerkes Bertikow. 
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380-kV-Freileitung Netzverstärkung Bertikow - Pasewalk 

Für die Netzverstärkung der bestehenden 220-kV-Freileitung führt die Bundesnetzagentur 
eine Bundesfachplanung durch. Das Verfahren ist im August 2017 eröffnet worden, die 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Vereinigungen fand bis zum 6. November 
2017 statt. 

Es sind für die Freileitung drei alternative Trassenkorridore mit einer Breite von je 1.000 m 
sowie zahlreiche Trassensegmente zur Kombination der alternativen Trassenkorridore 
untersucht worden. Diese überlagern weitgehend den Untersuchungskorridor der geplanten 
Erdgasfernleitung in der Beurteilungsstrecke A. Die geplante Erdgasfernleitung trifft auch auf 
die Einbindung der geplanten Freileitung im Bereich des Umspannwerkes Bertikow. 

Ferngasleitung FGL 304 ĂBºrnicke - Schwennenzñ 

Die geplante Ferngasleitung DN 700 bzw. 800 ist am 24. Januar 2006 vom Landesamt für 
Bergbau, Geologie und Rohstoffe planfestgestellt worden. Sie verläuft in der Beurteilungsstre-
cke B2 auf einer Länge von knapp 9 km im Untersuchungskorridor der geplanten Erdgasfern-
leitung. Wesentliche Aktivitäten zur Realisierung der Planung sind seitdem nicht unternommen 
worden. Mit dem Planfeststellungsbeschluss vom 17. Juli 2014 zur ĂUckermarkleitungñ ist eine 
Umverlegung der FGL 304 mit planfestgestellt worden. 

Erschließung Erdgasfeld Reudnitz 

Die Bayerngas GmbH plant die Förderung, Aufbereitung und Einspeisung von Erdgas in das 
ONTRAS-Netz im Bereich des Autobahndreiecks Spreeau. Für diese Planung ist ein ROV 
vorgesehen. Die für den 23. November 2016 vorbereitete Eröffnung des ROV konnte aus 
Gründen, die die Bayerngas GmbH sehr kurzfristig mitgeteilt hat, bisher noch nicht erfolgen. 

Die geplante Erdgasfernleitung EUGAL kreuzt die Trasse dieser Erdgasleitung am südlichen 
Endpunkt der Beurteilungsstrecke C direkt nördlich der Bundesautobahn A 12. 

Erweiterung des Windeignungsgebietes 24 ĂPrºtzel-Herzhornñ 

Die Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree plant, das Eignungsgebiet Windener-
gienutzung 24 ĂPrºtzel-Herzhornñ des sachlichen Teilregionalplans ĂWindenergienutzungñ 
vom 13. Oktober 2003 wesentlich zu erweitern. Im 3. Entwurf der Fortschreibung des Sachli-
chen Teilregionalplanes, für den das Beteiligungsverfahren am 10. April 2017 begonnen 
wurde, sind für das Eignungsgebiet Windenergienutzung 24 ĂPrºtzel-Herzhornñ nordwestlich 
der Landesstraße 33 zusätzliche Flächen von insgesamt 352 ha gegenüber bisher 136 ha 
vorgesehen. 

Auf diesen Flächen stehen aktuell zwei 2006 in Betrieb genommene Windenergieanlagen mit 
einer Gesamthöhe von je 118 m. Die Korridorachse der geplanten Erdgasfernleitung EUGAL 
quert die geplante Erweiterung des Windeignungsgebietes in der Beurteilungsstrecke C mit 
der Vorzugstrasse auf einer Länge von 1,6 km und mit der Variante Prädikow auf einer Länge 
von 1,7 km. 
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Auswirkungen 

380-kV-Freileitung Bertikow - Neuenhagen (ĂUckermarkleitungñ) 

Die geplante Freileitung und die geplanten Erdgasfernleitung können gebündelt geführt wer-
den bzw. einander kreuzen. Bei einer rechtzeitigen Abstimmung werden Konflikte zwischen 
beiden Planungen vermieden. 

380-kV- Freileitung Netzverstärkung Bertikow - Pasewalk 

Die geplante Freileitung und die geplanten Erdgasfernleitung können gebündelt geführt wer-
den bzw. einander kreuzen. Bei einer rechtzeitigen Abstimmung werden Konflikte zwischen 
beiden Planungen vermieden. 

Ferngasleitung FGL 304 ĂBºrnicke - Schwennenzñ 

Die geplante Freileitung und die geplanten Erdgasfernleitung können gebündelt geführt wer-
den bzw. einander kreuzen. Eine Nutzung der planfestgestellten Trasse für die Erdgasfernlei-
tung EUGAL wäre erst nach einer formellen Rücknahme des Planfeststellungsbeschlusses für 
die FGL 304 möglich. Kommt es nicht dazu werden Konflikte zwischen beiden Planungen bei 
einer rechtzeitigen Abstimmung vermieden. 

Erschließung Erdgasfeld Reudnitz 

Die beiden geplanten Erdgasleitungen können einander kreuzen. Bei einer rechtzeitigen 
Abstimmung werden Konflikte zwischen beiden Planungen vermieden. 

Erweiterung des Windeignungsgebietes 24 ĂPrötzel-Herzhornñ 

Wegen der erforderlichen Abstände moderner Windenergieanlagen zueinander können die 
mit der Erweiterung des Windeignungsgebietes möglichen Anlagen auch errichtet werden, 
wenn das Gebiet von zwei Strängen einer unterirdischen Erdgasfernleitung gequert wird. Bei 
einer rechtzeitigen Abstimmung werden Konflikte zwischen beiden Planungen vermieden. 

Stellungnahmen 

In ihren Stellungnahmen haben die Bundesnetzagentur und die 50Hertz Transmission GmbH 
auf die 380-kV-Freileitung ĂNetzverstªrkung Bertikow - Pasewalkñ hingewiesen. Das Landes-
amt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe hat auf einen Abstimmungsbedarf mit der 380-kV-
Freileitung Bertikow - Neuenhagen und der Ferngasleitung FGL 304 benannt. Von der Regio-
nalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree wurde auf die geplante Erweiterung des Wind-
eignungsgebietes ĂPrºtzel-Herzhornñ sowie die fortgeschrittene Realisierung des WEG 22 
ĂWriezener Hºheñ hingewiesen. 

Bewertung und Feststellung 

Die geplante Erdgasfernleitung EUGAL und die Verdichterstation stehen in keiner Variante im 
Konflikt mit den vorgenannten raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen. Sie können 
gemeinsam realisiert werden. 
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4.2. Darstellung und Bewertung der Auswirkungen auf die Umwelt 

Das Kapitel dient der Darstellung von Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter der 
Umwelt sowie deren Bewertung hinsichtlich der umweltbezogenen Erfordernisse der Raum-
ordnung. 

Die Erfassung und Bewertung des Bestandes der Schutzgüter der Umwelt sind wesentliche 
Voraussetzung für die Ermittlung und Darstellung der entscheidungsrelevanten Auswirkungen 
der Planung auf die Schutzgüter Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, 
Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft sowie 
Kulturgüter und sonstige Sachgüter. 

In der raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) werden die zum gegenwärtigen 
Planungsstand und auf der Basis von Bestandsdaten ermittelbaren Auswirkungen der Pla-
nung auf die Schutzgüter der Umwelt zusammenfassend dargestellt und hinsichtlich ihrer 
Vereinbarkeit mit den umweltbezogenen Erfordernissen der Raumordnung bewertet. Dabei 
beschränkt sich die raumordnerische UVP auf die Ermittlung und Bewertung der 
Umweltauswirkungen, die im Maßstab der Raumordnung, hier also bei der Betrachtung von 
Untersuchungskorridoren, erkennbar sind. Wechselwirkungen werden bei dem Schutzgut 
betrachtet, bei dem sie auftreten. Varianten werden miteinander verglichen. 

Der Stellungnahme des Ministeriums für Energie der Republik Polen zufolge bestünden in der 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) Defizite in Bezug auf die verwendeten Daten, 
Methoden oder Bewertungen. Darauf Bezug nehmend ist festzustellen, dass die UVU für eine 
raumordnerische UVP als ausreichend erachtet wird. 

Nach § 16 Abs. 2 UVPG dient die raumordnerische UVP auch dazu, in den nachfolgenden 
Zulassungsverfahren die Prüfung der Umweltverträglichkeit auf zusätzliche oder andere 
erhebliche Umweltauswirkungen der Planung zu beschränken. Diese Prüfungen erfolgen in 
den nachfolgenden Zulassungsverfahren auf Grundlage der konkretisierten Planungen und in 
einer detaillierteren Betrachtungsebene. 

Soweit für die Prüfung der Umweltverträglichkeit in den Zulassungsverfahren erforderlich, 
werden die Umweltauswirkungen dort auf einer detaillierteren Datengrundlage ermittelt und 
bewertet. 

Weitere Aussagen sind in der Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU), die Bestandteil der 
Verfahrensunterlage ist, enthalten. 

4.2.1 Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Grundlagen 

Im Kapitel zum Schutzgut Menschen werden die auf den Menschen während der Bau- und 
Betriebsphase einwirkenden Faktoren betrachtet, die sich auf die physische und psychische 
Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen auswirken können. Die Bewertung erfolgt 
anhand der umweltbezogenen Grundsätze des ROG unter Einbeziehung immissionsschutz-
rechtlicher Vorschriften. 

Bestand 

In Bezug auf das Schutzgut Menschen, einschließlich menschlicher Gesundheit sind Bereiche 
mit Wohn- und Wohnumfeldfunktionen sowie Freizeit- und Erholungsfunktionen zu betrachten. 
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Als hoch empfindliche Bereiche gelten Kur- und Klinikgebiete, Krankenhäuser und Senioren-
heime, als mittel empfindlich werden Wochenend- und Ferienhausgebiete sowie Schulen und 
Kindergªrten eingestuft. Die Kategorie Ăortsfestes Wohnenñ nimmt eine mittlere Stellung zwi-
schen beiden Stufen ein. Für hoch bzw. mittel bis hoch empfindliche Gebiete gelten Rele-
vanzschwellen von 50 ï 60 dB(A), was einer Entfernung von 60 ï 130 m zur Leitungsachse in 
Bezug auf mögliche bauzeitliche Lärmemissionen entspricht. Unterhalb dieser 60 m Entfer-
nung ist für hoch empfindliche Nutzungen eine hohe Einwirkungsintensität zu berücksichtigen. 
Über den gesamten Verlauf des Untersuchungskorridors tritt keine Annäherung der Leitungs-
achse näher als 60 m an einen hoch empfindlichen Siedlungsraum ein. 

Innerhalb des Untersuchungsraums treten daher nur 3 Teilbereiche mit lediglich mittlerer 
Empfindlichkeit in einer Entfernung von > 60 m zur Leitungsachse auf: Siedlungsbereich 
Dreesch (Beurteilungsstrecke A), Gräbendorf (Beurteilungsstrecke C) und Weißack (Beurtei-
lungsstrecke D). Die großräumige Variante ĂEberswaldeñ (Beurteilungsstrecke B2) und die 
weiteren Varianten verlaufen ebenfalls punktuell in einer geringeren Entfernung als 60 m zwi-
schen Leitungsachse und Siedlungsbereichen. Betroffen sind jeweils ausschließlich vorbe-
lastete Bereiche mit reduzierter, d.h. mittlerer bis geringer Empfindlichkeit. 

Innerhalb des Untersuchungskorridors befinden sich darüber hinaus Bereiche mit Erholungs-
funktionen wie Landschaftsschutzgebiete, Naturparke und Erholungs(-schutz)wald. Erho-
lungswälder befinden sich in den Gemeinden Oderberg, Bad Freienwalde (Oder) und Wriezen 
(alle Beurteilungsstrecke B1), Müncheberg, Grünheide (Mark), Spreenhagen, Heidesee, Bes-
tensee, Groß Köris und Teupitz / Baruth(Mark) (alle Beurteilungsstrecke C) sowie Luckau, 
Massen-Niederlausitz/Finsterwalde und Lauchhammer (alle Beurteilungsstrecke D). Die 
Beurteilungsstrecke A umfasst keine Erholungswälder. 

Elemente mit hoch empfindlicher Wohn- bzw. Wohnumfeldfunktion sowie Erholungs- bzw. 
Freizeitfunktionen sind innerhalb des Untersuchungskorridors durchgängig nicht vorhanden. 

Vorbelastungen im Hinblick auf das Schutzgut Menschen stellen Gewerbe- und Industrieflä-
chen, Hauptverkehrsstraßen, Schienenwege, Freileitungen und Fernleitungstrassen dar. 

Auswirkungen 

Als baubedingte Auswirkung ist für das Schutzgut Menschen die temporäre Beeinträchtigung 
durch Baustellenlärm zu betrachten. Maßgebend für die tatsächlich entstehende Lärmbelas-
tung im Umfeld der Baustellen ist der Schalldruckpegel der eingesetzten Baumaschinen. Für 
die Verlegung der EUGAL werden ausschließlich Maschinen eingesetzt, die den Bestimmun-
gen der 32. BImSchV entsprechen. 

Die Bauarbeiten werden im Regelfall weder während der in der AVV Baulärm definierten 
Nachtzeit (20 ï 7 Uhr) noch am Wochenende durchgeführt. Bei der Leitungsverlegung handelt 
es sich um eine wandernde Baustelle. Bei der Verlegung von zwei Strängen werden nach 
dem Abtragen des Oberbodens einige Arbeitsschritte zweimalig während der gesamten Bau-
zeit durchgeführt. Der Baustellenverkehr wird in diesem Abschnitt wiederholt während der 
gesamten Bauzeit auftreten. 

Durch kurzfristige, baubedingte Verlärmung durch Baustellenverkehr und -betrieb sowie Licht 
und Erschütterungen von Wohn- und Mischgebieten mit mittlerer Empfindlichkeit kommt es zu 
entscheidungserheblichen Umweltauswirkungen schwacher bis mittlerer Intensität innerhalb 
der Untersuchungskorridore in insgesamt 8 Teilbereichen innerhalb der Beurteilungsstre-
cken B1, C und D, innerhalb der Beurteilungsstrecke B2 (Großräumige Variante Eberswalde) 
in insgesamt 2 Teilbereichen. Bei den Varianten Alte Oder (Beurteilungsstrecke B1), sowie 



Landesplanerische Beurteilung der Erdgasfernleitung EUGAL, Abschnitt Brandenburg 

 

 

66 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg 

 

 

Bornsdorf (Beurteilungsstrecke D) wird jeweils eine Wohn- und Mischgebietsfläche in eben-
dieser Intensität beeinträchtigt. 

Hoch empfindliche Bereiche (Krankenhäuser, Kurkliniken, Seniorenheime) werden von bau-
bedingten Flächen und Emissionen nicht berührt. Weitere baubedingte Auswirkungen durch 
temporäre Flächenbeanspruchungen für Arbeitsflächen, Lagerflächen und Baustraßen sowie 
Zerschneidungen von Wegebeziehungen werden durch die Kurzfristigkeit der jeweiligen Bau-
stellenflächen (Wanderbaustellen) und die bauzeitliche Bereitstellung von Umleitungen in nur 
geringer Intensität wirksam und führen somit nicht zu entscheidungserheblichen Auswirkun-
gen. Baubedingte Staubeinträge verbleiben im Bereich der bereits großflächig verbreiteten 
Einflüsse durch die landwirtschaftliche Nutzung und werden daher ebenfalls nicht 
betrachtungsrelevant. 

Bereiche mit mittleren entscheidungserheblichen Auswirkungen, die in einem Abstand von 
weniger als 60 m zur Leitungsachse liegen, wurden als schutzgutbezogene Konfliktbereiche 
für die einzelnen Beurteilungsstrecken ermittelt: 

Beurteilungsstrecke A 

Es treten keine schutzgutbezogenen Konfliktbereiche innerhalb der Beurteilungsstrecke A auf. 

Beurteilungsstrecke B1 

Innerhalb der Beurteilungsstrecke B1 treten 2 Konfliktbereiche (Wohn- und Mischgebietsflä-
chen Klein Frauenhagen und Oderberg) auf. 

Beurteilungsstrecke B2 

Innerhalb der Beurteilungsstrecke B2 tritt ein Konfliktbereich (Wohn- und Mischgebietsfläche 
westlich Kerkow) auf. Die Beurteilungsstrecke B2 einschließlich ihrer Untervariante Tornow 
durchquert Schutzgebiete mit Erholungsfunktionen (Biosphärenreservat und LSG). 

Beurteilungsstrecke C 

Innerhalb der Beurteilungsstrecke C treten 3 Konfliktbereiche (Wohn- und Mischgebietsflä-
chen Gräbendorf, Radelandsiedlung und Rietzneuendorf) auf. Es kommt ferner zu einer Que-
rung von Schutzgebieten mit Erholungsfunktion durch den Untersuchungskorridor (Naturpark 
und LSG). 

Beurteilungsstrecke D 

Innerhalb der Beurteilungsstrecke D treten 2 Konfliktbereiche (Wohn- und Mischgebietsflä-
chen Bornsdorf, Weißack) auf. Auch werden Schutzgebietsflächen mit Erholungsfunktion in 
Anspruch genommen (Naturpark und LSG). 

Für die dauerhafte, anlagebedingte Inanspruchnahme von Flächen werden Regelungen zu 
Entschädigungsleistungen auf privatrechtlicher Basis getroffen. Anlagebedingte Auswirkungen 
durch Nutzungskonflikte aufgrund des frei zu haltenden Schutzstreifens und durch dauerhafte 
Flächennutzungen für die Verdichterstation sowie die Absperrstationen treten daher innerhalb 
des gesamten Untersuchungsraums einschließlich der großräumigen Variante Eberswalde 
nicht ein. 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind in Bezug auf das Schutzgut Menschen nicht gegeben, da 
der Betrieb der nicht sichtbaren, unterirdisch verlegten Leitung völlig geräusch- und geruchlos 
stattfindet. Betriebsbedingte Auswirkungen durch Betreten, Befahren und Befliegen im Zuge 
der regelmäßigen Unterhaltung wurden als irrelevant eingestuft, da eine Empfindlichkeit für 
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dieses Schutzgut lediglich gegenüber dauerhafter Verlärmung festgestellt wurde. Störfallbe-
dingte Auswirkungen beim Betrieb sind nicht vollständig auszuschließen, fließen hier jedoch 
nicht in die Bewertung ein. 

Die Verdichterstation, die in der Stadt Baruth/Mark im Landkreis Teltow-Fläming, nordwestlich 
der Ortslage Radeland, vorgesehen ist, kann als industrieähnliche Anlage mit Geräuschemis-
sionen Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen ausüben. Die nächstliegenden Siedlungs-
strukturen mit Erholungs- und Freizeitfunktionen in Form von Wochenendhausbebauung 
befinden sich jedoch erst ca. 1.300 m östlich des Standortes. Nutzungen mit hohen Empfind-
lichkeiten gegenüber Verlärmung sind daher im Nahbereich der Verdichterstation nicht 
vorhanden. 

Die im Rahmen der EUGAL geplante Verdichterstation Radeland 2 befindet sich in unmittelba-
rer Nachbarschaft zur bereits für die OPAL-Leitung errichteten Verdichterstation Radeland 1. 

Es werden zur Gewährleistung des übergeordneten Grundsatzes des Schutzes der physi-
schen und psychischen Gesundheit des Menschen von der Trägerin der Planung schutzgut-
bezogene geeignete Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung vorgesehen. Situations-
bedingt können im Einzelfall geeignete Maßnahmen gewählt werden. Eine Zuordnung der 
Maßnahmen zu konkreten Trassenabschnitten erfolgt im Rahmen des PFV. 

- Durchführung der Bauarbeiten tagsüber bzw. außerhalb der Nachtstunden 

- Einsatz von lärmarmen Baumaschinen 

- Wahrung eines ausreichenden Abstandes zu den bebauten Bereichen 

- nur kurzfristige Beanspruchung wichtiger Wegebeziehungen für Baumaßnahmen und 
Zufahrten 

- Vorankündigung und Ausschilderung von Ausweichrouten bei temporärer Unterbrechung 
der Erholungsinfrastruktur 

- Optimierung / Verlegung des Arbeitsstreifens 

- nach Möglichkeit Verzicht auf Rammarbeiten bei der Annäherung an Häuser unter 60 m 

- Abstand und Auswahl alternativer Bautechniken 

Stellungnahmen 

Die Familienbetriebe ĂLand und Forst Brandenburg e.V.ñ bezweifeln die Gewährleistung der 
Sicherheit bei Trassenbündelung in Bezug auf die Gasversorgung und auch die menschliche 
Sicherheit. Es wird eine Trennung der Trassen in einen östlichen und einen westlichen Strang 
vorgeschlagen. 

Aus der Öffentlichkeit kommt für die Beurteilungsstrecke C die Befürchtung, dass durch eine 
Trassenbündelung mit der OPAL sowie Autobahn und Bahntrasse in Verbindung mit der Ein-
flugschneise des Flughafens BER und der hohen Leistungskapazität der Erdgasfernleitungen 
ein Anschlagsziel für Terrorismus geschaffen würde. Potenzielle Explosionen könnten Auswir-
kungen auf die in der Nähe befindlichen Siedlungsbereiche haben (vgl. Kap 4.1.11
 Katastrophenschutz). 

Für alle Untersuchungskorridore sind Einwände von anliegenden Gemeinden bezüglich einer 
möglicherweise zu nah an der Wohnbebauung befindlichen Leitungsführung eingereicht wor-
den. Für die Beurteilungsstrecke A ist dies für die Gemeinde Gramzow von einem Bürger 
geäußert worden, für die Beurteilungsstrecke B1 von der Gemeinde Oderberg, für die Beur-
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teilungsstrecke C vom Amt Unterspreewald und für die Beurteilungsstrecke D vom Amt Els-
terland, der Stadt Finsterwalde und einem Bürger aus Sorno. Die Stadt Finsterwalde weist auf 
ein potenziell betroffenes Sondergebiet ĂWochenendhªuserñ hin. Die Alternativvariante B2 
Eberswalde wird von den Städten Eberswalde und Angermünde abgelehnt. 

Die Öffentlichkeit merkt an, dass die Sicherheit und die Gefahrenabwendung für die Men-
schen in der Umgebung der geplanten Trasse für die Durchführung des Projekts gewährleistet 
sein sollte. Des Weiteren wird die technische Sicherheit durch die Trassenbündelung mit 
bereits bestehenden Erdgas- und Erdölleitungen bezweifelt. Es werden Auswirkungen im 
Falle einer Explosion bis hin zu den Siedlungsbereichen zwischen Kienbaum und Radeland 
sowie den Ortsteilen Neumeichow und Meichow befürchtet. 

Das Ministerium für Energie der Republik Polen hält es bezogen auf baubedingte 
Lärmbelastungen für voreilig zu behaupten, dass es keine grenzüberschreitenden 
Auswirkungen auf die Republik Polen geben wird. 

Bewertung 

Nach den Grundsätzen aus § 2 Abs. 2 Ziff. 4, 5, 6 und 8 ROG sind die ländlichen Räume als 
Lebensräume zu erhalten, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und der Schutz der 
Allgemeinheit vor Lärm sowie die Reinhaltung der Luft sicherzustellen. 

Nach § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden 
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte 
Gebiete, Freizeitgebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden 
werden. Dieser Vorgabe wurde durch Bündelung mit der OPAL-Trasse, die bereits diesen 
Grundsätzen entsprechend geplant wurde, in großem Umfang entsprochen. 

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit werden in der Ersten allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, 
TA Luft) Immissionsgrenzwerte für luftverunreinigende Stoffe festgelegt. Dieser Wert beträgt 
im Jahresmittel 40 µg/m³ für Stickstoffdioxid. Schadstoffimmissionen können nur durch die 
Verdichterstation ausgelöst werden. Durch eine entsprechende technische Konzeption dieser 
Anlage können Überschreitungen der Grenzwerte ausgeschlossen werden. Auch die Immissi-
onsrichtwerte nach TA Lärm werden an allen Immissionsorten eingehalten. 

Als einziger Wirkfaktor für das Schutzgut Menschen wird der baubedingte Lärmeintrag beur-
teilungsrelevant. Insgesamt kommt es im Verlauf der Beurteilungsstrecke C innerhalb von 
3 Konfliktbereichen zu mittleren entscheidungserheblichen Auswirkungen. Alle anderen Wirk-
faktoren treten bei Umsetzung der vorgesehenen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
nicht in die Bewertung ein. 

Die baubedingten Lärmeinträge stehen im Widerspruch zu dem Grundsatz aus § 2 Abs. 2 
Ziff. 6 ROG, demzufolge der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm sicherzustellen ist. 

Durch Umsetzung von Maßnahmen wie 

- Durchführung der Baumaßnahmen außerhalb der Nachtstunden, 

- Einsatz von lärmarmen Baumaschinen im Sinne der 32. BImSchV, 

- Wahrung eines ausreichenden Abstandes zu den bebauten Bereichen, 

- Optimierung / Verlegung des Arbeitsstreifens, 
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- Verzicht auf Rammarbeiten bei der Annäherung an Siedlungsbereiche unter 60 m und 

- Abstand und Auswahl alternativer Bautechniken 

können die baubedingten Lärmbeeinträchtigungen so weit gemindert werden, dass sie nicht 
mehr im Widerspruch zu den o.g. raumordnerischen Grundsätzen stehen. Im PFV sind geeig-
nete Maßnahmen zur Minderung der baubedingten Lärm festzulegen. (Maßgabe 4) 

In der Gesamtbetrachtung stellt sich die Vorzugstrasse mit der Variante ĂRietzneuendorf-
Staakow-Friedrichshofñ als die ï bedingt durch die größeren Abstände dieser Variante zu 
Siedlungsflächen ï für das Schutzgut Menschen günstigste Variante dar. Im Verlauf der groß-
räumigen Variante Eberswalde ergeben sich keine entscheidungserheblichen Unterschiede 
zur Vorzugstrasse. 

Bei der Standortwahl der Verdichterstation ergeben sich schutzgutbezogen keine unterschied-
lichen Auswirkungen zwischen den beiden möglichen Standorten. 

Störfälle mit Erdgasfernleitungen sind sehr selten und in der Regel durch Fremdeinwirkungen 
hervorgerufen. Erdgasfernleitungen einschließlich ihrer Nebenanlagen (wie z.B. Absperrar-
maturen) gelten somit, unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften, als sicher. Ein verblei-
bendes störfallbedingtes Restrisiko kann dennoch grundsätzlich für den Menschen einschließ-
lich der menschlichen Gesundheit nicht ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 4.1.11
 Katastrophenschutz). 

Feststellung 

Die geplante Erdgasfernleitung EUGAL ist in allen Varianten einschl. beider Alternativstand-
orte für die Verdichterstation bei Umsetzung der Maßgabe 4 mit den Erfordernissen der 
Raumordnung bezüglich des Schutzgutes Menschen einschließlich der menschlichen 
Gesundheit vereinbar. 

4.2.2 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Grundlagen 

Im Kapitel zum Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt werden die Auswirkun-
gen der Planung auf die Lebensräume von Tieren und Pflanzen sowie auf geschützte Biotope 
durch Flächeninanspruchnahme, Zerschneidungs- und Barrierewirkungen betrachtet. 

Die Bewertung erfolgt anhand des ROG, des LEP B-B und des LEPro 2007. Berücksichtigt 
werden darüber hinaus die Vorgaben des BNatSchG und des BbgNatSchAG. Des Weiteren 
werden die Roten Listen der im Land Brandenburg gefährdeten Tier- und Pflanzenarten sowie 
das Vorkommen besonders oder streng geschützter Arten bzw. Arten des Anhangs II und IV 
der FFH-Richtlinie zugrunde gelegt. 

Der Untersuchungsraum für die Prüfung der zu erwartenden Umweltauswirkungen wurde 
innerhalb besonders empfindlicher Bereiche für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biolo-
gische Vielfalt punktuell von 600 m auf maximal 1.000 m aufgeweitet. 

Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete sowie auf den Artenschutz werden in separaten 
Kapiteln behandelt. 
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Bestand 

Die Bestandsdarstellung erfolgt über Biotoptypen sowie Vorkommen relevanter Pflanzenarten 
und Tierarten(-gruppen). Die Darstellung des Bestandes erfolgt auf insgesamt 11 definierten 
Beurteilungsabschnitten des Untersuchungskorridors in seinen Beurteilungsstrecken A, B1, 
B2, C und D sowie für die beiden Standortalternativen der Verdichterstation. Als Grundlage für 
die Abgrenzungen der Teilabschnitte wurden naturräumliche Gegebenheiten wie walddomi-
nierte Flächen oder Gewässerauen herangezogen. 

Der Untersuchungsraum umfasst ca. 65 % Biotoptypen der landwirtschaftlichen Flächen, 
20 % Waldbiotope, 7 % Siedlungs- und Verkehrsflächen und 8 % kleinflächig verbreitete Bio-
toptypen wie Gewässer und Kleingehölze, die in der Regel eine hohe Artenvielfalt an Pflanzen 
und Tieren beherbergen und häufig innerhalb von Schutzgebieten liegen. Die Forst- und 
Landwirtschaftsflächen verfügen mehrheitlich über eine geringe Artenvielfalt, während in den 
Auen der Fließgewässer, in Bereichen mit Biotoptypen feuchter bis nasser Standorte sowie in 
naturnahen Laubwäldern eine deutlich erhöhte Artenvielfalt auftritt. 

Schutzgebietsausweisungen 

Im Untersuchungsraum einschließlich aller Varianten liegen 34 Fauna-Flora-Habitat-Gebiete 
(FFH-Gebiete), 5 EU-Vogelschutzgebiete (SPA), 16 Naturschutzgebiete (NSG), ein Biosphä-
renreservat, 17 Landschaftsschutzgebiete (LSG) und 5 Naturparke. In den Untersuchungskor-
ridoren befinden sich ferner mehrere Naturdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile und 
gesetzlich geschützte Biotope. 

Teilschutzgut Tiere 

Die Darstellung des faunistischen Bestands wird anhand relevanter Tierarten vorgenommen. 
Als Bewertungsmaßstab für die als relevant eingestuften Tierarten werden die Gefährdungs-
kategorien der Roten Listen Brandenburgs angesetzt. Relevant werden überdies Vogelarten 
mit nachgewiesenen Horststandorten sowie die Käferarten Eremit und Heldbock als Arten mit 
entscheidender Relevanz für die Beurteilung von Umweltauswirkungen. 

Für die 11 Beurteilungsabschnitte und die Standorte der Verdichterstation werden für die 
Artengruppen Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien, Fische, Tagfalter, Libellen, Käfer, 
Ameisen und Weichtiere in Abhängigkeit des Vorhandenseins gefährdeter Arten die Bedeu-
tungsstufen Ăhoch bedeutsamñ, Ăbedeutsamñ, Ăwenig bedeutsamñ und Ănicht bedeutsamñ 
vergeben. 

Der gesamte Untersuchungsraum verfügt über bedeutsame (Beurteilungsabschnitt A01) bzw. 
bedeutsame bis hoch bedeutsame Lebensräume (Beurteilungsabschnitte B102 bis D11). Die 
nördlichen Abschnitte der Untersuchungskorridore in den Beurteilungsstrecken A, B1 und B2 
verfügen vorrangig über bedeutsame bis hoch bedeutsame Lebensräume für Brutvögel durch 
ausgedehnte Feldfluren und Niederungen, die südlichen Beurteilungsabschnitte (Beurtei-
lungsstrecken C und D) bieten durch den höheren Gewässer- und Waldanteil einem breiteren 
Artengruppenspektrum hohe bis sehr hohe Lebensraumfunktionen, insbesondere für Säuge-
tiere (Fischotter, Biber, Fledermäuse), Libellen, Amphibien und Fische. Der Untersuchungs-
raum der geplanten Verdichterstation ist hauptsächlich mit Nadelwald (45 % Wald aus Nadel-
bäumen, 38 % Jungbestand) bestockt, gefolgt von Gewerbe-, Siedlungs- und Wegeflächen. 

Die höchsten Anteile an hoch bedeutsamen und bedeutsamen Lebensräumen befinden sich 
innerhalb der Beurteilungsabschnitte B105, D10 und D11 für die Artengruppen Fledermäuse, 
Reptilien und Amphibien bei gleichzeitig bedeutsamem Auftreten weiterer Artengruppen. Die 
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Beurteilungsstrecke B2 (Großräumige Variante Eberswalde) ist ebenfalls, insbesondere in 
ihrem nördlichen Abschnitt, von hoher Bedeutung für verschiedene Artengruppen, insbeson-
dere für Brutvögel, Fledermäuse und Libellen. Der Standort der geplante Verdichterstation 
stellt aufgrund des hohen Nadel- und Jungwaldanteils lediglich für die Artengruppe der Fle-
dermäuse einen Bereich mit hoher Bedeutung dar. 

Somit weist der gesamte Untersuchungskorridor in allen 11 Beurteilungsabschnitten ein-
schließlich der geplanten Verdichterstation jeweils für mindestens eine betrachtete Arten-
gruppe Bereiche mit entscheidungserheblicher Bedeutung auf. 

Empfindlichkeit 

Insbesondere stark gefährdete Arten in kleinen Populationen und/oder engem Bezug zu spe-
zifischen Vegetationsstrukturen besitzen eine hohe bis sehr hohe Bedeutung und Empfind-
lichkeit gegenüber Lebensraumverlust. Des Weiteren bestehen artspezifisch erhöhte Emp-
findlichkeiten gegenüber Störwirkungen, Zerschneidung und Sedimentierung. Im Einzelnen 
wurden für folgende Artengruppen folgende Empfindlichkeiten als spezifisch festgelegt: 

- Fledermäuse: Hohe Empfindlichkeit gegenüber Flächeninanspruchnahme, insbesondere 
von Quartierbäumen und Verbindungsstrukturen 

- Biber und Fischotter: Hohe Empfindlichkeit gegenüber Zerschneidung und Trennwirkung 
bei der Querung von Lebensräumen 

- Brut- und Rastvögel: Hohe Empfindlichkeit gegenüber Störungen im Rahmen der 
artspezifischen Fluchtdistanz 

- Amphibien und Reptilien: Hohe Empfindlichkeit gegenüber Zerschneidung und 
Flächeninanspruchnahme 

- Fische: Hohe Empfindlichkeit gegenüber Verlust von Lebensräumen, Lärm, Erschütterun-
gen und Wassertrübungen 

- Tagfalter, Heuschrecken: Hohe Empfindlichkeiten gegenüber direkten Eingriffen in Habi-
tate mit Entwicklungsstadien 

- Käfer: Hohe Empfindlichkeit gegenüber Lebensraumverlusten flugunfähiger Arten und 
Brutbaumverlusten 

- Mollusken: Hoch empfindlich gegenüber Wasserverschmutzungen, insbesondere 
Trübungen. 

Die Empfindlichkeit gegenüber Habitatverlust stellt das Hauptkriterium möglicher Projektwir-
kungen für das Teilschutzgut Tiere dar. Die gegenüber Habitatverlust hoch empfindlichen 
Tierlebensräume weisen ein hohes Konfliktpotenzial auf. 

Der Untersuchungskorridor in seinen Beurteilungsstrecken A, B1, C und D verfügt auf nahezu 
100 % seiner Fläche über eine mindestens mittlere, vielfach auch hohe Empfindlichkeit für das 
Teilschutzgut Tiere. Insbesondere in den Beurteilungsabschnitten B105, C09, D10 und D11 
tritt eine Häufung hoch empfindlicher Lebensräume auf (83 %, 60 %, 69 % bzw. 71 % Flä-
chenanteil). Teilflächen mit geringen Empfindlichkeiten sind lediglich im Beurteilungsab-
schnitt C06 verbreitet. 

Für den Untersuchungskorridor der Beurteilungsstrecke B2 (Großräumige Variante Ebers-
walde) gelten auf dem Beurteilungsabschnitt  B202 über 70 % der Flächen als faunistisch 
hoch empfindlich. 
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Der gesamte Untersuchungskorridor wurde zur Einstufung der faunistischen Empfindlichkeit in 
insgesamt 58 faunistische Empfindlichkeitsräume mit unterschiedlicher Empfindlichkeitsstufe 
aufgeteilt, die auf die Beurteilungsstrecken A bis D verteilt wurden (vgl.  

Abbildung 2). Darüber hinaus befinden sich innerhalb der einzelnen Beurteilungsstrecken 
verschiedene Konfliktschwerpunkte, innerhalb derer Bereiche mit besonders hoher Empfind-
lichkeit für das Teilschutzgut Tiere akkumulieren. 
 
Abbildung 2: Empfindlichkeitsräume und Konfliktschwerpunkte für das Teilschutzgut Tiere 
 

 
 
Bei Auftreten von erhöhten Konzentrationen seltener, stark gefährdeter und/oder vom Aus-
sterben bedrohter Arten werden faunistische Empfindlichkeitsräume mit hoher Empfindlichkeit, 
bei Auftreten von Arten der Gefährdungsstufen 3 (gefährdet) oder V (Vorwarnstufe) der Roten 
Liste des Landes Brandenburg mit mittlerer Empfindlichkeit abgegrenzt. Die einzelnen Beur-
teilungsstrecken verfügen über eine jeweils unterschiedliche Zahl an Empfindlichkeitsräumen: 
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Beurteilungsstrecke A 

Die Beurteilungsstrecke A umfasst insgesamt 5 faunistische Empfindlichkeitsräume, hiervon 3 
mit hoher Empfindlichkeit (u.a. Lebensräume von Rotbauchunke, Rothalstaucher, Eremit; 
hiervon ein hoch empfindlicher Raum innerhalb des FFH-Gebiets ĂGroÇer Kuhsee bei 
Gramzowñ) und 2 mit mittlerer Empfindlichkeit (Lebensräume von Rohrweihe und Kleiner 
Königslibelle). 

Beurteilungsstrecke B1 

Die Beurteilungsstrecke B1 umfasst insgesamt 12 faunistische Empfindlichkeitsräume, hier-
von 7 mit hoher Empfindlichkeit (Lebensräume von u.a. Mopsfledermaus, Rotbauchunke, 
Wachtelkönig, Eremit) und Lage in einem FFH- oder nationalen Schutzgebiet, 3 mit mittlerer 
Empfindlichkeit (Lebensräume von Rohrweihe, Kreuzkröte, Kleiner Königslibelle) und 2 mit 
geringer Empfindlichkeit. 

Beurteilungsstrecke B2 

Die Beurteilungsstrecke B2 umfasst insgesamt 9 faunistische Empfindlichkeitsräume, hiervon 
6 mit hoher Empfindlichkeit (Lebensräume von u.a. Rotbauchunke, Fischadler, Eremit) und 
meist einer Lage in einem FFH- oder nationalen Schutzgebiet, und 3 mit mittlerer Empfindlich-
keit (Lebensräume von Weißstorch, Kreuzkröte, Kleiner Königslibelle). 

Beurteilungsstrecke C 

Die Beurteilungsstrecke C umfasst insgesamt 21 faunistische Empfindlichkeitsräume, hiervon 
10 mit hoher Empfindlichkeit (Lebensräume von u.a. Wendehals, Mopsfledermaus, Rotbauch-
unke) und Lage in einem FFH- oder nationalen Schutzgebiet, 10 mit mittlerer Empfindlichkeit 
(Lebensräume von Heidelerche, Ortolan, Kleiner Königslibelle) und ein Empfindlichkeitsraum 
mit geringer Empfindlichkeit. 

Beurteilungsstrecke D 

Die Beurteilungsstrecke D umfasst insgesamt 21 faunistische Empfindlichkeitsräume, hiervon 
6 mit hoher Empfindlichkeit (Lebensräume von u.a. Mopsfledermaus, Rotbauchunke, Fisch-
adler, Eremit) und meist einer Lage in einem FFH- oder nationalen Schutzgebiet, und 3 mit 
mittlerer Empfindlichkeit (Lebensräume von Weißstorch, Kreuzkröte, Kleiner Königslibelle). 

Die Beurteilungsstrecken C und D beherbergen somit eine jeweils deutlich höhere Anzahl an 
faunistischen Empfindlichkeitsräumen mit mittlerer bis hoher Empfindlichkeit als die Beurtei-
lungsstrecken A, B1 und B2. 

Verdichterstation 

Den Habitatfunktionen der beiden möglichen Standorte für die Verdichterstation kommt hin-
sichtlich der Fauna eine mittlere Empfindlichkeit zu. Die im Untersuchungsraum für die Ver-
dichterstation befindlichen Waldschneisen sind Lebensraum von Ziegenmelker (Gefährdungs-
stufe 3 der Roten Liste Brandenburgs), des stark gefährdeten Brachpiepers (Gefährdungs-
stufe 2 der Roten Liste Brandenburgs) und des vom Aussterben bedrohten Steinschmätzers 
(Gefährdungsstufe 1 der Roten Liste Brandenburgs). Arten aus den Artengruppen der Repti-
lien, Libellen und Schmetterlinge sind zu erwarten, jedoch nicht nachgewiesen. Fledermaus-
quartiere sind aufgrund fehlenden starken Baumholzes nicht zu erwarten. Der Standort der 
Verdichterstation befindet sich außerhalb von Schutzgebietskulissen. 



Landesplanerische Beurteilung der Erdgasfernleitung EUGAL, Abschnitt Brandenburg 

 

 

74 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg 

 

 

Teilschutzgut Pflanzen 

Im Untersuchungskorridor der Beurteilungsstrecken A, B1, C und D sowie in geringerem 
Umfang im Untersuchungskorridor der Beurteilungsstrecke B2 (großräumige Variante Ebers-
walde) sind auf den 11 Beurteilungsabschnitten aufgrund der Vielfalt der betroffenen Land-
schaftseinheiten nahezu alle in der brandenburgischen Kartieranleitung aufgeführten Bio-
toptypen verbreitet. Hoch bis sehr hoch bedeutsame Biotoptypen wie naturnahe Laubwälder, 
Auen und großräumige, naturnahe Gewässerniederungen nehmen 10 % der Fläche des 
Untersuchungskorridors einschließlich der großräumigen Variante Eberswalde ein. 

Die Bedeutung des Teilschutzguts Pflanzen (Biotoptypen) richtet sich nach den Kriterien 
Ersetzbarkeit, Natürlichkeit, landes- und bundesweite Gefährdung sowie Vollkommenheit. Als 
insgesamt sehr hoch bedeutsam gelten naturnahe bis annähernd natürliche, seltene, nur 
langfristig ersetzbare und in charakteristischer Ausprägung befindliche Biotoptypen (natur-
nahe Laubwälder und Gewässer). Die höchste Bedeutung erlangen sehr hoch bedeutsame 
Biotoptypen, die darüber hinaus innerhalb eines Schutzgebietes liegen. 

Gemäß Roter Liste Brandenburgs einem Gefährdungsgrad zugeordnete, besonders oder 
streng geschützte und/oder in Anhang II und IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Pflanzenarten 
werden als relevante Arten in die Bestandsbewertung eingebunden. Deren Auftreten führt zu 
einer höheren Bedeutsamkeit der sie umgebenden Biotoptypen. 

Innerhalb des Untersuchungskorridors sind folgende, hoch bis sehr hoch bedeutsame Bio-
toptypen und Schutzgebiete verbreitet: 

Beurteilungsstrecke A 

Die Beurteilungsstrecke A verläuft überwiegend durch landwirtschaftlich geprägte Bereiche, 
die punktuell von Feuchtwiesen und feuchten Grünlandbrachen als höherwertige Biotoptypen 
durchbrochen werden. Die Beurteilungsstrecke umfasst ferner eine Vielzahl von Baumreihen. 
Es werden 2 FFH-Gebiete, ein EU-Vogelschutzgebiet, ein Landschaftsschutz- und ein Natur-
schutzgebiet gequert. Auf einer Strecke von 350 m befinden sich hoch bis sehr hoch bedeut-
same Biotoptypen, u.a. Wald feuchter Standorte. 

Beurteilungsstrecke B1 

Die Beurteilungsstrecke B1 berührt mehrheitlich Landwirtschafts-, Wald- und Forstflächen. Es 
werden 8 FFH-Gebiete, 2 EU-Vogelschutzgebiete, 2 Landschaftsschutz-, 4 Naturschutz- und 
2 Überschwemmungsgebiete sowie ein Biosphärenreservat gequert. Auf einer Strecke von 
600 m befinden sich sehr hoch bedeutsame Biotoptypen, u.a. heimischer Laubwald und Auen 
im Bereich der Alten Oder bei Oderberg und beim Oderberger Hauptgraben. 

Beurteilungsstrecke B2 

Die Beurteilungsstrecke B2 umfasst neben Landwirtschaftsflächen eine Vielzahl von Waldflä-
chen. Sie quert 4 FFH-Gebiete, ein EU-Vogelschutzgebiet, 2 Landschaftsschutz- und 
2 Naturschutzgebiete, ein Biosphärenreservat und einen Naturpark. Auf einer Länge von ins-
gesamt 3.200 m sind hoch bis sehr hoch bedeutsame Biotoptypen (z.B. heimischer Laub-
wald), Biotoptypen mit mittlerer Bedeutung auf 9.400 m (Kiefernforst) bzw. sonstige Biotopty-
pen auf einer Länge von 9.200 m (Feuchtgrünland, Brachen) verbreitet. 

Beurteilungsstrecke C 

Die Beurteilungsstrecke C umfasst einen hohen Anteil an (Laub- und Nadel-) Wald- und 
Auenlebensräumen unterschiedlicher Ausprägung sowie zahlreiche Fließgewässer. Hier 
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durchschneidet die Planung 14 FFH-Gebiete, ein EU-Vogelschutzgebiet, 
6 Landschaftsschutz- und 6 Naturschutzgebiete, 2 Naturparke und ein Überschwemmungs-
gebiet. Auf einer Länge von 750 m sind hoch bedeutsame Biotoptypen (z.B. heimischer 
Laubwald, Auwald), auf einer Länge von 47.300 m mittel bedeutsame Waldbereiche (Kiefern-
forst) und auf 11.700 m Länge sonstige Biotoptypen (z.B. Feuchtgrünland, Röhrichte) 
verbreitet. 

Beurteilungsstrecke D 

Die Beurteilungsstrecke D umfasst hohe Anteile an Landwirtschaftsflächen, strukturarmen, 
großflächigen Nadel- und Mischwaldflächen und zahlreiche Fließgewässer samt deren Auen, 
hierunter Schwarze Elster und Pulsnitz. Es erfolgt eine Querung von 9 FFH-Gebieten, 2 EU-
Vogelschutzgebieten, 6 Landschaftsschutz- und 4 Naturschutzgebieten, 2 Naturparke und ein 
Überschwemmungsgebiet. Auf einer Länge von 1.300 m treten hoch bedeutsame Biotoptypen 
auf (z.B. heimischer Laubwald), auf einer Länge von 20.600 m mittel bedeutsame Biotoptypen 
(Kiefernforst) und sonstige Biotoptypen (z.B. Feuchtgrünland) auf 9.470 m Länge. 

Verdichterstation 

Die Standorte beider Varianten befinden sich innerhalb ausgedehnter Nadelwaldbestände 
(Jungbestände mit 38 % und Bestände mit schwachem bis mittlerem Baumholz mit 45 % Flä-
chenanteil). Innerhalb des insgesamt 1.700 m reichenden Untersuchungsradius um die beiden 
Standortvarianten der Verdichterstation befinden sich in deutlich geringeren Flächenanteilen 
Biotoptypen der Ruderalfluren (2 %), Trockenrasen (2 %), Gewerbeflächen (4 %) sowie Stra-
ßen und Wege (5 %). Beide Standortvarianten liegen innerhalb eines 
Landschaftsschutzgebietes. 

Bedeutung und Empfindlichkeit des Teilschutzguts Pflanzen 

Die Empfindlichkeit von Biotoptypen korreliert direkt mit der ökologischen Wertigkeit der Flä-
chen. Je naturnäher und reifer ein Bestand ist, desto empfindlicher ist er gegenüber Eingriffen. 
Die Empfindlichkeit der Biotoptypen wurde einer 3-stufigen Werteskala (hoch bis sehr hoch - 
mittel - gering) zugeordnet. Die Empfindlichkeit gegenüber Verlust wird als entscheidungser-
hebliche, aggregierende Empfindlichkeit einer weiterführenden Beeinträchtigungsprognose 
zugrunde gelegt. 

Laubwäldern mit standortheimischen Laubbäumen, Wäldern feuchter Standorte, Gehölzlinien 
und -gruppen, Mooren, Feuchtbrachen, Röhrichten und Gewässern sowie Zwergstrauchhei-
den und Trockenrasen wird eine hohe bis sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Verlust, Ver-
änderungen der Standortbedingungen und stofflichen Belastungen zugesprochen. Biotopty-
pen mit der Empfindlichkeitsstufe III (hoch bis sehr hoch) sind innerhalb des Untersuchungs-
korridors mit einem Flächenanteil von 8 % verbreitet. Hierzu zählen Biotope mit einer geringen 
bis äußerst geringen Wiederherstellbarkeit (naturnahe bis bedingt naturnahe Wälder, ausge-
dehnte Röhrichtzonen, Gewässer). Innerhalb der Beurteilungsstrecken C und D befinden sich 
die höchsten Anteile an hoch bis sehr hoch empfindlichen bzw. bedeutsamen Biotoptypen. 
Unter Berücksichtigung des kürzeren Verlaufs der Beurteilungsstrecke B2 verfügt diese 
jedoch in Relation zu ihrer Gesamtlänge ebenfalls über einen sehr hohen Anteil an sehr hoch 
empfindlichen bzw. bedeutsamen Biotoptypen. 

Zur Gruppe der mittel empfindlichen Biotoptypen gehören hauptsächlich Nadel- und 
Mischwälder, Ruderalfluren, Feuchtwiesen sowie Hecken, Gebüsche und Baumreihen. Ihr 
Anteil im Untersuchungskorridor nimmt etwa ein Fünftel der Fläche ein. Es überwiegen mit 
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insgesamt 65 % deutlich die gering empfindlichen Biotoptypen (Äcker, Straßen, Grabeland, 
Wirtschaftsgrünland, Aufschüttung). 

Die Flächen der beiden möglichen Standorte für die Verdichterstation Radeland 2 werden von 
Nadelwald (45 % Wald aus Nadelbäumen, 38 % Jungbestand) geprägt. Entsprechend der drei 
Empfindlichkeitsstufen kommt den beiden sich weitgehend überlagernden Untersuchungs-
räumen zu 49 % eine geringe Empfindlichkeit (hauptsächlich Jungbestände von Nadelgehöl-
zen sowie Siedlungs- und Gewerbeflächen) und zu 48 % eine mittlere Empfindlichkeit 
(Nadelwald und Trockenrasen) zu, während lediglich 3 % hoch empfindliche Bereiche (vor-
nehmlich Zwergstrauch- und Wacholderheiden in den bestehenden Waldschneisen) auftreten. 

Zusammenfassende Betrachtung der Teilschutzgüter Pflanzen und Tiere 

Die einzelnen Empfindlichkeitsräume der Untersuchungskorridore sind mit den bedeutsamen 
bzw. hoch empfindlichen Biotoptypen und Arten/-gruppen wie folgt auf die Beurteilungsstre-
cken verteilt (Abschnitte mit hohen Flächenanteilen empfindlicher Bereiche bzw. Artvorkom-
men sind fett hervorgehoben): 
 
Tabelle 8: Empfindlichkeitsräume der Untersuchungskorridore 
 

Beurteilungs-
abschnitt (Landkreis) 

Beurteilungsstrecke 

Bedeutsame/ rele-
vante Vorkommen 
(Teilschutzgut 
Pflanzen) 

Bedeutsame/ hoch bedeut-
same Vorkommen 
(Teilschutzgut Tiere) 

Empfindlichkeit 
Tiere 
(Flächenanteile) 

A01 (Uckermark) 

Beurteilungsstrecke A 

Standorttypischer 
Laubwald mit sehr 
geringem Anteil an 
altem Laub- und 
Laubmischwald; 

Standort des Drei-
zähnigen Knaben-
krauts (Orchis triden-
tata, RL 1) nordöstlich 
von Blankenburg 

Fischotter (Graben bei 
Neumeichow, Klockow, Dauer-
graben und Prähnseegraben) 

Brutvögel (2 vom Aussterben 
bedrohte Arten, 8 stark gefähr-
dete Arten, vorwiegend mit 
Gewässerbindung) 

Amphibien (5 Arten) 

Libellen (8 Arten, hierunter 2 
stark gefährdete Arten) 

Weichtiere: 2 Arten des 
Anhangs II FFH-RL 

Mittlere 
Empfindlichkeit: 
56 % 

Hohe 
Empfindlichkeit: 
44 % 
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Beurteilungs-
abschnitt (Landkreis) 

Beurteilungsstrecke 

Bedeutsame/ rele-
vante Vorkommen 
(Teilschutzgut 
Pflanzen) 

Bedeutsame/ hoch bedeut-
same Vorkommen 
(Teilschutzgut Tiere) 

Empfindlichkeit 
Tiere 
(Flächenanteile) 

B202 (Uckermark, 
Barnim) 

Beurteilungsstrecke B2 

Feucht- und 
Nassgrünland; 

Wald feuchter 
Standorte; 

3 gefährdete Pflan-
zenarten im Umfeld 
von Polßen 

Biber und Fischotter (Welse, 
Jacknitzgraben) 

Fledermäuse: 11 Arten 

Brutvögel: 12 Arten, Schwerpunkt 
Welseniederung (Wiesenbrüter-
gebiet mit 2 vom Aussterben 
bedrohten Arten) 

Rastvögel: Schlafplätze von Kra-
nich und Gänsen (Jacknitz-/ Mit-
telbruchgraben, Blumberger 
Mühle) 

Amphibien: Vorkommen ver-
schiedener Arten (Meichow, 
Angermünde, Zuchenberg) 

Fische: Steinbeißer, Schlamm-
peitzger, Quappe 

Libellen (hoch bedeutsam): 
17 Libellenarten mit Gefähr-
dungsstatus (höchste Arten-
zahl aller Teilabschnitte) 

Weichtiere 

Mittlere 
Empfindlichkeit: 
28 % 

Hohe 
Empfindlichkeit: 
72 % 

B103 (Uckermark, 
Barnim) 

Beurteilungsstrecke B1 

Feuchtgrünland; 

Laubwald; 

Vorkommen des 
Acker-Hahnenfußes 
(Ranunculus arven-
sis), des Quirl-Tän-
nels (Elatine alsinast-
rum) und des Früh-
lings-Zahntrosts 
(Odontites vernus) bei 
Golm, Crussow und 
Polßen 

Biber und Fischotter 
(Welseniederung) 

Fledermäuse (11 Arten mit 
Wochenstuben und Winterquar-
tieren) 

Brutvögel (hoch bedeutsam; 
Wiesenbrütergebiet an der 
Welseniederung und nahe Pin-
now mit zahlreichen RL 1-Arten) 

Amphibien (u.a. Vorkommen der 
stark gefährdeten Rotbauchunke 
in zahlreichen Söllen; Laub-
frosch) 

Fische: Welse (Anhang II-FFH-
Arten) 

Libellen (6 stark gefährdete, 
6 gefährdete Arten) 

Käfer (Eremit) 

Weichtiere: 2 Arten des 
Anhangs II FFH-RL 

Mittlere 
Empfindlichkeit: 
36 % 

Hohe 
Empfindlichkeit: 
64 % 
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Beurteilungs-
abschnitt (Landkreis) 

Beurteilungsstrecke 

Bedeutsame/ rele-
vante Vorkommen 
(Teilschutzgut 
Pflanzen) 

Bedeutsame/ hoch bedeut-
same Vorkommen 
(Teilschutzgut Tiere) 

Empfindlichkeit 
Tiere 
(Flächenanteile) 

B204 (Barnim, 
Märkisch-Oderland) 

Beurteilungsstrecke B2 

Laubwald; 

Wälder feuchter 
Standorte; 

Feucht- und 
Nassgrünland; 

Glanzloser Ehrenpreis 
(Veronica opaca) bei 
Buchholz 

Biber und Fischotter (u.a. an 
Oder-Havel- und am Finowkanal) 

Fledermäuse (hoch bedeutsam): 
15 Arten, zahlreiche 
Wochenstuben 

Brut- und Rastvögel: 6 Arten, 
hierunter der vom Aussterben 
bedrohte Wachtelkönig am 
Finowkanal; Rastvögel günstige 
Habitataustattung 

Weichtiere 

Mittlere 
Empfindlichkeit: 
94 % 

Hohe 
Empfindlichkeit:  

6 % 

B105 (Barnim) 

Beurteilungsstrecke B1 

Feucht- und 
Nassgrünland; 

9 Pflanzenarten mit 
Gefährdungsstatus 
nach RL bei Wriezen 
(hoch bedeutsam mit 
2 RL-1-Arten) 

Biber und Fischotter (insbeson-
dere Stille Oder/ Alte Oder) 

Fledermäuse (hoch bedeutsam): 
15 Arten 

Brutvögel (hoch bedeutsam): 5 
vom Aussterben bedrohte Arten, 
insbesondere in der Stille-Oder-
Niederung 

Rastvögel (flächige Rastgebiete 
im Oderbruch) 

Amphibien 

Fische (Alte Oder) 

Tagfalter (mehrere RL- und 
Anhang II-FFH-Arten) 

Libellen (Alte und Stille Oder) 

Käfer (hoch bedeutsam): Eremit 

Weichtiere 

Mittlere 
Empfindlichkeit: 
17 % 

Hohe 
Empfindlichkeit: 
83 % 

C6 (Märkisch-Oderland) 

Beurteilungsstrecke C 

Wälder feuchter 
Standorte in sehr 
geringen 
Flächenanteilen 

Fischotter (Stöbberbach und 
Löcknitz) 

Brutvögel (gefährdete Arten, 
Greife) 

Tagfalter: Stark gefährdete Arten 
im Umfeld von Prädikow und 
Heidekrug 

Libellen: 4 stark gefährdete Arten 

Käfer (hoch bedeutsam): Ere-
mit-Lebensraum mit großer 
Ausdehnung 

Weichtiere 

Geringe 
Empfindlichkeit: 
28 % 

Mittlere 
Empfindlichkeit: 
23 % 

Hohe 
Empfindlichkeit: 
49 % 
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Beurteilungs-
abschnitt (Landkreis) 

Beurteilungsstrecke 

Bedeutsame/ rele-
vante Vorkommen 
(Teilschutzgut 
Pflanzen) 

Bedeutsame/ hoch bedeut-
same Vorkommen 
(Teilschutzgut Tiere) 

Empfindlichkeit 
Tiere 
(Flächenanteile) 

C7 (Oder-Spree) 

Beurteilungsstrecke C 

Wald feuchter Stand-
orte in geringen 
Flächenanteilen; 

Trocken- und 
Magerrasen; 

Röhricht; 

Feuchtgrünland; 

Vorkommen von vom 
Aussterben bedrohten 
und stark gefährdeten 
Pflanzenarten im 
NSG ĂTriebschseeñ 

Fischotter (Stöbberbach, 
Löcknitz, Spree) 

Brutvögel (Löcknitztal, 
Spreeauen) 

Rastvögel (Löcknitztal) 

Reptilien (trockene Kiefernwäl-
der, Löcknitztal, Kienbaum) 

Fische (hoch bedeutsam): Löck-
nitz, Spree, Lichtenower 
Mühlenfließ 

Tagfalter: 10 Arten mit 
Gefährdungsstatus 

Libellen: Löcknitz- und Spreetal 

Ameisen: Formica rufa (südw. 
Hartmannsdorf) 

Weichtiere (hoch bedeutsam): 
Windelschnecken, Unio crassus 

Mittlere 
Empfindlichkeit: 
65 % 

Hohe 
Empfindlichkeit: 
35 % 

C8 (Dahme-Spreewald) 

Beurteilungsstrecke C 

Altholzflächen 
(punktuell); 

Trocken- und 
Magerrasen; 

Feuchtgrünland; 

Duft-Skabiose 
(Scabiosa canescens) 
bei Gräbendorf 

Fischotter und Biber (hoch 
bedeutsam): u.a. Dahme, Pätzer 
Gewässer, Bestensee, Groß 
Köris 

Fledermäuse (hoch bedeutsam): 
Hohe Artenzahlen, Vorkommen 
stark gefährdeter Arten 

Brutvögel 

Reptilien: Kiefernwälder, Wald-
schneisen westlich des Teupitzer 
Sees und nahe Radeland 

Tagfalter (hoch bedeutsam): 
Zahlreiche gefährdete Arten 
(Radelandsiedlung, Skabyer 
Torfgraben, Bindow) 

Libellen (hoch bedeutsam): 
11 Arten 

Käfer: Heldbock (Rietzneuendorf-
Friedrichshof) 

Weichtiere 

Mittlere 
Empfindlichkeit: 
49 % 

Hohe 
Empfindlichkeit: 
51 % 

D9 (Dahme-Spreewald) 

Beurteilungsstrecke D 

Feucht-/ 
Nassgrünland; 

Wald feuchter bis 
nasser Standorte; 

Standorte gefährdeter 
Pflanzenarten bei 
Rüdingsdorf (hoch 
bedeutsam) und bei 
Jetsch (bedeutsam) 

Fischotter (zahlreiche Gewässer 
besiedelt) 

Fledermäuse (hoch bedeutsam): 
15 Arten 

Brutvögel (mehrere RL-Arten) 

Amphibien (8 Arten) 

Libellen (hoch bedeutsam): 
16 Arten, hierunter die sehr sel-
tene Zwerglibelle 

Ameisen: Mehrere Arten in Wald-
schneisen zwischen Rüdingsdorf 
und Gießmannsdorf 

Mittlere 
Empfindlichkeit: 
40 % 

Hohe 
Empfindlichkeit: 
60 % 
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Beurteilungs-
abschnitt (Landkreis) 

Beurteilungsstrecke 

Bedeutsame/ rele-
vante Vorkommen 
(Teilschutzgut 
Pflanzen) 

Bedeutsame/ hoch bedeut-
same Vorkommen 
(Teilschutzgut Tiere) 

Empfindlichkeit 
Tiere 
(Flächenanteile) 

D10 (Elbe-Elster, Ober-
spreewald-Lausitz) 

Beurteilungsstrecke D 

Laubwald; 

Wald feuchter 
Standorte; 

Feucht-/ 
Nassgrünland; 

Stillgewässer; 

Zwergstrauch-/ 
Wacholderheiden; 

Hartmannssegge 
(Carex hartmanii) bei 
Weißack 

Fischotter (Vorkommen in zahl-
reichen Fließgewässern) 

Fledermäuse (hoch bedeut-
sam): 16 Arten (höchste Anzahl 
aller Korridorabschnitte) 

Brutvögel (hoch bedeutsam): 
Zahlreiche RL-Arten, Flächen für 
Wiederansiedlung Auerhuhn 

Rastvögel: Schafplätze am Stau-
pitzer Waldgraben sowie am 
Birkenteichgraben 

Amphibien (hoch bedeutsam): 
12 Arten (höchste Artenvielfalt 
innerhalb des Korridors) 

Reptilien (hoch bedeutsam): 
6 Arten, hiervon Kreuzotter 
(vom Aussterben bedroht) und 
stark gefährdet (Schlingnatter): 
artenreichster Abschnitt im 
Korridor 

Fische: Karausche und Bitterling 
(Kleine Elster) 

Tagfalter (hoch bedeutsam): 
10 Arten, hierunter der extrem 
seltene Eisenfarbene 
Samtfalter 

Libellen (hoch bedeutsam): 
14 RL-Arten, v.a. Kleine Elster 
und Stillgewässer 

Ameisen (Bornsdorf und Dabern) 

Mittlere 
Empfindlichkeit: 
31 % 

Hohe 
Empfindlichkeit: 
69 % 

D11 (Elbe-Elster) 

Beurteilungsstrecke D 

Feucht-/ 
Nassgrünland; 

Froschkraut (Luro-
nium natans) im 
Hauptschradengraben 

Biber und Fischotter (hoch 
bedeutsam): Weite Verbreitung 
entlang der Gewässer im 
Landkreis 

Brutvögel: Insgesamt 27 Arten ; 
Flächiges Wiesenbrütergebiet in 
der Pulsnitzaue 

Reptilien: Blindschleiche, 
Zauneidechse 

Fische: Mehrere Arten in 
Schwarzer Elster, hierunter 
Anhang II-Arten 

Libellen: 3 stark gefährdete, 
2 gefährdete Arten 

Mittlere 
Empfindlichkeit: 
29 % 

Hohe 
Empfindlichkeit: 
71 % 

Verdichterstation 

(beide 
Alternativstandorte) 

Trockenrasen, Sand- 
und Magerrasen 

Fledermäuse (13 Arten) (hoch 
bedeutsam) 

Brutvögel (11 Arten) 

Zauneidechse 

Tagfalter und Libellen (jeweils 
2 Arten) 

Überwiegend 
mittlere 
Empfindlichkeit 
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Auswirkungen 

Durch die Verlegung und dauerhafte Anlage der Erdgasfernleitung EUGAL einschließlich des 
gehölzfrei zu haltenden Schutzstreifens sowie die Errichtung der Verdichterstation und der 
Absperrstationen kommt es durch temporäre und dauerhafte Verluste und Beeinträchtigungen 
von Biotop- und Habitatflächen zu Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die 
biologische Vielfalt in unterschiedlicher Intensität in allen Untersuchungskorridoren der Beur-
teilungsstrecken A, B1, B2, C und D sowie an der geplanten Verdichterstation. Zur Eingriffs-
vermeidung wurde bei der Trassenfindung bereits im frühen Planungsstadium in hohem Maße 
eine Umgehung ökologisch sensibler Bereiche erreicht. An einzelnen Zwangspunkten ist die 
Querung oder Tangierung sensibler Bereiche jedoch nicht immer zu umgehen. Insgesamt 
ergibt sich eine Flächeninanspruchnahme in folgenden Größenordnungen: 

- Regelarbeitsstreifen 275 km x 52 m = 143.000 ha 

 (abzüglich der reduzierten Flächenanteile in Waldlagen) 

- Schutzstreifen: 275 km x 22 m = 60.500 ha 

- gehölzfrei zu haltender Streifen: 275 km x 18 m = 49.500 ha 

- Flächenbedarf Absperrstationen, Verdichterstation: ca. 12 ha 

Teilschutzgut Tiere 

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Für das Teilschutzgut Tiere werden die baubedingten Beeinträchtigungen und die hierdurch 
eintretenden Lebensraumverluste als die wesentlichen Beeinträchtigungsfaktoren identifiziert. 
Durch die Baumaßnahmen werden innerhalb des 52 m (in Waldbereichen nur 42 m) breiten 
Regelarbeitsstreifens Habitatstrukturen vollständig beseitigt. Bei der Trassenfindung wurden 
Räume bevorzugt, die bereits einer Vorbelastung durch andere Nutzungen (vorhandene Erd-
gasfernleitung OPAL, Verkehrswege) unterliegen, um signifikante Neuzerschneidungen von 
bisher geschlossenen Waldbeständen zu vermeiden bzw. zu minimieren. 

Die Auswirkungen der baubedingten Flächeninanspruchnahme bleiben auf den Arbeitsstreifen 
und auf die Flächen der Rohrlagerplätze beschränkt. Weitere baubedingte Wirkungen werden 
durch Baustellenverkehr (Störreize), den Betrieb von Pressgruben und Stoffeinträge 
hervorgerufen. 

Anlagebedingte Wirkungen entstehen durch die, wenn auch unterirdisch verlegte, Leitungs-
trasse selbst und durch die Einrichtung von Nebenanlagen, wenn die beanspruchten Flächen 
auf nur in langen Zeiträumen und nicht ortsgleich wieder herstellbaren Habitatflächen wie 
Wäldern mit Altholzbestand, Mooren oder Gewässerabschnitten liegen. Flächenversiegelun-
gen entstehen dabei nur in geringem Umfang. 

In Bereichen mit umgehender Wiederherstellbarkeit der zuvor gegebenen Vegetationsbede-
ckung (insbesondere Landwirtschaftsflächen), die über weite Strecken des Untersuchungs-
raumes vorherrschen, treten keine bau- und anlagebedingten Auswirkungen ein. 

Neben kurzfristig wieder herstellbaren Biotoptypen wie Ackerflächen oder Krautsäume sind 
auch Habitate mit langen Wiederherstellungszeiträumen wie Gehölz- und Waldbiotope sowie 
Gewässerlebensräume betroffen, welche u.a. Lebensraum für gefährdete Tierarten aus der 
Gruppe der Vögel, Fledermäuse und Holzkäfer darstellen. Hohe Auswirkungsintensitäten sind 
gegeben für: 
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- Fortpflanzungsstätten oder Nahrungshabitate nachgewiesener stark gefährdeter oder vom 
Aussterben bedrohter Arten (Rote Liste Brandenburgs, Gefährdungskategorie 2 oder 1), 

- sehr alte Laubholzbestände mit reichlich Totholzanteil und Brutstätten z.B. von Spechten 
und Eulen, (Sommer-)Quartieren von Fledermäusen oder holzbewohnender Insekten, 

- Hecken als lineare Vernetzungselemente mit mehrjähriger Regeneration und spezifischen 
Funktionen für z.T. seltene Heckenbrüter, 

- Vorkommen stark gefährdeter Arten der offenen Kulturlandschaft, 

- Lebensräume von gefährdeten Fischen und Rundmäulern sowie seltenen Libellenlarven 
und Wassermollusken sowie Baue von Fischotter und Biber in bzw. an Gewässern. 

Des Weiteren werden folgende Auswirkungen relevant: 

- Zerschneidungseffekte (insbesondere für Amphibien und Reptilien im Zuge der Rohrgra-
ben- und Bodenmietenherstellung) in baubedingt hohen Auswirkungsintensitäten und 

- akustische und visuelle Störungen während der Bauphase, die insbesondere auf 
empfindliche Brutvögel in hoher Intensität einwirken und zu mindestens 2 Jahre anhalten-
den Brutverlusten führen können. 

Beurteilungsstrecke A 

In der Beurteilungsstrecke A werden durch die Planung 3 hoch empfindliche und 2 mittel 
empfindliche faunistische Räume, die Lebensstätten von seltenen Tierarten aus der Gruppe 
der Vögel, Amphibien, Libellen und Käfer beherbergen, in hoher vorhabensbedingter Einwir-
kungsintensität betroffen (Verlust von Habitaten innerhalb der strukturreichen, z.T. Kleinge-
wässer reichen Offenlandschaften Klockow-Schönfeld, Uckerfelde und Oberuckersee). 

Beurteilungsstrecke B1 

Die Planung nimmt in der Beurteilungsstrecke B1 Teilbereiche von 6 hoch empfindlichen und 
4 mittel empfindlichen faunistischen Räumen, die Lebensstätten von seltenen Tierarten aus 
der Gruppe der Säugetiere (Fledermäuse), Vögel, Amphibien, Reptilien, Fische, Libellen, 
Schmetterlinge und Käfer beinhalten, in Anspruch. Besonders betroffen ist die Oderniederung 
mit den begleitenden Wald- und Auenbereichen. 

Beurteilungsstrecke B2 

Im Untersuchungskorridor der Beurteilungsstrecke B2 führt die Planung zur Inanspruchnahme 
von Lebensräumen (6 hoch empfindliche und 3 mittel empfindliche faunistische Räume), die 
Lebensstätten von seltenen Tierarten aus der Gruppe der Säugetiere (Fischotter), Vögel, 
Amphibien und Libellen beherbergen. Eine Betroffenheit ergibt sich für Wald-Offenlandkom-
plexe bei Chorin und das Gewässerumfeld der Serwester Seen sowie bei Niederfinow. 

Beurteilungsstrecke C 

In der Korridorachse der Beurteilungsstrecke C führt die Planung zu Habitatverlusten im 
Bereich von 11 hoch empfindlichen und 8 mittel empfindlichen faunistischen Räumen, die 
Lebensstätten von seltenen Tierarten aus der Gruppe der Säugetiere (Fledermäuse), Vögel, 
Amphibien, Reptilien, Libellen und Schmetterlinge beherbergen. Betroffen sind insbesondere 
die zahlreichen Gewässerniederungen mit begleitenden Waldbeständen, hierunter der Lange 
See bei Garzau, die Löcknitz-, Dahme- und Spreeniederungen sowie das Umfeld des Pätzer 
Hintersees und der Teupitzer Seenplatte. 



Landesplanerische Beurteilung der Erdgasfernleitung EUGAL, Abschnitt Brandenburg 

 

 

Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg 83 

 

 

Beurteilungsstrecke D 

In der Beurteilungsstrecke D führt die Planung zur Inanspruchnahme von Teilflächen von 10 
hoch empfindlichen und 10 mittel empfindlichen faunistischen Räumen, die Lebensstätten von 
seltenen Tierarten aus der Gruppe der Säugetiere (Fledermäuse, Fischotter), Vögel, Reptilien, 
Fische, Libellen und Schmetterlinge beherbergen. Betroffen sind insbesondere die Heideland-
schaften der Niederlausitz sowie die ausgedehnten Auenlandschaften von Pulsnitz und 
Schwarzer Elster. 

Verdichterstation: 

Der Habitatverlust durch den Bau der geplanten Verdichterstationen und der Schutzstreifen ist 
aufgrund der als gering empfindlich eingestuften naturräumlichen Ausstattung artengruppen-
übergreifend als gering einzustufen. 

Betriebsphase 

Die periodisch durchzuführenden Wartungsarbeiten innerhalb des Schutzstreifens führen zu 
dauerhaften Verlusten von Waldlebensräumen mit mittlerer, hoher und vereinzelt auch sehr 
hoher Bedeutung. Der permanente Betrieb der Erdgasfernleitung selbst ist mit keinen Auswir-
kungen verbunden. Des Weiteren treten Störungsreize durch Befahrungen und Befliegungen 
der geplanten Trasse in regelmäßigen Abständen ein, die zu Irritationen von Individuen mit 
nachteiligen Folgen, z.B. Aufgabe des Brutplatzes, führen können. 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Als Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind 

- Bauzeitenregelungen im Einzelfall unter Einsatz einer ökologischen Baubegleitung, 

- geschlossene Bauweise (Gewässer, Auen, Gehölzbestände), insbesondere in 
Schutzgebieten, 

- Schutzmaßnahmen für Amphibien mittels Amphibienschutzzäunen und Laichkontrollen, 

- Erhalt von Einzelbäumen mit besonderen Habitatfunktionen nach vorheriger Inspektion, 

- Schutzmaßnahmen für aquatische Organismen (Schutz vor Verschlämmung mit Strohfil-
tern, Einrichtung von Klär- und Absetzbecken, Wiedereinbringen aquatischer Pflanzen), 

- Schutzmaßnahmen Reptilien (Tabubereiche, Schutzzäune, Abfang und Umsiedlung), 

- Schutzmaßnahmen für gefährdete Insekten (Überprüfung von Altholzbeständen vor Inan-
spruchnahme mit dem Ziel des Erhalts), 

- Maßnahmen zum Schutz von Vogelarten (frühzeitige Baufeldfreiräumung, Vergrämung), 

- Schutzmaßnahmen Biber und Fischotter (Ausstiegshilfen, Übersteige), 

- Schutzmaßnahmen Fledermäuse (Kontrolle auf Besatz vor der Fällung; Schaffung von 
Ausweichquartieren), 

- Reduzierung der Lärmentwicklung (Verwendung schallgedämpfter Kompressoren), 

- Schutzmaßnahmen Druckprüfung (Zeitpunkt und Lage in Berücksichtigung von Brut- und 
Rastvogelvorkommen), 

- Schutzmaßnahmen Fische (Abfischen verschlämmungsgefährdeter Abschnitte), 
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- Regulierung der Flughöhen bei Wartungsarbeiten in sensiblen Vogellebensräumen und 
Schutzgebieten und 

- CEF-Maßnahmen für Fledermaus-, Vogel-, Reptilien- und Schmetterlingsarten bei nicht 
ausreichend im Umfeld verbleibenden Lebensräumen 

durch die Trägerin der Planung bereits vorgesehen. Generell sind einschlägige Schutzmaß-
nahmen (z.B. DIN-Vorschriften) umzusetzen. 

Unter Berücksichtigung dieser Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wurden gemäß 
den Ergebnissen der UVU (S. 158 ff.) für alle Beurteilungsstrecken und die Verdichterstation 
lediglich entscheidungserhebliche Umweltauswirkungen der Planung von schwacher Intensität 
für das Teilschutzgut Tiere ermittelt. 

Teilschutzgut Pflanzen  

Der Zeitraum der Wiederherstellbarkeit der einzelnen Biotoptypen ist das maßgebliche Krite-
rium zur Beurteilung der Auswirkungen gegen¿ber dem Faktor ĂFlächeninanspruchnahmeñ als 
stärkstem Wirkfaktor, so dass Verluste von hoch empfindlichen Biotoptypen (naturnaher Wald, 
Röhrichte, Zwergstrauchheiden, Gewässer einschließlich ihrer Ufer- und Schwimmblattzonen, 
Baumreihen, Feldgehölze sowie Moore) in der Regel eine mindestens mittlere entscheidungs-
erhebliche Umweltauswirkung auslösen. 

Baubedingte Auswirkungen 

Die baubedingte, temporäre Flächeninanspruchnahme führt zu einem vollständigen Verlust 
der Biotoptypen innerhalb des gesamten Arbeitsstreifens und stellt die Auswirkung mit der 
höchsten Wirkintensität dar. Dabei bleiben die Auswirkungen der Flächeninanspruchnahme 
auf den 52 m bzw. in Waldlagen 42 m breiten Regelarbeitsstreifen und auf die Flächen der 
Rohrlagerplätze beschränkt. Nach Beendigung der Baumaßnahmen erfolgt die fachgerechte 
Wiederherstellung der Flächen. Grundwasserabsenkungen finden nur über kurze Zeiträume 
statt. 

Zur Vermeidung und Minderung von baubedingten Auswirkungen auf das Teilschutzgut Pflan-
zen sind durch die Trägerin der Planung folgende Maßnahmen vorgesehen: 

- Einengung des Arbeitsstreifens, 

- geschlossene Bauweise, 

- Schutzmaßnahmen für hoch bedeutsame Biotoptypen sowie FFH-relevante und sensible 
Lebensraumtypen (Tabuflächen, Schutzzäune), 

- Schutz von hochwertigen Trocken- und Feuchtstandorten (horizont- und lagegetreuer 
Wiedereinbau von abgeschobenem Oberboden mit autochthonem Wurzel- und 
Samenmaterial), 

- allgemeiner Schutz von Gehölzen (Berücksichtigung einschlägiger Richtlinien), 

- Baustraßen und Baggermatratzen (Schutz von Feuchtbiotopen). 

Beurteilungsstrecke A 

Nach Berücksichtigung von Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen treten innerhalb 
der Beurteilungsstrecke A insgesamt 4 Teilflächen (Querungslänge 300 m) mit entschei-
dungserheblichen mittleren (Verlust von Baumreihen, Hecken und Gebüsch, Grünlandbrachen 
und Wald feuchter bis nasser Standorte) und 5 Teilflächen (Querungslänge 1.700 m) mit 
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schwachen (Verlust von Ruderalflur, Wirtschaftsgrünlandbrachen, Feucht- und Nassgrünland, 
naturfernen Gewässern sowie jungen Waldbeständen) Umweltauswirkungen durch baube-
dingte Flächeninanspruchnahme auf. Die Biotopverluste betreffen u.a. Feuchtbereiche bei 
Grünow, am Großen Kuhsee und Waldbereiche nahe Mattheshöhe. 

Beurteilungsstecke B1 

Im Bereich der Beurteilungsstrecke B1 treten auf einer Länge von 600 m Verluste hoch 
bedeutsamer Biotoptypen auf (Uferstauden und Schwimmblattvegetation, Ufergehölze und 
Gehölze feuchter Standorte sowie Wald aus standortheimischen Laubbäumen) mit hohen 
entscheidungserheblichen Auswirkungen ein. Entscheidungserhebliche Auswirkungen mittle-
rer Intensität werden auf einer Querungslänge von 4.800 m (im Bereich von Misch-, Nadel-, 
Au- und Laubwäldern, Baumreihen, Alleen, Feldgehölzen, Hecken und Gebüschen, Grün-
landbrachen, Fließgewässern und Trockenrasen) hervorgerufen. Entscheidungserhebliche 
Auswirkungen schwacher Intensität (bei Betroffenheit von Röhrichten und Seggenrieden, 
Ruderalfluren, Wirtschaftsgrünlandbrachen, Feucht- und Nassgrünland, naturfernen Fließge-
wässern, jungem Waldbestand und Schlagfluren) treten auf einer Querungslänge von ca. 
6.300 m ein. Die Biotopverluste betreffen insbesondere folgende Bereiche mit einer Vielzahl 
hoch bedeutsamer Biotoptypen: 

- Feuchtbereich bei Neuhof,  

- Waldbereiche südlich Lüdersdorf, 

- Aue der Alten Oder (Variante Oderberg),  

- Aue der Alten Oder bei Oderberg,  

- Stille Oder, 

- Alte Oder bei Croustillier und 

- Freienwalder Landgraben bei Altranft. 

Beurteilungsstrecke B2 

Im Bereich der Beurteilungsstrecke B2 werden auf einer Länge von 3.300 m hoch empfindli-
che Biotoptypen in Anspruch genommen (Ufergehölze, Gehölze feuchter Standorte sowie 
Wald aus standorttypischen Laubbäumen), auf die auch nach Umsetzung der Planung und 
unter Einbeziehung von Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen entscheidungserheb-
liche Auswirkungen in hoher Intensität einwirken. 

Auswirkungen mittlerer Intensität treten auf einer Querungslänge von 9.410 m ein, wie Baum-
reihen, Hecken und Gebüsch, Grünlandbrachen, Streuobstwiesen, naturnahe Fließgewässer, 
Trocken-, Sand- und Magerrasen, Wald aus jungen, standortheimischen Laubbäumen sowie 
Misch-, Nadel- und Auwald. Schwache entscheidungserhebliche Auswirkungen auf Biotopty-
pen mit geringerer Empfindlichkeit wie Röhricht, Ruderalflur, Wirtschaftsgrünlandbrachen, 
Feucht- und Nassgrünland, naturferne Fließgewässer, naturnaher junger Waldbestand sowie 
Schlagflur sind auf einer Querungslänge von 9.200 m zu prognostizieren. Die Biotopverluste 
betreffen insbesondere folgende Bereiche mit einer Vielzahl hoch bedeutsamer Biotoptypen: 

- Feuchtbereiche bei Schmiedeberg, 

- Feuchtgebiet bei Greiffenberg, 

- Welseniederung, 
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- Feuchtkomplex bei Angermünde, 

- Wald bei Serwest, 

- Waldgebiet bei Sandkrug, 

- Eichenwald bei Liepe, 

- Finowkanal, 

- Wald westlich Tornow, 

- Laubwald bei Danneberg und 

- Wald westlich Haselberg. 

Beurteilungsstrecke C 

Im Bereich der Beurteilungsstrecke C werden auf einer Länge von rd. 750 m hoch bedeut-
same Biotoptypen mit Gewässerbindung in Anspruch genommen (Laub- und Auwaldbestände 
am Sophienfließ, Uferstauden- und Schwimmblattvegetation oder Wald aus standortheimi-
schen Laubbäumen), auf die nach Umsetzung der Planung auch nach Einbeziehung von 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen hohe entscheidungserhebliche Auswirkungen 
eintreten. 

Entscheidungserhebliche Auswirkungen mittlerer Intensität treten auf einer Querungslänge 
von rd. 47.300 m ein. Dies betrifft Baumreihen und Alleen, Feldgehölze, Hecken und Gebü-
sche, Grünlandbrachen, naturnahe Fließgewässer, Zwergstrauch- und Wacholderheide, Tro-
ckenrasen, Wald aus standortheimischen jungen Laubbäumen, Misch- und Nadelwald sowie 
Auwald. Schwache entscheidungserhebliche Auswirkungen auf vorhandene Biotoptypen (wie 
Röhrichte, Ruderalflur, Wirtschaftsgrünlandbrachen, Feucht- und Nassgrünland, naturferne 
Fließgewässer, naturnaher Jungwald sowie Schlagflur) führen auf einer Querungslänge von 
rd. 11.700 ha zu Biotopverlusten. 

Die Biotopverluste betreffen insbesondere folgende Bereiche mit einer Vielzahl hoch bedeut-
samer Biotoptypen: 

- Waldbestände bei Prötzel (Variante Prädikow), 

- Feuchtbereich bei Garzau-Garzin, 

- Feuchtwaldkomplex bei Liebenberg, 

- Spree-Aue bei Hartmannsdorf, 

- Auenwaldfragment nördl. Absperrstation Hartmannsdorf, 

- Auenwaldkomplex am Oder-Havel-Kanal, 

- Auenbereich der Dahme (Variante ĂBindowñ), 

- Dahme-Aue bei Bindow-Süd, 

- Auen am Pätzer Gewässer, 

- Aue am Pätzer Hintersee, 

- Waldkomplex Rietzneuendorf-Staakow und 

- Dahme bei Rietzneuendorf. 
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Beurteilungsstrecke D 

Im Bereich der Beurteilungsstrecke D werden auf einer Länge von 1.300 m hoch bedeutsame 
Biotoptypen in Anspruch genommen (Ufergehölze sowie Wald aus standorttypischen Laub-
bäumen), was auch unter Einbeziehung von Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
hohe entscheidungserhebliche Auswirkungen auslöst. 

Entscheidungserhebliche Auswirkungen mittlerer Intensität treten auf einer Querungslänge 
von 20.600 m auf Baumreihen, Feldgehölze, Hecken und Gebüsche, Grünlandbrachen, 
naturnahe Fließgewässer, Zwergstrauch- und Wacholderheiden, Misch-, Nadel- und Auwald 
sowie Wald aus standortfremden Laubbäumen ein. Schwache entscheidungserhebliche Aus-
wirkungen auf Biotoptypen wie Ruderalfluren, Wirtschaftsgrünlandbrachen, Feucht- und 
Nassgrünland, naturferne Fließgewässer, naturnaher, junger Waldbestand und Schlagfluren 
werden auf einer Querungslänge von 9.500 m relevant. 

Die Biotopverluste betreffen insbesondere folgende Bereiche mit einer Vielzahl hoch bedeut-
samer Biotoptypen: 

- Laubwald bei Waldow, 

- Feuchtkomplex an der Beke, 

- Gehrener Berste, 

- Laubwald Bornsdorf-Ost, 

- Laubwald Weißack-Nord, 

- Laubwald Bornsdorf-West,  

- Waldkomplex bei Gabro (FFH-Gebiet - Kleine Elster-Ergänzung), 

- Heide bei Finsterwalde, 

- Laubwald am Großen Woobergsee, 

- Wald am Scheidemühlgraben und Pulsnitz. 

Verdichterstation 

Bei Umsetzung der Variante ĂStation Radeland 2-Añ kommt es baubedingt ausschließlich zu 
Verlust von Nadelwald (Jungbestand, Kiefer) im Umfang von 7 ï 8 ha. Dieser Biotoptyp fällt 
aufgrund seiner geringen ökologischen Wertigkeit unter die Relevanzschwelle. Entschei-
dungserhebliche Umweltauswirkungen treten nicht ein. 

Bei Umsetzung der Variante ĂStation Radeland 2-Bñ kommt es baubedingt zu Verlust von 
Nadelwald (Jungbestand) und Nadelwald aus schwachem bis mittlerem Baumholz im Umfang 
von 7 ï 8 ha. Das Verhältnis im Planungsbereich liegt etwa bei einem Drittel Nadelwald aus 
schwachem bis mittlerem Baumholz (nördlicher Bereich) und zwei Dritteln Nadelwald (Jung-
bestand). Der Jungbestand fällt aufgrund seiner geringen ökologischen Wertigkeit unter die 
Relevanzschwelle. Entscheidungserhebliche Umweltauswirkungen mittlerer Intensität sind 
hingegen auf den vorliegenden Kiefernwald mit schwachem bis mittlerem Baumholz zu 
erwarten. 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Auswirkungen für das Teilschutzgut Pflanzen werden im Bereich der Lei-
tungstrassen und der Verdichterstation von den baubedingten Auswirkungen überlagert. 
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Durch die Errichtung von Absperrstationen wird anlagebedingt ein kleinräumiger, dauerhafter 
Verlust von Biotoptypen verursacht. Diese Versiegelungen finden nur kleinflächig statt, so 
dass die Einwirkungsintensität auf allen Beurteilungsstrecken als gering eingestuft wird. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Als betriebsbedingte Auswirkungen sind die periodisch durchzuführenden Wartungsarbeiten 
(gehölzfrei zu haltender Schutzstreifen) zu definieren. Nach Abschluss der Bauarbeiten bleibt 
innerhalb des 22 m breiten Schutzstreifens dauerhaft (für beide Rohrleitungen / Rohrstränge) 
ein 18 m breiter, gehölzfrei zu haltender Streifen bestehen. In Bereichen, die zuvor von hoch 
bedeutsamen Wald- und Gehölzflächen mit langen Wiederherstellungszeiten bestockt waren, 
treten hier dauerhaft Auswirkungen mit hoher Entscheidungserheblichkeit ein. Vorrangig 
betroffen sind Feucht- und Altholzwaldbestände innerhalb der Beurteilungsstrecken B2, C und 
D. 

Randbeeinträchtigungen können durch Schädigungen von angrenzenden Gehölzen (z.B. 
Befahrung des Traufbereichs), durch Schneisenbildungen in Wäldern (Windwurfgefahr, Son-
nenschäden) oder Stoffeinträge (Staubentwicklungen) entstehen. Auf Grund der relativen 
Kleinflächigkeit wird die Einwirkungsintensität für alle Beurteilungsstrecken als mittel 
eingestuft. 

Der permanente Betrieb der Erdgasfernleitung EUGAL einschl. ihrer Absperrstationen sowie 
der Betrieb der Verdichterstation sind mit keinen Auswirkungen auf das Teilschutzgut Pflan-
zen (Biotoptypen) verbunden. 

Stellungnahmen 

Das Landesbüro für anerkannte Naturschutzverbände merkt an, dass die Trassenbündelung 
zu einem größeren Zerschneidungseffekt der Landschaft führen könne. Es könne eine Ver-
schiebung des Artenspektrums und die Vergrämung etablierter Arten entstehen. Ferner wird 
darauf hingewiesen, dass beim Trassenverlauf durch Schutzgebiete insbesondere bei Betrof-
fenheit von Lebensräumen der Moore bzw. Niedermoorbereiche Beeinträchtigungen nachhal-
tig und erheblich seien, da eine Wiederherstellbarkeit innerhalb von 25 Jahren nicht gegeben 
sei. Im Katastrophenfall könne mit erheblichen Umweltauswirkungen und Gefahren gerechnet 
werden, da durch die Trassenbündelung mit Mineralölleitungen und der Einflugschneise des 
Flughafens BER ein mögliches Anschlagsziel entstünde. Das Gefährdungspotenzial würde 
um ein Vielfaches erhöht. 
Auf einen Wuchsort der in Brandenburg vom Aussterben bedrohten Wiesen-Küchenschelle 
westlich der ĂFeintrasse EUGAL Strang 1ñ wird hingewiesen. 

Der Landkreis Barnim befürchtet durch die Bündelung von Trassen und der damit steigenden 
Zerschneidung der Landschaft eine Verinselung der Populationen, da wandernde Tiere die 
Trassen als Barriere nicht mehr überwinden könnten. 

Der Landkreis Elbe-Elster weist darauf hin, dass die Agrarlandschaft zwischen Plessa und 
Kreisgrenze zum Nachbarkreis Oberspreewald-Lausitz als Kranichrast- und Nahrungsgebiet 
bekannt und dieses in der UVU als bedeutungslos eingestuft worden sei. 

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg würde die Variante Rietzneuendorf-Staakow Fried-
richshof bevorzugen, da sie den geringsten Waldverbrauch aufweist (ca. 1,8 ha Waldver-
brauch gegenüber ca. 4,4 ha). 

Das LfU, Abteilung Naturschutz, merkt an, dass über 38 km Länge empfindliche Biotoptypen 
in Anspruch genommen würden und über 4 km Länge eine hohe Eingriffsintensität eintreten 
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könne. Das LfU befürwortet daher die Wahl der Vorzugstrasse im Vergleich zur Variante Alte 
Oder. Entlang der Beurteilungsstrecke C solle die Variante Pätzer Hintersee Ost bevorzugt 
werden, da sie im Vergleich zur Vorzugsvariante nicht in das FFH-Gebiet ĂPªtzer Hinterseeñ 
eingreifen würde. Weiterhin wird im Bereich Rietzneuendorf-Staakow der Variante Rietzneu-
endorf-Staakow-Friedrichshof der Vorzugstrasse zugestimmt. Ebenso wird die Vorzugstrasse 
im Vergleich zur großräumigen Variante Eberswalde naturschutzfachlich befürwortet. Eine 
Durchschneidung des FFH-Gebietes ĂHeidegrund Gr¿nswaldeñ wird als potenziell mºglich 
angesehen, allerdings sind schon nach dem Bau der OPAL erhebliche Schäden am Natur-
haushalt entstanden. Für die Beurteilungsstrecke D wird auf Vorkommen xylobionter Käfer, 
u.a. Eremit, sowie Rastvogelbestände und ihre Nahrungsflächen aufmerksam gemacht. 

Aus der Öffentlichkeit wird auf zahlreiche Rote-Liste-Arten im LSG ĂHohenleipisch ï Sornoer 
Altmoränenlandschaftñ und im Naturpark ĂNiederlausitzer Heidelandschaftñ hingewiesen. 

Der Landkreis Oder-Spree weist auf die anthropogen entstandenen, besonderen Biotopstruk-
turen entlang der bestehenden Trasse in der Beurteilungsstrecke C hin. Dazu gehören u.a. 
seltene Schmetterlinge und Heuschrecken. Für die FFH-Gebiete ĂMaxseeñ und ĂSpreeñ im 
Landkreis Oder-Spree sei das HDD-Verfahren zu prüfen und ggf. zu bevorzugen. Im Bereich 
des FFH-Gebietes ĂTriebschseeñ verlªuft die geplante Trasse durch das Einzugsgebiet sen-
sibler Moore. Diese Bereiche seien gegenüber Veränderungen des Grundwassers empfind-
lich. Die Variante ĂHDD Lºcknitzñ würde vom Landkreis Oder-Spree aufgrund der geringeren 
Inanspruchnahme von Waldflächen bevorzugt werden. 

Die Stadt Eberswalde befürchtet die erhebliche Beeinträchtigung einer Waldfläche mit Quell-
bereich, die aus Naturschutzgründen erhaltenswert ist, durch die großräumige Variante 
Eberswalde. 

Der Landkreis Uckermark macht darauf aufmerksam, dass die Alternativvariante Eberswalde 
deutlich höhere entscheidungserhebliche Umweltauswirkungen mit sich bringen würde. 

Der Landkreis Barnim steht der Alternativvariante Eberswalde aufgrund der fast vollständigen 
Lage im Biosphªrenreservat ĂSchorfheide-Chorinñ ablehnend gegenüber. 

Bewertung 

Gemäß dem Grundsatz aus § 2 Abs. 2 Ziff. 6 ROG ist der Raum in seiner Bedeutung für die 
Funktionsfähigkeit der Tier- und Pflanzenwelt zu entwickeln, zu sichern oder, soweit erforder-
lich, möglich und angemessen, wiederherzustellen. Wirtschaftliche Nutzungen des Raums 
sind unter Berücksichtigung seiner ökologischen Funktionen zu gestalten; dabei sind Natur-
güter sparsam und schonend in Anspruch zu nehmen. Beeinträchtigungen des Naturhaus-
halts sind auszugleichen und den Erfordernissen des Biotopverbundes Rechnung zu tragen. 

Gemäß den Grundsätzen aus § 6 Abs. 1 und 2 LEPro 2007 sollen die Naturgüter Boden, 
Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt in ihrer Funktions- und Regenerationsfähigkeit sowie 
ihrem Zusammenwirken gesichert und entwickelt werden. Die Inanspruchnahme und die Zer-
schneidung des Freiraums sollen vermieden und Zerschneidungswirkungen bandartiger Infra-
struktur durch räumliche Bündelung minimiert werden. 

Das Bundesnaturschutzgesetz führt ergänzend hierzu aus, dass die biologische Vielfalt (§ 1 
Abs. 1 BNatSchG), insbesondere im Hinblick auf die Sicherung lebensfähiger Populationen 
und den Erhalt von strukturellen und geografischen Eigenheiten der Lebensgemeinschaften 
und Biotope (§ 2 Satz 1 und 3 BNatSchG) zu schützen ist. 
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Konflikte mit den Grundsätzen der Raumordnung, des LEPro 2007 und des allgemeinen 
Naturschutzes treten durch Zerschneidungen von Waldbereichen, Gehölzbeständen, Mooren, 
Auen und Querungen von Gewässern insbesondere in den Beurteilungsstrecken C und D auf. 
Die Planung führt in allen Beurteilungsstrecken in unterschiedlichem Maß zu Beeinträchtigun-
gen des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt. Sie steht dadurch im Konflikt mit 
den o.g. Grundsätzen der Raumordnung und den Zielen des Gesetzes über Naturschutz und 
Landschaftspflege. 

Als linienhafte, über eine Gesamtlänge von 275 km reichende Infrastrukturmaßnahme, ist die 
geplante Erdgasfernleitung EUGAL grundsätzlich mit Flächeninanspruchnahmen in großen 
Umfängen verbunden. Regelarbeits- und Schutzstreifen beider Rohrstränge nehmen insge-
samt 110.000 ha Fläche in Anspruch. Diese Fläche ist nach Beendigung der Bauzeit landwirt-
schaftlich wieder nutzbar sowie zur Wiederherstellung einer Vielzahl von Vegetationsstruktu-
ren geeignet. Vegetationsstrukturen mit langen Wiederherstellungszeiten sind jedoch von 
dauerhaftem Verlust betroffen. Dies wird vorrangig durch den 18 m breiten gehölzfrei zu hal-
tenden Streifen verursacht, der in Waldbereichen sowie bei Feldgehölzen zu dauerhaften 
Verlusten bzw. Zerschneidungen führt. 

Über die Trassenbündelung mit der vorhandenen OPAL-Trasse und das Einbeziehen vorbe-
lasteter oder ökologisch geringwertiger Teilbereiche erfolgt bereits eine wirksame Minderung 
der entscheidungserheblichen Auswirkungen, die dem Grundsatz des § 6 Abs. 2 LEPro 2007 
zur räumlichen Bündelung von Infrastrukturtrassen entspricht. 

Teilschutzgut Tiere 

Für das Teilschutzgut Tiere können unter Berücksichtigung von vorgesehenen Maßnahmen 
auf allen Beurteilungsstrecken und dem Verdichterstandort entscheidungserhebliche Umwelt-
auswirkungen deutlich reduziert werden. Vor dem Hintergrund der arten- und abschnittsüber-
greifend wirksamen Möglichkeiten, die Auswirkungen signifikant zu mindern, gibt es keine 
entscheidungspriorisierenden Vorteile einzelner Varianten. 

Entgegen den Ergebnissen der UVU der Verfahrensunterlage kann jedoch auch unter der 
Voraussetzung der Umsetzung aller vorgesehenen Vermeidungs- und Minderungsmaßnah-
men nicht in jedem definierten Empfindlichkeitsraum der Beurteilungsstrecken eine Reduzie-
rung der Auswirkungsintensität f¿r das Teilschutzgut Tiere auf die Stufe Ăschwachñ erreicht 
werden. Zur Herstellung der Verträglichkeit mit den raumordnerischen und naturschutzrechtli-
chen Grundsätzen sind ergänzende Maßgaben zu berücksichtigen. 

Insbesondere für die Artengruppe der Holz bewohnenden Käfer kann dem naturschutzrechtli-
chen Grundsatz der Sicherung lebensfähiger Populationen zunächst nicht mit hinreichender 
Sicherheit entsprochen werden. Des Weiteren bestehen zur Minderung der Inanspruchnahme 
und Zerschneidung von Lebensräumen von Arten mit enger Habitatbindung oder großen 
Revieransprüchen, z.B. Greifvogelarten und Spechte, sowie Arten mit komplexen Entwick-
lungsstadien, z.B. Libellen, keine ausreichenden Spezifizierungen des in der Planung vorge-
sehenen Vermeidungs- und Minimierungskonzeptes. Vor dem Hintergrund der ausgewiese-
nen Empfindlichkeitsräume ist ergänzend folgende Maßgabe zu berücksichtigen: 

Als Grundlage der Maßnahmespezifizierung und Feintrassierung sind im Zuge des PFV fach-
gerechte Erfassungen des Teilschutzguts Tiere (Brutvögel, Fledermäuse und Holz bewoh-
nende Käfer, in Gewässerniederungen und Moorlebensräumen auch Libellen, Schmetterlinge 
und Weichtiere einschließlich der im Umfeld verbleibenden Ausweichlebensräume) innerhalb 
der ausgewiesenen Empfindlichkeitsräume (S. 395-399 der UVU) aller Beurteilungsstrecken. 
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Dabei sind insbesondere Sicherungsmaßnahmen für Lebensgemeinschaften der Gewässer 
(Fische, Libellen) unter Einbeziehung von Arten der Gewässersohlen und -ufer unter beson-
derer Berücksichtigung immobiler Entwicklungsstadien durchzuführen (Sicherung bzw. Wie-
derherstellung der spezifischen Charakteristika der Gewässer nach vorherigem Abfischen und 
Entnahme von Sohlsubstrat und Ufervegetation mit nachträglich fachgerechtem 
Wiedereinbringen). (Maßgabe 5) 

Die in den Erfassungen gewonnenen Ergebnisse zum Artenspektrum sollen in diesen beson-
ders empfindlichen Abschnitten die detaillierte Grundlage zur Feintrassierung sowie zur 
punktgenauen Festlegung von CEF-Maßnahmen bei ggf. nicht ausreichend vorhandenen 
Ausweichlebensräumen im Rahmen des PFV zur Verfügung stellen. 

Teilschutzgut Pflanzen 

Auch nach Umsetzung der von der Trägerin der Planung vorgesehenen, im nachgelagerten 
PFV zu spezifizierenden Maßnahmen verbleiben innerhalb einzelner, hoch empfindlicher 
Habitatkomplexe (Fließgewässer, Trockenrasen, Waldbestände) noch entscheidungserhebli-
che Umweltauswirkungen in schwacher, mittlerer und punktuell auch hoher Intensität für das 
Teilschutzgut Pflanzen. Eine Verträglichkeit mit den Grundsätzen der Raumordnung, des 
LEPro 2007 und des BNatSchG ist vor diesem Hintergrund für das Teilschutzgut Pflanzen 
zunächst nicht gegeben. 

Beurteilungsstrecke A 

In der Beurteilungsstrecke A ist für die Vorzugstrasse durch das Eintreten von entscheidungs-
erheblichen Umweltauswirkungen mittlerer Intensität in Bezug auf das Teilschutzgut Pflanzen 
für die Vorzugstrasse zunächst keine Verträglichkeit mit den Grundsätzen der Raumordnung 
aus § 2 Abs. 2 Ziff. 6 ROG und § 6 Abs. 2 LEPro 2007 zum sparsamen Umgang mit Naturgü-
tern und zur Vermeidung der Inanspruchnahme und Zerschneidung von Freiraum sowie des 
allgemeinen Naturschutzes nach den §§ 1 und 2 BNatSchG gegeben. 

Die unter Berücksichtigung der durch die Trägerin der Planung vorgesehenen Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen verbleibenden, entscheidungserheblichen Umweltauswirkun-
gen betreffen Baumreihen und Alleen sowie Wald- und Grünlandbiotope trockener und 
feuchter Standorte.  

Vorteilswirkungen einzelner Varianten gegenüber der Vorzugstrasse ergeben sich nicht, da 
sich innerhalb der Beurteilungsstrecke A keine bewertungsrelevanten Varianten befinden. 

Beurteilungsstrecke B1 

In der Beurteilungsstrecke B1 ist für die Vorzugstrasse durch das Eintreten von entschei-
dungserheblichen Umweltauswirkungen mittlerer bis hoher Intensität für das Teilschutzgut 
Pflanzen zunächst keine Verträglichkeit mit den Grundsätzen der Raumordnung aus § 2 
Abs. 2 Ziff. 6 ROG und § 6 Abs. 2 LEPro 2007 zum sparsamen Umgang mit Naturgütern und 
zur Vermeidung der Inanspruchnahme und Zerschneidung von Freiraum sowie des allgemei-
nen Naturschutzes nach den §§ 1 und 2 BNatSchG gegeben. 

Die unter Berücksichtigung der durch die Trägerin der Planung vorgesehenen Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen verbleibenden, entscheidungserheblichen Umweltauswirkun-
gen betreffen Gehölz-, Wald-, Gewässer-, Ufer- und Grünlandbiotope trockener und feuchter 
Standorte. 
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Die Variante HDD Alte Oder ist aufgrund geringerer entscheidungserheblicher Auswirkungen 
auf Gewässer- und Uferbiotoptypen für das Teilschutzgut Pflanzen gegenüber der Vor-
zugstrasse besser zu bewerten, da diese Variante den Grundsätzen des § 2 Abs. 2 Ziff. 6 
ROG stärker entspricht. 

Beurteilungsstrecke B2 

In der Beurteilungsstrecke B2 einschließlich der Untervariante Tornow ist durch das Eintreten 
von entscheidungserheblichen Umweltauswirkungen mittlerer bis hoher Intensität für das Teil-
schutzgut Pflanzen zunächst keine Verträglichkeit mit den Grundsätzen der Raumordnung 
aus § 2 Abs. 2 Ziff. 6 ROG und § 6 Abs. 2 LEPro 2007 zum sparsamen Umgang mit Naturgü-
tern und zur Vermeidung der Inanspruchnahme und Zerschneidung von Freiraum sowie des 
allgemeinen Naturschutzes nach den §§ 1 und 2 BNatSchG gegeben. 

Die unter Berücksichtigung der durch die Planungsträgerin vorgesehenen Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen verbleibenden, entscheidungserheblichen Umweltauswirkungen 
betreffen vorrangig naturnahe Waldkomplexe. Für die Beurteilungsstrecke B2 (großräumige 
Variante Eberswalde) ergeben sich in Relation zu deren Gesamtlänge hohe Flächenanteile, 
die schutzgutbezogen eine Betroffenheit mit hoher Intensität erfahren. Im Vergleich dieses 
Trassenkorridors mit dem der Vorzugtrasse (unter Berücksichtigung der Trassenführung über 
den Abschnitt HDD Alte Oder) kann daher festgestellt werden, dass auch bei Berücksichti-
gung der kleinräumigen Variante Tornow die Beurteilungsstrecke B2 durch die deutlich höhere 
Betroffenheit hoch bedeutsamer Waldbestände gegenüber der Vorzugstrasse keine Vorteile 
aufweist. 

Beurteilungsstrecke C 

In der Beurteilungsstrecke C einschlieÇlich der Varianten ĂPrªdikowñ, ĂBindowñ, 
ĂHDD Lºcknitzñ, ĂRietzneuendorf-Staakow-S¿dñ, ĂRietzneuendorf-Staakow-Freileitungñ und 
ĂRietzneuendorf-Staakow-Friedrichshofñ ist durch das Eintreten von entscheidungserheblichen 
Umweltauswirkungen mittlerer bis hoher Intensität für das Teilschutzgut Pflanzen zunächst 
keine Verträglichkeit mit den Grundsätzen der Raumordnung aus § 2 Abs. 2 Ziff. 6 ROG 
und§ 6 Abs. 2 LEPro 2007 zum sparsamen Umgang mit Naturgütern und zur Vermeidung der 
Inanspruchnahme und Zerschneidung von Freiraum sowie des allgemeinen Naturschutzes 
nach den §§ 1 und 2 BNatSchG gegeben. 

Die unter Berücksichtigung der durch die Trägerin der Planung vorgesehenen Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen verbleibenden, entscheidungserheblichen Umweltauswirkun-
gen betreffen vorrangig Uferstauden und Gewässernahbereiche der Löcknitz, Wald- und 
Gehölzbiotope. 

Die Varianten Prädikow und Bindow besitzen aufgrund der Inanspruchnahme einer deutlich 
höheren Anzahl hoch bedeutsamer Wald- und Gewässerbiotope für das Teilschutzgut Pflan-
zen jeweils deutliche Nachteile gegenüber der Vorzugstrasse. Die Varianten Rietzneuendorf-
Staakow, Rietzneuendorf-Staakow-Friedrichshof und Rietzneuendorf-Staakow-Freileitung 
besitzen hingegen deutliche Vorteilswirkungen für das Teilschutzgut Pflanzen im Vergleich zur 
Vorzugstrasse durch die Vermeidung der Inanspruchnahme hochwertiger Biotope und FFH-
Gebietsfläche. Es überwiegen bei diesen 3 Varianten wiederum die Vorteilswirkungen der 
Variante Rietzneuendorf-Staakow-Friedrichshof. 

Des Weiteren kann die Variante HDD Löcknitz entscheidungserhebliche Auswirkungen auf 
das hoch empfindliche Gewässersystem der Löcknitz vermeiden und besitzt ebenfalls deutli-
che Vorteile gegenüber der Vorzugstrasse. 
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Für die Beurteilungsstrecke C wird daher die Vorzugstrasse mit den Varianten Rietzneuen-
dorf-Staakow-Friedrichshofñ und HDD Löcknitz am besten bewertet. 

Beurteilungsstrecke D 

In der Beurteilungsstrecke D einschließlich der Variante Bornsdorf-West ist durch das Eintre-
ten von entscheidungserheblichen Umweltauswirkungen mittlerer bis hoher Intensität für das 
Teilschutzgut Pflanzen zunächst keine Verträglichkeit mit den Grundsätzen der Raumordnung 
aus § 2 Abs. 2 Ziff. 6 ROG und § 6 Abs. 2 LEPro 2007 zum sparsamen Umgang mit Naturgü-
tern und zur Vermeidung der Inanspruchnahme und Zerschneidung von Freiraum sowie des 
allgemeinen Naturschutzes nach den §§ 1 und 2 BNatSchG gegeben. 

Die unter Berücksichtigung der durch die Trägerin der Planung vorgesehenen Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen verbleibenden, entscheidungserheblichen Umweltauswirkun-
gen betreffen vorrangig Ufergehölze, Wald- und Gewässerbiotope. 

Die Querungslängen von Bereichen mit entscheidungserheblichen Umweltauswirkungen sind 
bei der Vorzugstrasse ca. 6-mal so lang wie bei der Variante Bornsdorf-West, betreffen jedoch 
lediglich mittelwertigen Nadelwald. Infolge der Querung von hoch bedeutsamem, heimischem 
Eichen- und Erlenwald durch die Variante Bornsdorf-West wird somit die Vorzugstrasse trotz 
der deutlich umfangreicheren Inanspruchnahme von Waldbiotopen besser bewertet. 

Verdichterstation 

Die Verdichterstation steht in beiden Standortvariante im Einklang mit dem Grundsatz der 
Raumordnung aus § 2 Abs. 2 Ziff. 6 ROG und § 6 Abs. 2 LEPro 2007 zum sparsamen 
Umgang mit Naturgütern und zur Vermeidung der Inanspruchnahme von Freiraum. 

Aufgrund der ausbleibenden entscheidungserheblichen Umweltauswirkungen bei Standortva-
riante 2-A ist diese aus gutachterlicher Sicht für das Teilschutzgut Pflanzen besser zu bewer-
ten. Bei der Standortvariante 2-B treten dagegen entscheidungserhebliche Umweltauswirkun-
gen mittlerer Intensität innerhalb des älteren Kiefernwalds auf. Für das Teilschutzgut Tiere 
sind beide Standortvarianten vergleichbar und lösen entscheidungserhebliche Auswirkungen 
von schwacher Intensität aus. 

Zusammenfassende Bewertung (Teilschutzgut Pflanzen) 

Für das Teilschutzgut Pflanzen verbleiben auch nach Umsetzung der von der Trägerin der 
Planung vorgesehenen Maßnahmen für empfindliche Wald-, Gehölz-, Gewässer- und Auen-
komplexe, die häufig in Schutzgebieten liegen, mittlere bis hohe entscheidungserhebliche 
Auswirkungen durch baubedingte Flächeninanspruchnahme sowie betriebsbedingtes Frei-
halten des Schutzstreifens von Gehölzen bestehen. Somit kann den Anforderungen aus den 
Grundsätzen aus § 2 Abs. 2 Ziff. 6 ROG und § 6 Abs. 2 LEPro 2007 zum sparsamen Umgang 
mit Naturgütern und zur Vermeidung der Inanspruchnahme und Zerschneidung von Freiraum 
innerhalb sämtlicher Abschnitte aller Beurteilungsstrecken nicht entsprochen werden. 

Die geplante Verdichterstation steht im Einklang mit den genannten raumordnerischen 
Grundsätzen. 

Eine Verträglichkeit mit den Grundsätzen der Raumordnung und des allgemeinen Naturschut-
zes kann für die Vorzugstrasse unter der Voraussetzung der Umsetzung der Varianten Rietz-
neuendorf-Staakow-Friedrichshof erreicht werden, wenn folgende Maßgaben eingehalten 
werden: 
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Im Rahmen der Feintrassierung soll das bestehende Konfliktpotenzial mit den umweltbezoge-
nen Erfordernissen der Raumordnung weiter reduziert werden. Dazu sind die Möglichkeiten 
zur Minderung von Beeinträchtigungen gehölzgeprägter Biotoptypen, Waldflächen, Gewässer 
und Auen anhand der technischen Detailplanungen vertiefend zu prüfen. Räumlich und tech-
nisch umsetzbare Möglichkeiten der Durchführung der Planung, die geringere Auswirkungen 
auf das Teilschutzgut Pflanzen besitzt, sind vorrangig umzusetzen. (Maßgabe 6) 

Insgesamt ist die Planung der konkreten Trassenführung und der bautechnischen Ausgestal-
tung auf die weitestgehende Vermeidung der Beeinträchtigung von Lebensräumen, Schutz-
gebieten sowie geschützter Biotoptypen auszurichten. Nicht vermeidbare Beeinträchtigungen 
sind fachgerecht zu kompensieren und geeignete Ausgleichsmaßnahmen im PFV ortskonkret 
festzulegen. (Maßgabe 7) 

Die Umsetzung von HDD-Bohrungen an Alter Oder und Löcknitz ist der Planung der jeweili-
gen Variante verbindlich zugrunde zu legen. Eine Option auf Anwendung anderer Querungs-
lösungen ist ausgeschlossen. (Maßgabe 8) 

Feststellung 

Eine Vereinbarkeit mit den Erfordernissen der Raumordnung bezogen auf das Schutzgut 
Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt kann nur für den Verlauf der Vorzugstrasse der 
geplanten Erdgasfernleitung EUGAL mit den Beurteilungsstrecken A, B1, C und D in Kombi-
nation mit den Varianten HDD Alte Oder (Beurteilungsstrecke B1), HDD Löcknitz und Rietz-
neuendorf-Staakow-Friedrichshof (beide Beurteilungsstrecke C) und nur unter der Vorausset-
zung der Umsetzung der Maßgaben 5 - 7 hergestellt werden. 

Die Verdichterstation ist an beiden Alternativstandorten mit den Erfordernissen der Raumord-
nung vereinbar. 

4.2.3 Boden 

Grundlagen 

Im Kapitel zum Schutzgut Boden werden die Auswirkungen der Planung auf die Bodenfunkti-
onen betrachtet, welche durch Flächeninanspruchnahme, Überformung und Schadstoffeintrag 
entstehen. Bewertungsgrundlage sind die für das Schutzgut relevanten Vorgaben des ROG, 
des LEPro 2007 und des LEP B-B sowie die entsprechenden fachgesetzlichen Vorgaben zum 
Bodenschutz (BBodSchG). 

Bestand 

Großräumig werden die Böden im Untersuchungsraum durch quartäre Prozesse der Morä-
nenbildung, Sanderschüttungen, der fluviatilen Ablagerungen und durch Stillwassersedimente 
geprägt. Im mittleren und südlichen Brandenburg herrschen meist großflächige Flussablage-
rungen von Kiesen und Sanden vor. Geschiebemergel ist in unterschiedlicher Mächtigkeit in 
ganz Brandenburg verbreitet. Hinzu treten glazial gebildete Rinnen. 

Hoch empfindlich gegenüber Verlust und Verdichtung sowie besonders schutzwürdig sind 
insbesondere semiterrestrische, meist grundwassernahe Moor- und Auenböden sowie Böden 
historischer Waldstandorte. Sandgeprägte Böden wie Fahl- und Braunerden, die große Teil-
abschnitte des Untersuchungskorridors einnehmen, sind hoch winderosionsgefährdet. Eine 
hohe Wassererosionsanfälligkeit besteht innerhalb der Untersuchungskorridore nur bei 1,25 % 
der Böden (vgl. Tabelle 77 der UVU; Datengrundlage: Bodenübersichtskarte BÜK 300 des 
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LBGR). Hierbei handelt es sich um schluffreiche Böden, die nur lokal (z.B. südöstlich der Sta-
tionierung BB 261 und südlich der Stationierung BB 262, jeweils Beurteilungsstrecke D) 
auftreten. 

Insgesamt werden die Böden zur Hälfte als verdichtungsempfindlich eingestuft, in den übrigen 
Bereichen herrscht als wenig verdichtungsempfindliche Bodenart Sand vor. 

Wenig beeinträchtigte, bedeutsame Moorböden finden sich vorrangig innerhalb der Welse- 
(Beurteilungsstrecke B2) sowie punktuell innerhalb der Löcknitz- und Dahmeniederungen 
(Beurteilungsstrecke C). In den Naturräumen Ostbrandenburgisches Heide- und Seengebiet 
(Beurteilungsstrecken C und D) sowie Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen 
(Beurteilungsstrecke D) treten Niedermoorböden hinzu. 

Naturnahe Auenböden wie Gleye wiederum haben ihre Verbreitungsschwerpunkte innerhalb 
der Landkreise Barnim (Beurteilungsstrecke B1, B2), Märkisch-Oderland und Elbe-Elster 
(Beurteilungsstrecke C). Innerhalb des Landkreises Dahme-Spreewald (Beurteilungsstre-
cke C) werden durch den hohen Anteil an grundwassernahen Niederungen und Auen sowie 
den hohen Waldanteil die höchsten Flächenumfänge empfindlicher bzw. schutzwürdiger 
Böden berührt. Hoch winderosionsanfällige, sandgeprägte Fahl- und Braunerden sind inner-
halb des gesamten Untersuchungskorridors weit verbreitet. 

Im Bereich der Beurteilungsstrecke B2 (großräumige Variante ĂEberswalde) sind vorrangig 
Braunerden, punktuell auch Parabraunerden und Tschernoseme verbreitet. 

Böden mit hoher Archivfunktion (Auen-, Moor-und Gleyböden) sind großflächig in den ausge-
dehnten Niederungen von Welse (Beurteilungsstrecken B1, B2), Löcknitz, Dahme (Beurtei-
lungsstrecke C), Pulsnitz und Schwarzer Elster (Beurteilungsstrecke D) sowie punktuell in der 
Uckermark (Tschernosem) (Beurteilungsstrecke A) verbreitet. 

Es dominieren landwirtschaftlich genutzte Böden, die aufgrund der meist intensiven Nutzung 
durch Bodenbearbeitung und Düngung stofflich und strukturell vorbelastet sind. Neben der 
landwirtschaftlichen Nutzung werden die Böden innerhalb desrUntersuchungskorridore viel-
fach forstwirtschaftlich und daher mit einem geringeren Grad an Vorbelastung genutzt. 

Als weitere Vorbelastungen gelten Altlasten bzw. Altablagerungen einschließlich Rüstungsal-
tlasten und Kampfmittelverdachtsflächen, Altstandorte, anthropogene Überformungen sowie 
Verdichtungen des Untergrundes. Im gesamten Untersuchungsraum sind 62 dieser Standorte 
auf der Grundlage vorliegender Untersuchungsergebnisse bei der OPAL-Trasse bekannt, 
teilweise jedoch nicht gebietskonkret zu verorten. Räumliche Schwerpunkte der Vorbelastun-
gen liegen östlich von Oderberg (Beurteilungsstrecke B1), im Bereich der Stadt 
Bad Freienwalde (Oder) nordöstlich der Ortslage Altglietzen (Beurteilungsstrecke B1), im 
Bereich der Gemeinde Spreenhagen südlich der Ortslage Hartmannsdorf und westlich der 
Ortslage Rietzneuendorf (alle Beurteilungsstrecke C). 7 der benannten Altlasten, Altstandorte 
und Altlastenverdachtsflächen liegen im Bereich der großräumigen Variante ĂEberswaldeñ 
(Beurteilungsstrecke B2). 

Belastungen des Bodens durch Rieselfelder und erhöhte Stoffeinträge aus Gülle- bzw. Klär-
schlammausbringung bestehen im Bereich der Gemeinde Schenkenberg im Landkreis 
Uckermark (Beurteilungsstrecke A) sowie im Bereich der Stadt Baruth/Mark (Beurteilungsstre-
cke C). Diese Böden würden nur durch die Variante Rietzneuendorf-Staakow  mit allen Unter-
varianten gequert werden. 
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Zusammenfassend werden die einzelnen Beurteilungsstrecken durch folgende schutzgutspe-
zifische Charakteristika und Empfindlichkeiten sowie die hieraus entwickelten Konfliktbereiche 
geprägt: 

Beurteilungsstrecke A 

- Seltene Böden (hohe Verlustempfindlichkeit) 

- Böden hoher Verdichtungsempfindlichkeit 

- Böden hoher Winderosionsanfälligkeit 

- wenig beeinträchtigte, bedeutsame Moorböden 

- durch Stoffeinträge belastete Böden 

- Altlasten und Altlastenverdachtsflächen 

Für das Schutzgut Boden ergeben sich in der Beurteilungsstrecke A insgesamt 
4 schutzgutbezogene Konfliktbereiche aufgrund der Empfindlichkeiten bei Fahlerden und Nie-
dermooren und der hohen Archivfunktion bei Tschernosemen und Niedermooren: 

- Klockow 

- Ludwigsburg 

- Ludwigsburg 2 

- Grünow 

Beurteilungsstrecke B1 

- Seltene Böden (hohe Verlustempfindlichkeit) 

- Böden hoher Verdichtungsempfindlichkeit 

- Böden hoher Wassererosionsanfälligkeit 

- Böden hoher Winderosionsanfälligkeit 

- wenig beeinträchtigte, bedeutsame Moorböden 

- Altlasten und Altlastenverdachtsflächen 

Für das Schutzgut Boden ergeben sich in der Beurteilungsstrecke B1 insgesamt 
5 schutzgutbezogene Konfliktbereiche aufgrund hoher Verdichtungsempfindlichkeit bei 
Braunerde, Gley, Humusgley und Niedermoor sowie hoher Archivfunktion beim Niedermoor: 

- Polßen 

- Welse-Niederung 

- Pinnow 

- Alte Oder 

- Oder-Niederung 

Beurteilungsstrecke B2 (großräumige Variante Eberswalde) 

- Seltene Böden (hohe Verlustempfindlichkeit) 

- Böden hoher Verdichtungsempfindlichkeit 

- Böden hoher Winderosionsanfälligkeit 
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- wenig beeinträchtigte, bedeutsame Moorböden 

- Niederungsböden 

- Altlasten und Altlastenverdachtsflächen 

Für das Schutzgut Boden ergeben sich in der Beurteilungsstrecke B2 insgesamt 
5 schutzgutbezogene Konfliktbereiche aufgrund hoher Verdichtungsempfindlichkeit bei 
Braunerde, Gley, Pseudogley-Gley, Humusgley und Niedermoor sowie hoher Archivfunktion 
bei Niedermoor, Humusgley und Tschernosem: 

- Sernitz-Niederung Günterberg  

- Welse-Oberlauf Kerkow 

- Angermünde 

- Chorin 

- Alte Finow 

Beurteilungsstrecke C 

- Seltene Böden (hohe Verlustempfindlichkeit) 

- Böden hoher Verdichtungsempfindlichkeit 

- Böden hoher Winderosionsanfälligkeit 

- wenig beeinträchtigte, bedeutsame Moorböden 

- wenig beeinträchtigte, bedeutsame Moorböden 

- Niederungsböden 

- naturnahe Auenböden (Spreeniederung) 

- durch Stoffeinträge belastete Böden  

- Altlasten und Altlastenverdachtsflächen 

Für das Schutzgut Boden ergeben sich in der Beurteilungsstrecke C insgesamt 
8 schutzgutbezogene Konfliktbereiche. Dabei handelt es sich durchweg um Niederungen mit 
Gleyen, Humusgleyen und Niedermooren mit hoher Verdichtungsempfindlichkeit und 
Archivfunktion: 

- Prädikow 

- Querung Löcknitz-Niederung 

- Löcknitz-Niederung 

- Spreeaue 

- Niederung Skabyer Torfgraben 

- Dahme-Niederung 

- Landgraben-Niederung 

- Dahme-Oberlauf 

Im Bereich der geplanten Verdichterstation im Süden der Beurteilungsstrecke C sind Brauner-
den vorherrschend. Beide Standortalternativen liegen außerhalb von Bereichen seltener 
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Böden. Die Empfindlichkeiten gegen¿ber Verlust aufgrund des Kriteriums ĂSeltenheitñ, gegen-
über Verdichtung und Wassererosion sind jeweils gering; die Empfindlichkeit gegenüber 
Winderosion jedoch ist jeweils hoch. 

Beurteilungsstrecke D 

- Seltene Böden (hohe Verlustempfindlichkeit) 
- Böden hoher Verdichtungsempfindlichkeit 
- Böden hoher Wassererosionsanfälligkeit 
- Böden hoher Winderosionsanfälligkeit 
- Niederungsböden 
- Altlasten und Altlastenverdachtsflächen 

Für das Schutzgut Boden ergeben sich in der Beurteilungsstrecke D insgesamt 
5 schutzgutbezogene Konfliktbereiche (Niederungen mit Gleyen, Anmoorgleyen und Nieder-
mooren mit hoher Verdichtungsempfindlichkeit und hoher Archivfunktion):  

- Kaulschegraben-Niederung 

- Niederung Bornsdorfer Fließ 

- Flösse-Niederung Sornow 

- NSG Seewald 

- Niederung Schwarze Elster und Pulsnitz 

Auswirkungen 

Bauphase 

Die wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden entstehen baubedingt durch die 
Verlegung der Rohrleitung im offenen Graben (Rohrgraben und Fahrstreifen). Die Flächen der 
Oberboden- und Aushubmieten, Rohrlagerplätze, Baustellenfreimachung und -einrichtung / 
Materiallagerung an der Verdichterstation) bzw. die nur punktuell auftretenden Pressgruben 
und Absperrstationen haben deutlich geringere Auswirkungen. 

Im Rahmen des Leitungsbaus kann es zum Verlust bzw. zur Minderung von Bodenfunktionen 
kommen, z.B. durch Zerstörung der Gefügestruktur und des gewachsenen Schichtaufbaus, 
durch Verdichtungen, durch Absenkung des Grundwasserspiegels infolge temporärer Was-
serhaltungsmaßnahmen, bei Durchstoßen von wasserstauenden Bodenhorizonten, beim bau-
bedingten Umlagern von Bodenmaterial oder durch Erosion von Substraten an der 
Oberfläche. 

Erhebliche Beeinträchtigungen durch baubedingte Bodenverdichtungen können durch Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen (z.B. Verwendung von Baufahrzeugen mit geringem 
Kontaktflächendruck) sowie Rekultivierungsmaßnahmen (z.B. Tiefenlockerung des Arbeits-
streifens nach Bauende) bei weniger empfindlichen Böden auf ein nicht erhebliches Maß 
gemindert bzw. z.T. ganz ausgeschlossen werden. Erhebliche Beeinträchtigungen sind jedoch 
bei hoch verdichtungsempfindlichen Auen-, Moor- und Gleyböden sowie beim Tschernosem 
nicht vollständig auszuschließen. Hier sind besondere Schutzmaßnahmen, z.B. Verwendung 
von Baggermatratzen bzw. Einbau von (später rückzubauenden) Baustraßen auf Böden mit 
geringer Tragfähigkeit, vorgesehen. 

Die Aushubmassen aus dem Rohrgraben werden getrennt nach Ober- und Unterbodenmate-
rial zwischengelagert. Es ist geplant, die Mutterbodenmieten bis zu 3 Jahre lang am Rand des 






























































































































